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Der in Kürze anstehende Jahreswechsel bietet Anlass, das zurückliegende Jahr hinsichtlich der 
für unsere Mandanten wesentlichen Neuerungen und Änderungen in den Bereichen Steuern, 
Wirtschaftsprüfung und Recht Revue passieren zu lassen. 

Auch kann schon einmal ein Blick ins neue Jahr gewagt werden, um zu sehen, welche Verän-
derungen künftig auf uns zukommen werden: Vor allem im Steuerrecht hält der Gesetzgeber 
die Spannung bis zuletzt aufrecht. So hat der Bundesrat sowohl zum Jahressteuer gesetz 2013 
als auch in Sachen Unternehmenssteuerreformgesetz die Zustimmung verweigert, so dass 
diesbezüglich ein Vermittlungsverfahren eingeleitet wird. Auch hinsichtlich des Schweizer 
Steuerabkommens hat der Bundesrat seine Zustimmung verweigert. Welche Maßnahmen der 
Gesetzgeber in diesen Gesetzen letztlich verabschiedet, ist angesichts der politischen Gemenge-
lage völlig offen.

Der vorliegende novus kompakt Jahreswechsel 2012/2013 ermöglicht Ihnen, sich schnell, 
zielgerichtet und strukturiert nach Themenkomplexen einen Überblick über neuere Recht-
sprechung, Gesetzgebung oder Verlautbarungen der Finanzverwaltung bzw. der Berufsver-
bände zu verschaffen. Dabei finden Sie Informationen, die für das Jahr 2012 bzw. frühere 
Jahre relevant sind, im Rückblick. Im Ausblick sind die Maßnahmen dargestellt, die sich in 
2013 bzw. in den Folgejahren auswirken. Angesichts des ungewissen Ausgangs zahlreicher 
Gesetzgebungsverfahren zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses, steht teilweise noch nicht 
fest, ob bestimmte Gesetzesänderungen tatsächlich Rechtskraft erlangen werden. Darauf 
wird ausdrücklich hingewiesen.

Abgerundet wird der novus kompakt durch eine Checkliste für den Bereich Steuerrecht, in der 
die klassischen Themen in einem Überblick zusammengestellt sind, die Steuerpflichtige regel-
mäßig am Ende eines Steuerjahres bzw. zu Beginn eines neuen Veranlagungszeitraums 
 beachten sollten. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und einen gelungenen Start in das Jahr 2013.

Ihr novus Redaktionsteam

Dr. Ulrike Höreth
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Brigitte Stelzer
Rechtsanwältin, Steuerberaterin

Martina Büttner
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
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AUSBLICK | uNterNehMeNsbesteueruNG  | a

A | UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

i .  bilaNzieruNG – die e-bilaNz koMMt

Die E-Bilanz wird – wie vorgesehen – für das 
Wirtschaftsjahr 2013 verpflichtend. Demnach 
sind die Jahresabschlussdaten nach einem von 
der Finanzverwaltung vorgegebenen Daten-
schema für Jahresabschlussdaten (Taxonomie) 
im Übermittlungsformat XBRL elektronisch 
an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Da-
bei wird die E-Bilanz wirtschaftsfreundlich 
umgesetzt, indem zahlreiche Auffangposi-
tionen Eingriffe in die Buchhaltung vermeiden 
und nur die im Hauptbuch enthaltenen Bilanz-
posten elektronisch übermittelt werden 
müssen. 

Hinweis: Die elektronische Übermittlung von 
E-Bilanzen wird in den allermeisten Fällen für 
Wirtschaftsjahre ab 2013 verpflichtend, also – 
zusammen mit den elektronischen Steuerer-
klärungen – frühestens im Jahr 2014. Für das 

Wirtschaftsjahr 2012 oder 2012/2013 steht 
es den Unternehmen frei, die Bilanz noch auf 
Papier abzugeben oder bereits elektronisch. 
Damit wird den Unternehmen ermöglicht zu 
testen, ob alles funktioniert. 

Wie eingangs erwähnt, sind die Auffang-
positionen von besonderer Bedeutung. Sie 
können genutzt werden, wenn für einen be-
stimmten Sachverhalt eine durch Mussfelder 
vorgegebene Differenzierung nicht aus der 
Buchführung abgeleitet werden kann. Sie 
erleichtern die elektronische Übermittlung 
und verhindern den Eingriff in das Buchfüh-
rungswesen der Unternehmen. 

Mit Schreiben vom 5.6.2012 (Az. IV C 6 - S 
2133-b/11/10016, DStR 2012, S. 1184) hat 
das BMF zu den Verfahrensgrundsätzen zur 

Aktualisierung der Taxonomien und zur Ver-
öffentlichung der aktualisierten Taxonomien 
(Version 5.1) bei der E-Bilanz Stellung ge-
nommen. Danach ist eine Taxonomie grund-
sätzlich nur für ein Wirtschaftsjahr zu ver-
wenden. Allerdings wird nicht beanstandet, 
wenn diese – aktuelle – Taxonomie auch für 
das Vorjahr genommen wird. Sofern aus-
nahmsweise keine Aktualisierung der Taxono-
mie erforderlich ist, kann die letzte aktuelle 
Taxonomie auch für die darauffolgenden 
Wirtschaftsjahre verwendet werden. Zudem 
gibt das BMF bekannt, dass die aktualisierten 
Kern- und Branchentaxonomien ab sofort 
unter www.esteuer.de zur Ansicht und zum 
Abruf bereitstehen. Die neuen Taxonomien 
können ab November 2012 an die Finanzver-
waltung übermittelt werden.

ii .  eiNkoMMeNserMittluNG

1. Besteuerung der Privatnutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen

Wird der Wert der Privatnutzung pauschal 
nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt, be-
steht bei Nutzung eines betrieblichen Elektro- 
oder Hybridelektrofahrzeugs der Nachteil, dass 
deren für die Wertermittlung maßgeblicher 
Bruttolistenpreis regelmäßig deutlich höher 
ist als der eines Fahrzeugs mit Verbrennungs-
motor. Um dies auszugleichen, soll gemäß  
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG-E i.d.F. des JStG 
2013 der Bruttolistenpreis pauschal um die 
Kosten des Batteriesystems gemindert wer-
den, wobei sich der Abzug je nach Anschaf-
fungsjahr des Fahrzeugs vermindert. Bei 
 einer Anschaffung bis 31.12.2013 werden 
500 Euro pro kWh der Batteriekapazität, 

maximal jedoch 10.000 Euro, vom Bruttolis-
tenpreis abgezogen. In den Folgejahren ver-
ringern sich der Minderungsbetrag jeweils 
um 50 Euro pro kWh und der Höchstbetrag 
jeweils um 500 Euro.

Erfolgt die Wertermittlung der Privatnutzung 
nach der Fahrtenbuchmethode, soll gemäß  
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG-E bei der Ermitt-
lung der Gesamtkosten entsprechend eine 
Minderung um den vorgenannten Pauschal-
betrag vorzunehmen sein, so dass sich eben-
so ein geringer für die Privatnutzung anzu-
setzender Betrag ergibt. 

Hinweis: Die im JStG 2013 vorgesehene 
 Regelung kann erst mit der Entscheidung der 
Europäischen Kommission über diese Maß-
nahme, frühestens am 1.1.2013 in Kraft tre-
ten und soll zeitlich begrenzt auf Elektro- 
oder Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden 
sein, die vor dem 1.1.2023 angeschafft wer-
den (§ 52 Abs. 16 Satz 11 EStG-E, Art. 33 
Abs. 4 JStG 2013). Letztlich bleibt aber abzu-
warten, ob diese Regelung nach Abschluss 
des Vermittlungsverfahrens zum JStG 2013 
tatsächlich Gesetzeskraft erlangt.
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2. Ausweitung des Verlustrücktrags

iii .  kapitalGesellschafteN

1.  Abstandnahme vom Kapitalertragsteuereinbehalt  
von Dividenden und Veräußerungsgewinnen

Verluste können derzeit bis zu einem Betrag 
von 511.500 Euro bzw. 1.023.000 Euro im 
Falle der Zusammenveranlagung von Ehe-
gatten im vorangegangen Veranlagungszeit-
raum vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab-
gezogen werden. Der Höchstbetrag soll durch 
das Unternehmenssteuerreformgesetz, das 
sich derzeit im Vermittlungsverfahren befin-
det, auf 1.000.000 Euro bzw. 2.000.000 Euro 
bei Zusammenveranlagung erhöht werden 
(§ 10d Abs. 1 Satz 1 EStG-E). Allerdings 

empfiehlt der Finanzausschuss des Bundes-
rats gemäß seinen Verlautbarungen vom 
13.11.2012, von dieser Änderung abzusehen.

Neben dem einkommensteuerlichen Verlust-
rücktrag würde die Neuregelung auch auf 
den körperschaftsteuerlichen Verlustrück-
trag Anwendung finden, so dass auch hier 
künftig an Stelle des bisherigen Höchstbe-
trags von 511.500 Euro der Betrag von 
1.000.000 Euro zu berücksichtigen wäre.

Hinweis: Die Regelung soll erstmals für 
 negative Einkünfte gelten, die bei der Ermitt-
lung des Gesamtbetrags der Einkünfte des 
Veranlagungszeitraums 2013 nicht ausge-
glichen werden können (§ 52 Abs. 25 Satz 7 
EStG-E). 

Die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuer-
einbehalt von Kapitalerträgen im Falle, dass 
diese nicht den Sparer-Pauschbetrag über-
steigen, soll mit dem JStG 2013 auf Dividen-
den und Gewinne aus der Veräußerung von 
Genussrechten ausgedehnt werden. Werden 
die Anteile der Kapitalgesellschaft von einem 
ihrer Arbeitnehmer zunächst gehalten und 
dann veräußert, müsste ebenso wenig ein 
Kapitalertragsteuereinbehalt erfolgen, wenn 

die Kapitalerträge insgesamt den Sparer-
Pauschbetrag nicht übersteigen. Zudem soll 
der Kapitalertragsteuereinbehalt auf Kapital-
erträge (mit Ausnahme der Kapitalerträge i.S.v. 
§ 20 Abs. 1 Nr. 9 und Nr. 10 Buchst. a und b 
EStG) unterbleiben, wenn der Gläubiger un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist und 
anzunehmen ist, dass sich auch im Rahmen 
der Günstigerprüfung keine Steuer auf die 
Kapitalerträge ergibt (§ 44a Abs. 1 EStG-E). 

Hinweis: Die Regelung soll erstmals auf 
 Kapitalerträge, die nach dem 31.12.2012 
zufließen, anzuwenden sein (§ 52a Abs. 16c 
Satz 3 EStG-E). Derzeit ist aber noch nicht 
sicher, ob und welchen Inhalts das JStG 2013 
nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens 
beschlossen wird.

2. Änderungen der ertragsteuerlichen Organschaftsregelungen

Mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz, 
zu dem derzeit ein Vermittlungsverfahren 
anhängig ist, sollen Änderungen an den 
 ertragsteuerlichen Rahmenbedingungen für 
Organschaften vorgenommen werden, ohne 
jedoch diese komplett neu zu gestalten. 

Teilweise sind diese Änderungen erst künftig – 
wie die nachfolgenden – teilweise aber auch 
in allen noch nicht bestandskräftig veranlag-
ten Fällen bzw. bereits ab 2012 anzuwenden 
(s. hierzu Rückblick A. III. 7). Ob die vorgese-
henen Änderungen tatsächlich geltendes 
Recht werden, ist vom Ausgang des Vermitt-
lungsverfahrens abhängig.

Dynamischer verweis auf § 302 Aktg im 
gewinnabführungsvertrag 

Zwischen dem Organträger und der Organ-
gesellschaft muss ein Gewinnabführungsver-
trag abgeschlossen sein, in dem nach derzei-
tigem Rechtsstand eine Verlustübernahme 
entsprechend den Vorschriften des § 302 
AktG vereinbart ist. In der Praxis tritt oftmals 
das Problem auf, dass z. B. der Wortlaut des 
§ 302 AktG in der Fassung, die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gegolten hat, 
wortgleich in den Vertragstext übernommen 
 wurde. Ändert sich § 302 AktG, bestehen 
Zweifel daran, ob der Gewinnabführungs-
vertrag noch den organschaftlichen Vorga-
ben genügt. 

Künftig soll gelten, dass im Gewinnabfüh-
rungsvertrag auf die Vorschrift des § 302 
AktG in seiner jeweils gültigen Fassung zu 
verweisen ist (§ 17 Satz 2 Nr. 2 KStG-E). 
Durch diesen dynamischen Verweis wird 
 sichergestellt, dass die Verlustübernahme-
verpflichtung des Organträgers jeweils der in 
§ 302 AktG geregelten entspricht. 

Hinweis: Die Regelung soll erstmals auf Ge-
winnabführungsverträge anzuwenden sein, 
die nach dem Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes abgeschlossen oder geändert werden. 
Bereits bestehende Gewinnabführungsver-
träge, die keinen Verweis auf § 302 AktG 
enthalten, der den bisherigen gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, sollen der steuer-
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lichen Anerkennung des Organschaftsver-
hältnisses nicht entgegen stehen, wenn die 
Verlustübernahme tatsächlich entsprechend 
§ 302 AktG erfolgt und die Verlustübernah-
meregelung bis zum 31.12.2014 an die Neu-
regelung angepasst wird. Altverträge wären 
somit bis spätestens 31.12.2014 anzupassen. 
Eine Anpassung des Gewinnabführungsver-
trages wäre hingegen nicht erforderlich, wenn 
die steuerliche Organschaft vor dem 1.1.2015 
beendet wurde (§ 34 Abs. 10b KStG-E).

Einführung eines 
feststellungsverfahrens 

Liegen die Voraussetzungen der körperschaft-
steuerlichen Organschaft vor, wird dem Organ-
träger das Einkommen der Organgesellschaft 

zugerechnet und dort im Rahmen der Körper-
schaftsteuerveranlagung berücksichtigt. Än-
dert sich das Einkommen der Organgesell-
schaft, ist die Änderung einer bestandskräftigen 
Veranlagung des Organträgers jedoch nicht 
ohne weiteres möglich. 

Deshalb soll ein Feststellungsverfahren ein-
geführt werden, in dem mit inhaltsgleichem 
Bescheid das dem Organträger zuzurech-
nende Einkommen der Organgesellschaft, 
weitere Besteuerungsgrundlagen, wie z. B. 
für den Spendenabzug relevanter Umsatz 
und Lohnsummen, sowie anzurechnende 
Steuern sowohl gegenüber dem Organträger 
als auch gegenüber der Organgesellschaft 
festgesetzt werden (§ 14 Abs. 5 KStG-E). 
Dem Feststellungsbescheid soll für die Be-

steuerung des Einkommens des Organträ-
gers die Funktion eines Grundlagenbescheids 
zukommen, so dass die Änderungen im Fest-
stellungsbescheid im Rahmen der verfah-
rensrechtlichen Vorgaben entsprechend im 
je weiligen Steuerbescheid nachvollzogen 
werden können.

Hinweis: Die Regelung soll erstmals für Fest-
stellungszeiträume anzuwenden sein, die nach 
dem 31.12.2013 beginnen (§ 34 Abs. 9 
KStG-E). 

3. Steuerpflicht oder Steuererstattung bei Streubesitzdividenden?

Seit dem Systemwechsel vom Anrechnungs- 
zum Halbeinkünfteverfahren durch das 
 Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000 sind   
in- und ausländische Dividenden und Veräu-
ßerungs gewinne bei Körperschaften steuer-
frei (§ 8b KStG). Gleichwohl wird bei Divi-
denden ein Kapitalertragsteuerabzug vorge- 
nommen, wobei die einbehaltene Kapitaler-
tragsteuer bei unbeschränkt steuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaften als Anteilseigner im 
Rahmen der Körperschaftsteuerveranlagung 
in voller Höhe angerechnet werden kann. 
Dagegen hat der Kapitalertragsteuereinbehalt 
bei beschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen 
ohne inländische Betriebsstätte abgeltende 
Wirkung und eine Erstattung ist nur im Falle 
einer im EU-/EWR-Ausland ansässigen Kör-
perschaft mit einer Mindestbeteiligung von 
10 % bzw. nach den einschlägigen Vorga-
ben des anzuwendenden Doppelbesteue-
rungsabkommens vorgesehen.

Mit Urteil vom 20.10.2011 (Rs. C-284/09,  
BB 2011, S. 2910) entschied der EuGH, dass 
die Abgeltungswirkung der Kapitalertrag-
steuer bei ausländischen Dividendenempfän-
gern mit Streubesitzbeteiligungen, d. h. bei 
Beteiligungen von weniger als 10 %, eine nicht 
zu rechtfertigende Diskriminierung darstellt. 

Aufgrund dessen empfahl der Bundesrat im 
Juli 2012 in seiner Stellungnahme zum JStG 
2013, die Steuerfreiheit für Streubesitzdivi-
denden insoweit aufzuheben. Die alternative 
Ausdehnung der Steuerfreiheit auf ausländi-
sche Unternehmen lehnte er wegen der zu 
erwartenden Steuerausfälle ab.

Dieses Vorhaben erntete vehemente Kritik 
aus der Wirtschaft, die eine Benachteiligung 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland be-
fürchtet, und der Fachwelt, die darin ein 
Bruch der Besteuerungssystematik sieht.

Die Bundesregierung ging mit der Vorlage 
des Gesetzentwurfs zur Besteuerung von 
Streubesitzdividenden am 31.10.2012 auf 
diese Kritik ein und will die durch den EuGH 
festgestellte Diskriminierung von Streubesitz-
dividenden, die von einer inländischen Kapital-
gesellschaft an Körperschaften im EU-/EWR-
Ausland gezahlt werden, dadurch beseitigen, 
dass diesen die einbehaltene Kapitalertrag-
steuer unter bestimmten Voraussetzungen 
auf Antrag erstattet wird. 

Die Empfehlungen des Finanzausschusses des 
Bundesrates, die der Entscheidung des Bun-
desrats zu Grunde liegen, dem JStG 2013 

am 23.11.2012 nicht die Zustimmung zu 
 erteilen, beinhalten jedoch erneut eine Rege-
lung, wonach Streubesitzdividenden und 
Gewinne aus der Veräußerung von Streube-
sitzbeteiligungen, die nach dem 31.12.2012 
erzielt werden, von der Steuerbefreiung 
 gemäß § 8b KStG ausgenommen werden 
sollen. Bei Anteilen, die vor dem 1.1.2013 
erworben wurden, soll der Veräußerungsge-
winn steuerpflichtig sein, soweit dieser den 
gemeinen Wert zum 31.12.2012 übersteigt.

Hinweis: Welche der konträren Auffassun-
gen sich im Rahmen eines Vermittlungser-
gebnisses durchsetzen wird, ist derzeit offen.
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4. Keine Verlustverrechnung bei Umwandlung im Rückwirkungszeitraum?

Wird eine Gewinngesellschaft auf eine Ver-
lustgesellschaft verschmolzen, geht ein steuer-
licher Verlustvortrag der Verlustgesellschaft 
nicht unter, sofern bei der Verlustgesellschaft 
kein Anteilseignerwechsel gemäß § 8c KStG 
vorliegt. 

Dazu gibt es Gestaltungen, bei denen die Be-
steuerung von Gewinnen bei Gesellschaften 
mit hohen stillen Reserven durch Verrechnung 
mit steuerlichen Verlusten einer anderen Ge-
sellschaft vermieden werden kann. Zu diesem 
Zweck wird insbesondere der achtmonatige 
steuerliche Rückwirkungszeitraum bei Um-
wandlungen oder Einbringungen genutzt. 

Zur Vermeidung dieser Gestaltungen sollte 
gemäß einem Vorschlag des Bundesrats im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
JStG 2013 beim übernehmenden Rechts-
träger gemäß § 2 Abs. 4 UmwStG-E die Ver-
rechnung seiner Verluste mit positiven Ein-
künften des übertragenden Rechtsträgers 
steuerlich nicht mehr zugelassen werden. 
Der übernehmende Rechtsträger hat viel-
mehr die ihm zuzurechnenden positiven Ein-
künfte zu versteuern. 

Zwar wurde dieser Vorschlag zunächst nicht 
in das vom Bundestag am 25.10.2012 be-
schlossene Gesetz übernommen. Da jedoch 

der Bundesrat seine Zustimmung verweiger-
te und der Finanzausschuss des Bundesrats 
die Aufnahme der Regelung im Rahmen des 
Vermittlungsverfahrens empfiehlt, könnte 
diese dennoch Gesetzeskraft erlangen.

Hinweis: Gemäß dem Vorschlag des Finanz-
ausschusses des Bundesrats soll die Regelung 
für Umwandlungen oder Einbringungen gel-
ten, die nach dem 25.10.2012 zur Eintra-
gung beim Handelsregister angemeldet wer-
den bzw. mangels Eintragungserfordernis bei 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an 
den übertragenen Wirtschaftsgütern nach 
dem 25.10.2012.

5.  Ausdehnung der korrespondierenden Dividendenbesteuerung  
auf hybride Finanzierungen?

Bei hybriden Finanzierungen qualifiziert die 
Hingabe von Kapital wegen der zugrunde 
liegenden Konditionen in einem Staat als 
Fremdkapital und in dem anderen Staat als 
Eigenkapital. Diese unterschiedliche Einord-
nung kann dazu genutzt werden, dass die 
Fremdkapitalzinsen im Quellenstaat als Be-
triebsausgaben abgezogen werden können 
und im Empfängerstaat als Dividenden er-
mäßigt oder nicht besteuert werden. Durch 
diese Qualifikationskonflikte können somit 
unbesteuerte „weiße“ Einkünfte geschaffen 
werden. 

Die Gruppe Verhaltenskodex des Rates der 
Europäischen Union hat deshalb empfohlen, 
diese Qualifikationskonflikte durch nationale 
Regelungen im Empfängerstaat zu lösen. 
Der Bundesrat wollte diese Empfehlung 
durch die Ausdehnung einer korrespondie-
renden Besteuerung umsetzen, welche in 
das JStG 2013 aufgenommen werden sollte. 
Danach sollen Zahlungen, die aus deutscher 
Sicht Dividenden darstellen, nur noch dann 
von der Bemessungsgrundlage freigestellt 
werden, wenn sie im Quellenstaat nicht als 
Betriebsausgaben behandelt werden (§ 8b 
Abs. 1 Satz 2 KStG-E). Dies soll entsprechend 
im Rahmen der Abgeltungsteuer nachvollzo-
gen werden (§ 3 Nr. 40d Satz 2, § 32d   
Abs. 2 Nr. 4 EStG-E).

Hinweis: Zwar übernahm der Bundestag den 
Vorschlag nicht in das von ihm beschlossene 
Gesetz. Jedoch kann dieses, nachdem der 
Bundesrat seine Zustimmung verweigerte, 
im Vermittlungsverfahren noch aufgegriffen 
werden, zumal ein entsprechender Entwurf 
des Finanzausschusses des Bundesrats vor-
liegt. Darin ist vorgesehen, die Regelung 
erstmals auf Bezüge anzuwenden, die nach 
dem Tag des Beschlusses des Bundestages 
über das Vermittlungsergebnis zufließen. 
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6. Änderung der Aufteilung der Werbungskosten bei Investmentfonds?

Der Werbungskostenabzug auf Ebene von 
Investmentfonds sollte auf Vorschlag des 
Bundesrats im Rahmen des JStG 2013 auf-
grund der gegenwärtigen Gestaltungsanfällig-
keit in § 3 Abs. 3 und § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
InvStG-E neu geregelt werden. Soweit Wer-
bungskosten nicht in einem unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit Einnah-
men stehen, soll eine gesetzliche Zuordnung 
vorgeschrieben werden. Die Unterteilung in 
mit Einnahmen zusammenhängenden Wer-
bungskosten und Allgemeinkosten soll bei-
behalten werden. 

Werbungskosten im unmittelbaren, wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit laufenden 
Einnahmen oder Veräußerungsgewinnen 
sollen dort in Ansatz zu bringen sein. Die ver-
bleibenden Werbungskosten sind in Fortfüh-
rung der bisherigen Systematik in mehreren 
Stufen, die neu strukturiert wurden, zuzu-
ordnen. Soweit gesetzlich keine abweichende 
Zuordnung vorgesehen ist, sind die Allge-
meinkosten vereinfachend hälftig den lau-
fenden Erträgen und den Veräußerungsge-
winnen zuzuordnen.

Hinweis: Entgegen dem Vorschlag des Bun-
desrats hat der Bundestag diese Regelung 
zunächst nicht in das JStG 2013 aufgenom-
men. Nachdem der Bundesrat jedoch seine 
Zustimmung zum JStG 2013 verweigerte 
und der Finanzausschuss des Bundesrats die 
Aufnahme einer solchen Regelung im Rah-
men eines Vermittlungsverfahrens empfiehlt, 
könnten die neuen Aufteilungsgrundsätze 
für Geschäftsjahre anzuwenden sein, die 
nach dem 31.12.2013 beginnen.

iV. Gewerbesteuer - zerleGuNG bei eNerGieuNterNehMeN

Grundsätzlich wird der Gewerbesteuermess-
betrag nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne 
aufgeteilt. Eine hiervon abweichende Auftei-
lung gilt bisher schon für Windparks, da in 
den Standortgemeinden regelmäßig keine 
Arbeitnehmer beschäftigt sind. Diese Auftei-
lung zu 3/10 nach dem Verhältnis der Arbeits-
löhne und zu 7/10 nach dem Verhältnis von 
bestimmtem eingesetzten Aktivvermögen soll 
mit dem JStG 2013 auf Anlagen zur Energie- 

und Wärmegewinnung aus solarer Strah-
lungsenergie ausgedehnt werden (§ 29 Abs. 
2 GewStG-E). Allerdings bleibt derzeit noch 
abzuwarten, ob diese Regelung bei Abschluss 
des Vermittlungsverfahrens weiterhin in die-
ser Form im JStG 2013 enthalten sein wird.

Hinweis: Anlagen zur Energie- und Wärme-
gewinnung aus solarer Strahlungsenergie 
sollen ab dem Erhebungszeitraum 2013 der 

Neuregelung unterliegen, soweit es sich  
um Neuanlagen handelt, die nach dem 
30.6.2012 genehmigt wurden. Bei Altan-
lagen erfolgt bis einschließlich Erhebungs-
zeitraum 2022 die Gewerbesteuerzerlegung 
weiterhin nach dem Verhältnis der Arbeits-
löhne (§ 36 Abs. 9d GewStG-E). 

V. soNstiGes

1. Verkürzung der Aufbewahrungsfristen

Im JStG 2013 sind Verkürzungen der Aufbe-
wahrungsfristen vorgesehen. Zwar hat der 
Bundestag entsprechende Regelungen be-
schlossen, jedoch verweigerte der Bundesrat 
die erforderliche Zustimmung und der 
 Finanzausschuss des Bundesrats empfiehlt, 
die geplanten Verkürzungen im Vermittlungs-
verfahren aus dem Gesetz zu streichen. Somit 
ist derzeit unklar, ob die verkürzten Aufbewah-
rungsfristen tatsächlich umgesetzt werden. 

Nach dem Willen des Bundestags soll die 
derzeit geltende zehnjährige steuerliche Auf-
bewahrungsfrist für Buchführungsunterla-
gen zunächst um zwei Jahre auf acht Jahre 
reduziert werden (§ 147 Abs. 3 Satz 1 AO-E). 

Eine entsprechende Regelung soll für Rech-
nungen gelten (§ 14b Abs. 1 Satz 1 UStG-E). 
Die neuen Aufbewahrungsfristen sollen für 
Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist nach 
§ 147 Abs. 3 AO bis Ende 2012 noch nicht 
abgelaufen ist, maßgeblich sein (Art. 97  
§ 19a Abs. 2 EGAO-E).

Jahresabschlüsse, Konzernabschlüsse, Lage-
berichte, Handelsbücher, Inventare und Eröff-
nungsbilanzen u.ä. sollen hingegen unverän-
dert zehn Jahre aufzubewahren sein (§ 257 
Abs. 4 HGB-E). 

Hinweis: Für Unterlagen, deren Aufbewah-
rungsfrist in der am 31.12.2014 geltenden 

Fassung noch nicht abgelaufen ist, soll sich 
nach dem Gesetzesbeschluss des Bundesta-
ges vom 25.10.2012 die Aufbewahrungsfrist 
weiter verkürzen und zwar auf sieben Jahre 
für Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, 
Jahresabschlüsse, Lageberichte, Buchungs-
belege, Unterlagen für eine Zollanmeldung 
(§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4a AO) sowie für 
die sonstigen in § 147 Abs. 1 AO aufgeführ-
ten Unterlagen, wie empfangene und ver-
schickte Handels- oder Geschäftsbriefe und 
sonstige für die Besteuerung bedeutsamen 
Unterlagen auf sechs Jahre. Entsprechend 
soll sich die Aufbewahrungspflicht für Rech-
nungen auf sieben Jahre reduzieren (Art. 32 
des JStG 2013-E).
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2. Authentifizierte, elektronische Übermittlung von Meldungen

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 
wurde die Steuerdaten-Übermittlungsver-
ordnung (StDüV) geändert. Danach ist ab 
dem 1.1.2013 die elektronische Übermittlung 
folgender (Vor-)Anmeldungen – sowohl durch 
Unternehmen als auch durch zur  Abgabe 
verpflichteter Privatpersonen – nur noch mit 
elektronischem Zertifikat möglich (sog. 
 Authentifizierung):

  Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  Antrag auf Dauerfristverlängerung  

(Anmeldung der Sondervorauszahlung)
  Lohnsteueranmeldungen
  Abgabe der Zusammenfassenden Meldung 

(über den Formularserver der Bundesfi-
nanzverwaltung).

Hinweis: Ab diesem Zeitpunkt können Zu-
sammenfassende Meldungen nur noch über 

die bereits bestehenden Zugänge des 
BZStOnline-Portals, des ElsterOnline-Portals 
und zukünftig auch über Elster-Formular 
übermittelt werden.

Für die verpflichtende Übermittlung der vor-
genannten (Vor-)Anmeldungen mit Authen-
tifizierung ist eine Registrierung im Elster-
Online-Portal (https://www.elsteronline.de/
eportal) erforderlich. Das ElsterOnline-Portal 
erzeugt ein elektronisches Zertifikat, anhand 
dessen die Finanzverwaltung feststellen kann, 
von wem die eingehenden Steueranmeldun-
gen stammen.  

Hinweis: Eine Pflicht zur Übermittlung mit 
Authentifizierung besteht bislang bereits bei 
der Übermittlung von Lohnsteuerbescheini-
gungen sowie der Abgabe von Kapitaler-
tragsteueranmeldungen.

Sind im Unternehmen unterschiedliche Ab-
teilungen (z. B. Lohnbuchhaltung und Finanz-
buchhaltung) damit befasst, Steueranmel-
dungen abzugeben, kann eine Registrierung 
mehrerer Abteilungen notwendig sein. 

Tipp: Betroffene sollten die Registrierung 
frühzeitig durchführen, da die Finanzverwal-
tung bei der Erteilung der Zertifikate organi-
satorische und technische Engpässe am Jahres-
ende nicht ausschließen kann. Eine ver spätete 
Abgabe der Voranmeldungen kann Verspä-
tungszuschläge zur Folge haben. 

3. Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau

Mit der im JStG 2013 vorgesehenen Einfüh-
rung einer Lohnsteuer-Nachschau (§ 42g 
EStG-E), die ohne vorherige Ankündigung zu 
den üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
erfolgen kann, soll eine gesicherte Rechts-
grundlage für die Beteiligung von Lohnsteu-
er-Außenprüfern an Einsätzen der in der Zoll-
verwaltung angesiedelten Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit geschaffen werden. Da Lohn-
steuer-Außenprüfungen rechtzeitig vor Prü-
fungsbeginn anzukündigen sind, ermög-
lichen sie den Prüfbehörden nicht, sich 

spontan ein zuverlässiges Bild über ein Un-
ternehmen zu machen. Denn nach Auffas-
sung des Gesetzgebers besteht genügend 
Zeit, um Vorkehrungen zu treffen und den 
Steuerbehörden einen normalen Geschäfts-
betrieb „vorzutäuschen“. 

Mit der Lohnsteuer-Nachschau soll die Finanz-
verwaltung in die Lage versetzt werden, sich 
einen Eindruck über die räumlichen Verhält-
nisse, das tatsächlich eingesetzte Personal 
und den üblichen Geschäftsbetrieb zu ver-

schaffen. Sie dient als zeitnahe kursorische 
Kontrolle, die die Außenprüfung nicht ver-
drängen soll. 

Hinweis: Die Regelung soll erstmals für nach 
dem 31.12.2012 endende Lohnzahlungs-
zeiträume anzuwenden sein (§ 52 Abs. 1 
EStG-E). Allerdings ist derzeit wegen des Ver-
mittlungsverfahrens zum JStG 2013 nicht 
 sicher, ob diese Regelung tatsächlich Geset-
zeskraft erlangt.

4. Erhöhung der Größenklassenmerkmale für Betriebsprüfungszwecke

Für Zwecke der Betriebsprüfung werden 
 Betriebe in Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe 
unterteilt. Die Einteilung ist u.a. maßgeblich 
für die Prüfungsintensität. So ist bei Großbe-
trieben grundsätzlich eine Prüfung ohne zeit-
liche Zäsur (Anschlussprüfung) vorgesehen. 

Mit Schreiben vom 22.6.2012 (Az. IV A 4 – S 
1450/09/10001, BStBl. I 2012, S. 689) gibt 
das BMF die Erhöhung der Größenklassen-
merkmale bekannt. So gilt z. B. ein Handels-
betrieb ab 1.1.2013 als Großbetrieb, wenn 
die Umsatzerlöse mindestens 7,3 Mio. Euro 
(bislang 6,9 Mio. Euro) oder der steuerliche 
Gewinn 280.000 Euro (bislang 265.000 Euro) 
beträgt. 

Hinweis: Auch wenn ein Betrieb durch die 
Anhebung der Werte in eine andere Größen-
klasse gelangt, lässt sich daraus nicht zwin-
gend schlussfolgern, dass mit der nächsten 
Betriebsprüfung erst zu einem späteren Zeit-
punkt zu rechnen ist. Es steht unverändert im 
Ermessen der Finanzämter, Betriebsprüfungen 
bei den zu prüfenden Betrieben anzuordnen. 
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5.  Änderungen des Spitzenausgleichs gemäß  
Energiesteuer- und Stromsteuergesetz

Die Bundesregierung will mit ihrem Energie-
konzept, welches am 1.8.2012 in einen Ent-
wurf zum zweiten Gesetz zur Änderung des 
Energiesteuer- und Stromsteuerrechts mün-
dete, Anreize für die Ausschöpfung von Effi-
zienzpotentialen in der deutschen Industrie 
schaffen. Das Gesetz wurde am 8.11.2012 
vom Bundestag beschlossen. Die Zustim-
mung des Bundesrats ist nicht erforderlich.

Das Gesetz beinhaltet eine Nachfolgerege-
lung für den sog. Spitzenausgleich für einen 
Zeitraum von zehn Jahren ab dem 1.1.2013. 
Die zum Jahresende 2012 auslaufenden und 

in § 55 Energiesteuergesetz und § 10 Strom-
steuergesetz in Sonderfällen gewährten 
Steuerbegünstigungen für Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes werden zwar im 
bisherigen Umfang, jedoch unter veränder-
ten Anforderungen an die betroffen Wirt-
schaftszweige fortgeführt. 

Künftig ist für die Gewährung einer Steuer-
begünstigung eine Erhöhung der Energieeffi-
zienz Voraussetzung. Hierzu werden klare 
Energieeinsparziele festgelegt und den Unter-
nehmen damit spürbare Anstrengungen zur 
Erhöhung der Energieeffizienz abverlangt. 

Konkret müssen die Unternehmen, die ab 
2013 den sog. Spitzenausgleich in Anspruch 
nehmen wollen, Energiemanagement- oder 
Umweltmanagementsysteme verbindlich ein-
führen und betreiben. 

Hinweis: Die neuen Regelungen treten 
überwiegend zum 1.1.2013 in Kraft, sofern 
die erforderliche beihilferechtliche Genehmi-
gung durch die Europäische Kommission 
vorliegt. 
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i .  VereiNfachuNG uNd VereiNheitlichuNG des reisekosteNrechts

Das steuerliche Reisekostenrecht soll durch 
das sog. Unternehmenssteuerreformgesetz, 
welches der Bundestag am 25.10.2012 be-
schloss, sich jedoch wegen Ablehnung durch 
den Bundesrat am 23.11.2012 derzeit im 

Vermittlungsverfahren befindet, grundlegend 
vereinfacht und vereinheitlicht werden. Die 
Änderungen im Reisekostenrecht, die ein-
heitlich im Bereich der Werbungskosten vor-
gesehen sind, gelten entsprechend für den 

Betriebsausgabenabzug im Rahmen der Ein-
künfte aus gewerblicher und selbständiger 
Tätigkeit.

1. Definition der ersten Tätigkeitsstätte

Durch einen neu eingefügten § 9 Abs. 4 
EStG-E soll der bisherige unbestimmte 
Rechtsbegriff der regelmäßigen Arbeitsstätte 
durch die sog. „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt 
und im Gesetz ausdrücklich definiert werden. 
Entsprechend der geänderten Recht sprechung 
des BFH zur regelmäßigen Arbeitsstätte gibt 
es maximal eine Tätigkeitsstätte je Dienstver-
hältnis. Dieser Begriff ist relevant für den 
Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenab-
zug von Fahrtkosten, eine doppelte Haus-
haltsführung sowie für Verpflegungsmehr-
aufwendungen.

Hinweis: Fahrtkosten von der Wohnung zu 
der ersten Tätigkeitsstätte sind regelmäßig mit 
der Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 
Euro je Entfernungskilometer abgegolten. Es 
können keine Verpflegungspauschalen gel-
tend gemacht und Unterkunftskosten können 
in der Regel nur im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung angesetzt werden.

Der Gesetzentwurf definiert eine erste Tätig-
keitsstätte als ortsfeste Einrichtung des 
 Arbeitgebers, eines verbundenen Unterneh-
mens und in Ausnahmefällen auch eines 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der 
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. 
Dabei erfolgt die Bestimmung dieser ersten 
Tätigkeitsstätte vorrangig anhand sog. quali-
tativer Kriterien, d. h. nach arbeits- oder 
dienstrechtlichen Festlegungen bzw. ent-
sprechenden Weisungen des Arbeitgebers. 
Nur hilfsweise soll auf quantitative Kriterien 
zurückgegriffen werden.

Es werden im geplanten Gesetzeswortlaut 
typische Fälle einer dauerhaften Zuordnung 
aufgeführt. Dazu gehören etwa 

  die unbefristete Zuordnung des Arbeit-
nehmers zu einer bestimmten betrieblichen 
Einrichtung, 

  die Zuordnung für die Dauer des gesamten 
Dienstverhältnisses oder 

  die Zuordnung über einen Zeitraum von 
48 Monaten hinaus.

Sofern es an einer dauerhaften oder eindeu-
tigen Zuordnung durch den Arbeitgeber fehlt, 
ist eine Prüfungsreihenfolge zur Bestimmung 
der ersten Tätigkeitsstätte vorgesehen. Es wird 
darauf abgestellt, ob der Arbeitnehmer an 
einer bestimmten betrieblichen Einrichtung 
typischerweise arbeitstäglich oder dort je 
 Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder min-
destens ein Drittel seiner vereinbarten regel-
mäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. Maß-
geblich ist dabei die ex-ante-Betrachtung. 

Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten diese Krite-
rien, soll die Bestimmung durch den Arbeit-
geber maßgeblich sein; fehlt diese, wird 
 zugunsten des Steuerpflichtigen die der 
Wohnung am nächsten liegende Tätigkeits-
stätte als erste Tätigkeitsstätte unterstellt. 

2. Fahrtkosten

Die steuerliche Berücksichtigung von Fahrt-
kosten anlässlich einer auswärtigen berufli-
chen Tätigkeit bleibt auch nach der geplanten 
Neuregelung unverändert. In Abgrenzung zu 
der Entfernungspauschale soll nunmehr nur 
gesetzlich geregelt werden, dass bei beruf-
lich veranlassten Fahrten, die nicht Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte bzw. Familienheimfahrten sind, die 
Fahrtkosten mit den tatsächlich entstande-
nen Aufwendungen als Werbungskosten 
oder alternativ wie bereits bisher mit der 
Pauschale pro gefahrenem Kilometer gemäß 
Bundesreisekostengesetz (0,30 Euro bei Pkw) 

angesetzt werden können (§ 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4a EStG-E).

Des Weiteren geht die Neuregelung auf 
Fahrtkosten bei einem weiträumigen Tätig-
keitsgebiet ein. 
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3. Verpflegungsmehraufwendungen

Bei den Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwendungen sollen die Mindestabwesen-
heitszeiten verringert und statt der bisheri-
gen dreistufigen eine zweistufige Staffelung 
der Pauschalen (12 Euro und 24 Euro) einge-
führt werden (§ 9 Abs. 4a EStG-E). Der 
 Finanzausschuss des Bundesrats, auf dessen 
Empfehlung hin der Bundesrat das Gesetzes-
vorhaben am 23.11.2012 abgelehnt hat und 
daraufhin der Vermittlungsausschuss ange-
rufen wurde, fordert jedoch eine haushalts-
neutrale Regelung und sieht deshalb statt 
der Pauschale von 12 Euro nur einen Betrag 
von 9 Euro vor.

Hinweis: Vergütungen des Arbeitgebers an-
lässlich einer eintägigen oder mehrtägigen 
auswärtigen beruflichen Tätigkeit können 
bis zur Höhe der im Folgenden beschriebe-
nen neuen Pauschalen auch steuerfrei aus-
bezahlt werden, § 3 Nr. 13 und Nr. 16 EStG. 

Für jeden Kalendertag, an dem ein Arbeit-
nehmer außerhalb seiner Wohnung und 
 ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig und er 
24 Stunden von seiner Wohnung abwesend 
ist (mehrtägige auswärtige berufliche Tätig-
keit), soll er weiterhin pauschal 24 Euro pro 
Tag als Werbungskosten geltend machen 
können. Unabhängig von der Prüfung einer 

Mindestabwesenheitszeit sollen für den An- 
und Abreisetag einer solchen mehrtätigen 
auswärtigen Tätigkeit 12 Euro (bzw. laut 
Empfehlung des Finanzausschusses des Bun-
desrats 9 Euro) angesetzt werden können. 

Bei eintägigen auswärtigen Tätigkeiten und 
einer Abwesenheit von mehr als acht Stun-
den von der Wohnung und der ersten Tätig-
keitsstätte soll gleichfalls eine Pauschale von 
12 Euro (bzw. laut Empfehlung des Finanz-
ausschusses des Bundesrats 9 Euro) berück-
sichtigt werden.

Wie bisher soll die Berücksichtigung der Pau-
schalen für die Verpflegungsmehraufwen-
dungen auf die ersten drei Monate der be-
ruflichen Tätigkeit an ein- und derselben 
Tätigkeitsstätte beschränkt bleiben. Zur ver-
einfachten Berechnung der Dreimonatsfrist 
ist eine rein zeitliche Bemessung der Unter-
brechungsregelung vorgesehen, wonach ei-
ne Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit 
an ein- und derselben Tätigkeitsstätte von 
mindestens vier Wochen zu einem Neube-
ginn des Drei-Monats-Zeitraums führt. 

Bei einer vom Arbeitgeber oder auf dessen 
Veranlassung von einem Dritten zur Verfü-
gung gestellten Mahlzeit sollen die ermittel-

ten Pauschalen typisierend für ein Frühstück 
um 20 Prozent und für ein Mittag- oder 
Abendessen jeweils um 40 Prozent des Be-
trags der Verpflegungspauschalen für eine 
24-stündige Abwesenheit gekürzt werden  
(§ 9 Abs. 4a Satz 8 EStG-E).

Hinweis: Danach wäre die Verpflegungs-
pauschale von 24 Euro für ein Frühstück im 
Inland um 4,80 Euro bzw. für ein Mittag- 
und Abendessen um jeweils 9,60 Euro zu 
kürzen.

Die Verpflegungspauschalen sowie die 
Dreimonatsfrist sollen auch für eine doppelte 
Haushaltsführung gelten. Dabei ist für jeden 
Kalendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, 
an dem gleichzeitig eine auswärtige berufli-
che Tätigkeit sowie eine Tätigkeit im Ausland 
ausgeübt werden, nur der jeweils höchste in 
Betracht kommende Pauschbetrag abzieh-
bar. Weiter soll gesetzlich klargestellt wer-
den, dass sofern eine auswärtige berufliche 
Tätigkeit einer doppelten Haushaltsführung 
am Tätigkeitsort unmittelbar vorausgegan-
gen ist, die Dauer dieser auswärtigen beruf-
lichen Tätigkeit an dem Tätigkeitsort auf die 
Dreimonatsfrist anzurechnen ist.

4. Doppelte Haushaltsführung

Im Bereich der doppelten Haushaltsführung 
soll auf die Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete verzichtet werden. Stattdessen 
ist eine betragsmäßige Höchstgrenze vorge-
sehen. Danach können als Unterkunftskos-
ten für eine doppelte Haushaltsführung im 
Inland künftig nur die dem Arbeitnehmer 

tatsächlich entstehenden Aufwendungen für 
die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung, 
maximal 1.000 Euro im Monat, angesetzt 
werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG-E). Dieser 
Betrag soll alle damit zusammenhängenden 
Aufwendungen, d. h. Miete inklusive Betriebs-
kosten, Stellplatzgebühren etc., umfassen.

Hinweis: Bei einer doppelten Haushaltsfüh-
rung im Ausland soll es bei den bisherigen 
Regelungen bleiben. Danach können die tat-
sächlichen Mietkosten berücksichtigt werden, 
soweit sie angemessen und notwendig sind.
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5. Unterkunftskosten

6. Arbeitgebermahlzeiten

7. Inkrafttreten des neuen Reisekostenrechts

In einem neuen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a 
EStG-E soll die Abziehbarkeit der beruflich 
veranlassten Unterkunftskosten während ei-
ner Tätigkeit außerhalb der ersten Tätigkeits-
stätte kodifiziert werden. Danach sind derar-

tige Kosten in einem Zeitraum von maximal 
48 Monaten unbeschränkt als Werbungs-
kosten abzugsfähig. Nach Ablauf dieses Zeit-
raums (längerfristige Auswärtstätigkeit) kön-
nen sie nur noch bis zur Höhe vergleichbarer 

Aufwendungen im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung – und damit maximal in 
Höhe von 1.000 Euro pro Kalendermonat – 
angesetzt werden.

Übliche Mahlzeiten, die ein Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern anlässlich einer auswär-
tigen Tätigkeit zur Verfügung stellt, sollen 
künftig mit dem Sachbezugswert anzuset-
zen sein (§ 8 Abs. 2 Sätze 8 und 9 EStG-E). 
Dabei sieht der Gesetzgeber für den Wert 

einer derartigen üblichen Mahlzeit maximal 
60 Euro vor. Eine Besteuerung mit dem Sach-
bezugswert kann unterbleiben, wenn der 
Arbeitnehmer dafür eine Verpflegungspau-
schale beanspruchen könnte. 

Hinweis: Diese Vereinfachungsregelung gilt 
nicht für Belohnungsessen, d.h. Mahlzeiten, 
deren Preis 60 Euro übersteigt. Diese sind 
weiterhin nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu 
bewerten und nach den allgemeinen Rege-
lungen zu besteuern.

Das neue Reisekostenrecht soll – sofern im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt 
wird – erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2014 gelten. Im Lohnsteuerabzugsver-

fahren sollen die Neuregelungen erstmals 
auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden 
sein, der für einen nach dem 31.12.2013 
 endenden Lohnzahlungszeitraum gewährt 

wird, sowie auf sonstige Bezüge, die nach dem 
31.12.2013 zufließen (§ 52 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 sowie Abs. 12 Sätze 4 und 5 EStG-E).

ii .  elektroNische lohNsteuerabzuGsMerkMale (elstaM)

Zum 1.1.2013 wird nun endgültig der Start-
schuss in das Zeitalter der elektronischen 
Übermittlung der Lohnsteuerabzugsmerk-
male gegeben. Ab 1.11.2012 haben Arbeit-
geber die Möglichkeit, die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) bei 
der Finanzverwaltung abzurufen und diese 
erstmals für die Lohnabrechnung im Januar 
2013 zu verwenden. 

Verpflichtend wird der Abruf der ELStAM je-
doch erst für den letzten im Kalenderjahr 
2013 endenden Lohnzahlungszeitraum. Bis 
dahin sieht das Schreiben des BMF, welches 
den durch die Spitzenverbände der Deut-
schen Wirtschaft beklagten Aufklärungs-
bedarf weitgehend befriedigen dürfte und 
als Entwurf vom 1.10.2012 (Az. IV C 5 - S 
2363/07/0002-03) veröffentlicht wurde, ein 
Wahlrecht vor: 

Der Arbeitgeber kann bis zur verpflichtenden 
Anwendung der ELStAM weiterhin entwe-
der die letztmals für 2010 ausgestellte Lohn-

steuerkarte 2010 bzw. die durch das Finanz-
amt ausgestellte Ersatzbescheinigung 2011, 
2012 oder 2013 dem Lohsteuerabzug zu 
Grunde legen. Weichen die aktuellen Lohn-
steuerabzugsmerkmale des Arbeitnehmers 
von den in diesen Papieren ausgewiesenen 
ab, z. B. wegen Änderung des Familienstan-
des, kann u. a. der Ausdruck der im Einfüh-
rungszeitraum 2013 gültigen ELStAM berück-
sichtigt werden, wenn dem Arbeitgeber 
zugleich die Lohnsteuerkarte 2010 oder eine 
Ersatzbescheinigung 2011, 2012 oder 2013 
vorliegt.

Der Arbeitgeber kann aber das ELStAM-Ver-
fahren auch erstmalig zu Beginn oder im 
Laufe des kommenden Jahres einsetzen. Dazu 
hat er die beschäftigten Arbeitnehmer in der 
ELStAM-Datenbank anzumelden. Der Arbeit-
geber soll sämtliche Arbeitnehmer einer 
lohnsteuerlichen Betriebsstätte zeitgleich an-
melden. Jedoch ist auch eine stufenweise 
Überführung möglich, so dass die Lohnsteuer-
abzugsmerkmale parallel aus dem ELStAM-

Verfahren, soweit bereits umgestellt wurde, 
und dem Papierverfahren verwendet werden 
können. 

Der Arbeitgeber kann die abgerufenen 
 ELStAM sogleich im nächsten auf den Ab-
rufzeitpunkt folgenden Lohnabrechnungs-
zeitraum anwenden. Alternativ wird ihm ein 
maximal sechsmonatiger Zeitraum einge-
räumt, in dem er die Funktionsfähigkeit des 
eingesetzten Lohnabrechnungsprogramms 
ab sichern und dem Arbeitnehmer die abge-
rufenen ELStAM zur Überprüfung vorab mit-
teilen kann. Dieser sechsmonatige Zeitraum 
gilt auch dann, wenn dieser über den 
31.12.2013 hinausreicht.

Hinweis: Da die Einführung der ELStAM 
 sowohl auf Seiten der Finanzverwaltung als 
auch seitens der Arbeitgeber komplexer tech-
nischer Vorbereitungen bedarf, sieht das BMF 
einen „sanften“ Übergang von der  Papier form 
auf die elektronische Form vor. So kann der 
Arbeitgeber innerhalb 2013 den für ihn 
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günstigsten Zeitpunkt zum erstma ligen Abruf 
der ELStAM wählen und zudem vor der erst-
maligen Anwendung sowohl tech nische als 
auch inhaltliche Überprüfungen vornehmen. 

Da mit dem JStG 2013 die gesetzliche 
Grundlage für die nun erfolgende Einfüh-

rung der ELStAM geschaffen werden soll, ist 
zu erwarten, dass das BMF-Schreiben nach 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
zum JStG 2013 endgültig veröffentlicht wird.

Tipp: Sollen in Lohnabrechnungen ab Januar 
2013 Freibeträge bei der Ermittlung der 

Lohnsteuer berücksichtigt werden und kom-
men in diesem Abrechnungszeitraum bereits 
die ELStAM zum Einsatz, muss der Arbeit-
nehmer die Berücksichtigung der Freibeträge 
bei dem für ihn zuständigen Wohnsitzfinanz-
amt beantragen. 

iV. sozialVersicheruNGs-werte für 2013

Gemäß der Sozialversicherungs-Rechengrö-
ßenverordnung 2013 steigt die Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung von derzeit 3.825 Euro in 2013 
auf 3.937,50 Euro monatlich (47.250 Euro 
jährlich, bisher 45.900 Euro). Ebenso erhöht 
sich die Beitragsbemessungsgrenze für die 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. Diese 
beträgt in West-Deutschland 2013 monat-
lich 5.800 Euro bzw. jährlich 69.600 Euro 
(bisher monatlich 5.600 Euro bzw. jährlich 
67.200 Euro) und in Ost-Deutschland mo-
natlich 4.900 Euro bzw. jährlich 58.800 Euro 
(bisher monatlich 4.800 Euro bzw. jährlich 
57.600 Euro).

Hinweis: Gemäß Beitragssatzgesetz 2013 
sinkt der Beitragssatz in der allgemeinen 
Rentenversicherung von 19,6 % zum 1.1.2013 
auf 18,9 %. Der Bundesrat hat die Beitrags-
satzsenkung am 23.11.2012 gebilligt. Damit 
beträgt der maximale Rentenversicherungs-
beitrag ab 1.1.2013 insgesamt (Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberanteil) 1.096,20 Euro 
und bleibt im Vergleich zum bisherigen maxi-
malen Beitrag von 1.097,60 Euro nahezu 
gleich. Die Beitragssätze zur Pflege- und zur 
Arbeitslosenversicherung bleiben unverändert.

Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze, 
die für das Ausscheiden eines Arbeitnehmers 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
maßgeblich ist, wird von derzeit 50.850 Euro 
auf künftig 52.200 Euro angehoben.

Hinweis: Die in 2013 geltende allgemeine 
Jahresarbeitsentgeltgrenze ist für Arbeitneh-
mer von Bedeutung, deren Ausscheiden aus 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung in 2012 zu prüfen ist. 
Erforderlich ist, dass das regelmäßige Jahres-
entgelt die in 2012 maßgebliche Grenze 
übersteigt und zudem die Grenze in 2013 
voraussichtlich überschritten wird.

V. küNstlersozialVersicheruNG: erhöhuNG des abGabesatzes

Seit 1983 erhalten freischaffende Künstler 
und Publizisten über die Künstlersozialver-
sicherung einen günstigen Zugang zur 
 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. 
Die Finanzierung erfolgt durch eigene Bei-
träge, einen Bundeszuschuss und die sog. 

Künstlersozialabgabe, die Unternehmen auf 
Honorare an freischaffende Künstler und 
 Publizisten bezahlen.

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversiche-
rung steigt ab 2013 von 3,9 % auf 4,1 % an.

Hinweis: Die dafür maßgebliche Künstlerso-
zialabgabe-Verordnung 2013 vom 29.8.2012 
wurde zwischenzeitlich im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht (BGBl. I 2012, S. 1865).

iii .   ÄNderuNGeN bei MiNi-Jobs uNd GleitzoNe

Der Bundestag beschloss am 25.10.2012 
den Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen 
im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 
und der Bundesrat erteilte am 23.11.2012 
seine Zustimmung. Ziel des  Gesetzes vor- 
habens ist, die Verdienstgrenzen für gering-
fügig Beschäftige und Beschäftigungen in 
der Gleitzone der allgemeinen Lohnentwick-
lung anzupassen.
  
Dazu wird die Arbeitsentgeltgrenze für ge-
ringfügige Beschäftigungen zum 1.1.2013 
von derzeit 400 Euro auf 450 Euro angeho-
ben. Die Grenze für das monatliche Gleit-
zonenentgelt wird auf 850 Euro angepasst. 

Zudem wird das derzeit bestehende Wahlrecht 
für geringfügig Beschäftigte, anstelle der 
Ver sicherungsfreiheit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung die Versicherungspflicht 
zu wählen (sog. Opt-in), so umgestaltet, dass 
der geringfügig Beschäftigte grundsätzlich 
rentenversicherungspflichtig ist und sich für 
die Versicherungsfreiheit entscheiden kann 
(sog. Opt-out). 
  
Hinweis: Für Beschäftigungsverhältnisse, die 
bereits vor dem 1.1.2013 bestanden haben, 
werden Bestandsschutz- und Übergangsrege-
lungen geschaffen. Der rentenversicherungs-
rechtliche Status von Personen, die bereits 

vor dem 1.1.2013 geringfügig beschäftigt 
und damit versicherungsfrei waren, bleibt 
bestehen. Sie können aber auch ab dem 
1.1.2013 die Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wählen. Für 
Beschäftigte, die vor dem 1.1.2013 in der 
Gleitzone über 400 bis 450 Euro beschäftigt 
waren, gilt die frühere Gleitzonenregelung bis 
zum 31.12.2014 fort. Für Beschäftigte, die 
vor dem 1.1.2013 ein Arbeitsentgelt oberhalb 
der Gleitzone von 800 bis 850 Euro erzielten, 
bleibt es bei der Anwendung des bis dahin 
geltenden Rechts. Die Beschäftigten können 
jedoch bis zum 31.12.2014 die Anwendung 
der neuen Gleitzonenregelung wählen.
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C | UMSATZSTEUER

i .  uMsatzbesteueruNG

1.  Neue Nachweispflichten bei grenzüberschreitenden Lieferungen  
in Beförderungs- und Versendungsfällen

Die Nachweispflichten für die Umsatzsteuer-
freiheit von innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen gemäß § 17a UStDV wurden grund-
sätzlich bereits mit Wirkung zum 1.1.2012 
grundlegend geändert. Der bisher erforder-
liche Buch- und Belegnachweis sollte aus-
schließlich durch eine Abnehmerbestätigung 
geführt werden. Erforderlich wären demnach 
nur noch zwei Dokumente: das Rechnungs-
doppel und eine sog. Gelangensbestätigung, 
mit der der ausländische Abnehmer beschei-
nigt, dass der gelieferte Gegenstand in dem 
Bestimmungsmitgliedstaat angekommen ist. 

Auf Grund der durch Vertreter der Wirtschaft 
und durch die Beraterschaft geäußerten Kritik 
zu dieser Änderung wurde jedoch der erst-
ma lige Anwendungszeitraum der Neurege-
lung bereits mehrfach durch entsprechende 
Schreiben des BMF verschoben.

Am 12.10.2012 veröffentlichte das BMF den 
Referentenentwurf einer Verordnung zur 
Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung, durch den der verlautbarten Kritik 
im Wesentlichen Rechnung getragen wird.

Das BMF sieht in dem Entwurf als „eindeuti-
gen und leicht nachprüfbaren“ Belegnach-
weis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
weiterhin die Gelangensbestätigung in etwas 
modifizierter Form vor. Allerdings soll diese 
nicht mehr verpflichtend sein, sondern stellt 
nur noch einen möglichen Nachweis der 
 Beförderung oder Versendung von Lieferge-
genständen in das übrige Gemeinschaftsge-
biet dar. Auch die quartalsweise Sammelbe-
stätigung ist nach dem Entwurf möglich. Der 
Belegnachweis kann aber auch mit allen an-
deren zulässigen Belegen und Beweismitteln 
geführt werden, aus denen sich das Gelangen 
des Liefergegenstands in das übrige Gemein-
schaftsgebiet an den umsatzsteuerrechtli-
chen Abnehmer nachvollziehbar und glaub-
haft ergibt. 

Eine wesentliche Änderung zum bisher an-
zuwendenden Nachweisverfahren ergibt sich 
in Fällen, in denen der Liefergegenstand durch 
den Abnehmer befördert wird (sog. Abhol-
fall). Da das Gelangen des Liefergegenstan-
des in einen anderen Mitgliedstaat nachge-
wiesen werden soll, ist die bisher anerkannte 

„Absichtsbekundung“ durch die der Abneh-
mer versichert hat, dass er den Liefergegen-
stand in einen anderen Mitgliedstaat beför-
dern wird, nicht mehr ausreichend. 

Für Versendungsfälle zeigt der Entwurf meh-
rere Nachweismöglichkeiten auf, die bis auf 
kleinere Modifikationen mit den derzeit an-
erkannten Regelungen übereinstimmen.

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neurege-
lungen ist der 1.7.2013 vorgesehen. Bis dahin 
soll es nicht beanstandet werden, wenn die 
bis zum 31.12.2011 geltenden Regelungen 
weiterhin angewendet werden.

Hinweis: Der Referentenentwurf wurde den 
Wirtschaftsverbänden und der Bundessteuer-
beraterkammer zur Anhörung übermittelt. 
Die Vorlage der Verordnung zur Zustimmung 
im Bundesrat wird unseren Informationen 
zufolge nicht vor Februar 2013 erfolgen.

2. Ort der sonstigen Leistung

Wird eine sonstige Leistung an eine juris-
tische Person, die sowohl unternehmerisch 
als auch nicht unternehmerisch tätig ist, für 
deren nicht unternehmerischen Bereich er-
bracht, bestimmt sich derzeit der Ort der 
Leistung nach dem Leistungsortprinzip (§ 3a 
Abs. 1 UStG). Um den EU-rechtlichen Vorga-

ben gerecht zu werden, soll gemäß dem ge-
planten JStG 2013, das derzeit dem Vermitt-
lungsausschuss vorliegt, künftig der Ort der 
sonstigen Leistung immer am Sitz des Emp-
fängers sein. Dies gilt unabhängig davon, für 
welchen Bereich, unternehmerischer oder 
nicht unternehmerischer, die Leistung erbracht 

wird, sofern sie nicht für den privaten Bedarf 
des Personals oder eines Gesellschafters be-
stimmt ist (§ 3a Abs. 2 Satz 3 UStG-E). 

Hinweis: Die Änderung soll am 1.1.2013 in 
Kraft treten (Art. 33 Abs. 1 JStG 2013-E). 
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3. Reverse Charge bei Gas- und Elektrizitätslieferungen im Inland

Bisher führen nur Gas- und Elektrizitätsliefe-
rungen eines im Ausland ansässigen Unter-
nehmers gemäß § 3g UStG zur Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft. Das Reverse-Charge-
Verfahren soll mit dem JStG 2013 auf Liefe-
rungen von Gas über das Erdgasnetz und 
von Elektrizität durch einen im Inland ansässi-
gen Unternehmer an einen anderen Unterneh-

mer, der selbst derartige Leistungen erbringt, 
ausgeweitet werden (§ 13b Abs. 2 Nr. 5 
Buchst. b und Abs. 5 Satz 2 UStG-E). Aller-
dings lehnt der Bundesrat diese Änderung 
ab, so dass derzeit offen ist, ob es tatsächlich 
zur Ausweitung der Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft kommt.

Hinweis: Da die Regelungen unter dem Vor-
behalt der Genehmigung der EU stehen, sollen 
sie zu Beginn des zweiten Monats, der dem 
Tag der Veröffentlichung des Durchführungs-
beschlusses des Rates der Europäischen Union 
zur Ermächtigung der Bundesrepublik Deutsch-
land im Amtsblatt EU Reihe L folgt, in Kraft 
treten (Art. 33 Abs. 5 JStG 2013-E).

ii .  VorsteuerabzuG uNd rechNuNGsstelluNG

1. Vorsteuerabzug bei Einfuhrumsatzsteuer

Bislang darf die Einfuhrumsatzsteuer als Vor-
steuer abgezogen werden, sobald sie entrich-
tet ist. Künftig soll gemäß einer Änderung 
durch das JStG 2013 bereits die entstandene 
Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die 
für das Unternehmen des Leistungsempfän-

gers im Inland eingeführt worden sind, ab-
gezogen werden können (§ 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 UStG-E). 

Hinweis: Die Änderung soll am Tag nach der 
Verkündung des JStG 2013 in Kraft treten 

(Art. 33 Abs. 3 JStG 2013-E). Da sich jedoch 
das JStG 2013 derzeit im Vermittlungsver-
fahren befindet, ist offen, ob die Regelung 
tatsächlich Gesetzeskraft erlangt.

2. Änderungen bei der Rechnungsstellung

Die Anforderungen an eine korrekte Rech-
nung, die Voraussetzung für den Vorsteuer-
abzug ist, sollen punktuell durch das JStG 
2013 geändert werden. Da jedoch der Bun-
desrat seine Zustimmung zu diesem Gesetz 
verweigert hat und der Vermittlungsaus-
schuss angerufen wurde, ist offen, ob diese 
Regelungen tatsächlich in der derzeit be-
kannten Form in Kraft treten werden. 

U.a. sind folgende Änderungen geplant: 
Wird mit einer Gutschrift eine Leistung abge-
rechnet, soll diese die Angabe „Gutschrift“ 
enthalten müssen (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 
UStG-E). 

Führt ein inländischer Unternehmer einen 
Umsatz in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
aus, an dem eine Betriebsstätte in diesem 
Mitgliedstaat nicht beteiligt ist, soll der Un-
ternehmer zur Ausstellung einer Rechnung 
mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers“ verpflichtet sein, wenn 
die Steuer in dem anderen Mitgliedstaat von 
dem Leistungsempfänger geschuldet wird 
und keine Gutschrift vereinbart worden ist. 
In dieser Rechnung sind zudem sowohl die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Un-
ternehmers wie auch des Leistungsempfän-
gers anzugeben (§ 14a Abs. 1 und 5 UStG-E). 

Unterliegt ein Umsatz, den ein nicht im In-
land ansässiger Unternehmer an einen inlän-
dischen Leistungsempfänger erbringt, der um-
gekehrten Steuerschuldnerschaft und wird 
per Gutschrift abgerechnet, sollen anders als 
im Fall der Rechnung die Formerfordernisse 
nach deutschem Recht gelten (§ 14 Abs. 7 
UStG-E). 

Hinweis: Die Änderungen sollen am 
1.1.2013 in Kraft treten (Art. 33 Abs. 1 JStG 
2013-E).
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i .   ÄNderuNG des VerwaltuNGsVerMöGeNs  
laut steuerVerschoNuNGsreGeluNG

Derzeit ist Betriebsvermögen unter bestimm-
ten Voraussetzungen und in gewisser Höhe 
von der Erbschaft- und Schenkungsteuer be-
freit. Neben den Regelungen zur Arbeitsplatz-
erhaltung ist eine dieser Voraussetzungen, 
dass das sog. (schädliche) Verwaltungsver-
mögen nicht mehr als 50 % des Betriebsver-
mögens betragen darf, damit eine 85 %-ige 
Steuerfreistellung (sog. Steuerverschonung) 
gewährt wird. Bei der völligen Befreiung von 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer (sog. 
100 %-ige Steuerverschonung) darf das Ver-
waltungsvermögen 10 % des Betriebsver-
mögens nicht übersteigen. 

Bisher wird die Auffassung vertreten, dass im 
Unternehmen befindliche reine Finanzmittel – 
wie etwa Gelder auf Girokonten oder Fest-
gelder – kein schädliches Verwaltungsvermö-
gen darstellen. Dadurch eröffneten sich aller-
dings gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, die 
dem Gesetzgeber wie auch der Rechtspre-

chung missfallen. Deshalb schlug der Bundes-
rat bereits im Juli 2012 im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum JStG 2013 vor, 
Finanzmittel als schädliches Verwaltungsver-
mögen zu behandeln, wenn sie nicht 
 betriebsnotwendig bzw. nicht aus der Be-
triebstätigkeit entstanden und im Besteue-
rungszeitpunkt nicht in sog. Produktivver-
mögen angelegt sind. 

Dementsprechend sollte sich der Begriff der 
schädliches Verwaltungsvermögen bildenden 
Finanzmittel auf Wertpapiere sowie ver-
gleichbare Forderungen, Zahlungsmittel, 
Sicht einlagen, Bankguthaben und andere 
Forderungen erstrecken, soweit deren Wert 
nicht geringfügig bzw. betriebsnotwendig 
ist. Letzteres sollte der Fall sein, wenn diese 
 Finanzmittel insgesamt wertmäßig 10 % des 
kapitalisierten Jahresertrages, hilfsweise des 
gemeinen Werts bzw. des Substanzwerts des 
Unternehmens nicht übersteigen.

Hinweis: In der vom Bundestag am 
25.10.2012 beschlossenen Fassung des JStG 
2013 war diese Modifizierung nicht enthal-
ten. Da jedoch der Bundesrat das Gesetz am 
23.11.2012 ablehnte und der Vermittlungs-
ausschuss angerufen wurde, könnte die be-
reits im Juli 2012 vorgeschlagene Regelung 
in der hier dargestellten oder in einer modifi-
zierten Form doch noch Eingang in das Ge-
setz finden. Hierfür spricht zum einen, dass 
der Finanzausschuss des Bundesrats, der die 
Ablehnung des bisherigen Entwurfs des JStG 
2013 empfahl, eine Regelung zur Vermei-
dung von sog. Cash-GmbHs anregt. Aller-
dings sah er von einem konkreten Formulie-
rungsvorschlag ab. Zum anderen ist zu 
beachten, dass zwischenzeitlich ein Verfah-
ren zur Verfassungskonformität des ErbStG 
in der seit 1.1.2009 geltenden Fassung beim 
BVerfG anhängig ist, in dem insbesondere 
dessen Gestaltungsanfälligkeit Thema ist 
(siehe auch Rückblick D. I.). 

ii .  ÄNderuNG der lohNsuMMeNreGeluNG der steuerVerschoNuNG

Nach geltender Rechtslage kann die 85 %-ige 
Steuerverschonung bei Übertragung von Be-
triebsvermögen nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die Summe der maßgeben-
den jährlichen Lohnsummen des Betriebs in-
nerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 
insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme 
nicht unterschreitet. Bei der vollständigen 
Steuerverschonung dürfen innerhalb von sie-
ben Jahren 700 % der Ausgangslohnsumme 
nicht unterschritten werden. Die Lohnsum-
menregelung ist nach dem Gesetzeswortlaut 

nicht anzuwenden, wenn der Betrieb nicht 
mehr als 20 Beschäftigte hat. Streitig ist bis-
lang, ob Holdinggesellschaften ohne Arbeit-
nehmer somit steuerbegünstigt übertragen 
werden können, ohne dass es auf Lohnsumme 
des Konzerns ankommt.

Auf Vorschlag des Bundesrats im Juli 2012 
sollte mit dem JStG 2013 klargestellt wer-
den, dass es für die Lohnsummenregelung auf 
die Anzahl der gesamten Arbeitnehmer im 
Konzern am Übertragungsstichtag ankommt. 

Hinweis: Die Regelung wurde jedoch nicht 
in die vom Bundestag am 25.10.2012 be-
schlossene Fassung des Gesetzes aufgenom-
men. Da infolge der Verweigerung der 
 Zustimmung des Bundesrats am 23.11.2012 
derzeit ein Vermittlungsverfahren anhängig 
ist, bleibt abzuwarten, ob im letztlich be-
schlossenen Gesetz doch noch eine entspre-
chende Regelung aufgenommen wird. 
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E | BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

i .  wiedereiNführuNG der VerMöGeNsteuer ab 2014?

Derzeit erarbeitet eine von den Ländern 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen und Hamburg eingesetzte 
Arbeitsgruppe Eckpunkte zur Einführung 
 einer neuen Vermögensteuer. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf soll in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht werden. 

Vorgesehen ist derzeit eine an das Vermö-
gensteuergesetz von 1990 angelehnte Rege-
lung, wobei Vermögen bis zu 2 Mio. Euro 
(bei  zusammenveranlagten Ehegatten bis zu 
4 Mio. Euro) steuerfrei bleiben sollen und 
das steuer pflichtige Vermögen mit 1 % be-
steuert wird. 

Ob und in welcher Form die Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer politisch durch-
setzbar ist, bleibt derzeit abzuwarten. 

ii .   aNhebuNG des höchstbetraGs zu berücksichtiGeNder  
reNteNVersicheruNGsbeitrÄGe

Der Höchstbetrag, bis zu dem Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung oder zu 
 berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
sowie Beiträge in die private kapitalgedeckte 
Altersvorsorge (sog. Rürup-Rente) steuerlich 
berücksichtigt werden können, soll durch 
das im Entwurf vorliegende Altersvorsorge-
Verbesserungsgesetz von derzeit 20.000 Euro 
auf 24.000 Euro erhöht werden. Bei zusam-
menveranlagten Ehegatten würde der Höchst-
betrag von 40.000 Euro auf 48.000 Euro 
ansteigen.

Zudem sollen Beiträge für die Absicherung 
der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit ebenso 
unter diesen Höchstbetrag fallen, sofern der 
Vertrag im Versicherungsfall ausschließlich die 
Zahlung einer lebenslangen Rente vorsieht. 

Hinweis: Der Bundestag wird voraussicht-
lich am 14.12.2012 über das Gesetz be-
schließen. Die abschließende Beratung im 
Bundesrat ist derzeit auf den 1.2.2013 termi-
niert, so dass erst im kommenden Jahr fest-
steht, ob die geplante Änderung in Kraft 

tritt. Nichtsdestotrotz ist – die Verabschie-
dung des Gesetzes vorausgesetzt – die An-
wendung der Neuregelungen ab dem 
1.1.2013 vorgesehen.
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i .   aNpassuNGeN des astG aN oecd-staNdards  
zuM freMdVerGleichsGruNdsatz

Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen 
aus einer grenzüberschreitenden Geschäfts-
beziehung unter nicht fremdüblichen Verhält-
nissen mit einer nahe stehenden Person ge-
mindert, erfolgt eine Korrektur der Einkünfte 
gemäß § 1 Abs. 1 AStG. Bislang war nicht 
abschließend geklärt, ob als Steuerpflichtiger 
in diesem Sinne auch eine Personengesell-
schaft qualifiziert, da sie weder einkommen-
steuerlich noch körperschaftsteuerlich Steu-
ersubjekt ist. In dem durch den Bundestag 
beschlossenen JStG 2013 sind hierzu Neue-
rungen enthalten, allerdings ist derzeit 
 wegen Verweigerung der Zustimmung durch 
den Bundesrat nicht sicher, ob diese Rege-
lungen in der derzeit vorliegenden Form Ge-
setzeskraft erlangen.

So soll künftig explizit in § 1 Abs. 1 Satz 2 
AStG-E i.d.F. des JStG 2013 geregelt sein, 
dass auch eine Personengesellschaft oder eine 
Mitunternehmerschaft als Steuerpflichtiger 

gilt. Davon betroffen sind gemäß dem Wort-
laut der vorgesehenen Regelung auch Perso-
nengesellschaften, die z. B. aufgrund der blo-
ßen Erzielung von Vermietungseinkünften 
keine Mitunternehmerschaften sein können.

Zudem soll die bisherige Definition der Ge-
schäftsbeziehung dahingehend modifiziert 
werden, dass nicht mehr eine schuldrechtliche 
Beziehung vorliegen muss, sondern ein wirt-
schaftlicher Vorgang mit einer nahe stehen-
den Person genügt (§ 1 Abs. 4 Satz 1 AStG-E). 

Diese Änderung ist im Zusammenhang da-
mit zu sehen, dass in Übereinstimmung mit 
den OECD-Grundsätzen eine Betriebsstätte 
als unabhängiges Unternehmen fingiert 
 werden soll (§ 1 Abs. 5 Satz 2 AStG-E). Damit 
ist der Fremdvergleichsgrundsatz nunmehr 
auch auf die wirtschaftlichen Vorgänge zwi-
schen einem inländischen Stammhaus und 
einer ausländischen Betriebsstätte anzuwen-

den (§ 1 Abs. 5 Satz 1 AStG-E). Mit dieser 
vorgesehenen Neuregelung reagiert der 
 Gesetzgeber auf die internationalen Ent-
wicklungen auf der Ebene der OECD, wonach 
die grenzüberschreitende Gewinnabgren-
zung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte 
dem sog. Authorized OECD Approach folgen 
und die rechtlich unselbständige Betriebs-
stätte im Rahmen der Gewinnabgrenzung 
grundsätzlich wie ein fiktiv eigenständiges 
und unabhängiges Unternehmen behandelt 
werden soll.

Hinweis: Personengesellschaften und Mit-
unternehmerschaften sollen ab dem Veran-
lagungszeitraum 2013 als Steuerpflichtige 
i.S.d. AStG gelten (§ 21 Abs. 20 Satz 1 
 AStG-E). Die weiteren Regelungen sollen 
erstmals für Wirtschaftsjahre zur Anwen-
dung kommen, die nach dem 31.12.2012 
beginnen (§ 21 Abs. 20 Satz 2 AStG-E). 

ii .  ausschluss doppelter dba-steuerbefreiuNG

Mit den in § 50d Abs. 8 und 9 EStG enthal-
tenen Regelungen sollen sog. weiße, d.h. 
unversteuerte Einkünfte bei grenzüberschrei-
tenden Betätigungen verhindert werden. 
Nach § 50d Abs. 8 EStG, der die einmalige 
Besteuerung für nach DBA steuerfreie Lohn-
einkünfte bei unbeschränkt Steuerpflich-
tigen sicherstellen soll, muss Deutschland 
auf Arbeitslöhne die DBA-Freistellungsme-
thode nur anwenden, wenn die Besteuerung 
im anderen Staat nachgewiesen wird oder 
der andere Staat auf sein Besteuerungsrecht 
verzichtet hat. Demgegenüber ermöglicht  
§ 50d Abs. 9 EStG Deutschland unter be-

stimmten Voraussetzungen, im Falle der Frei-
stellungsmethode die grenzüberschreitenden 
Einkünfte dennoch zu besteuern, wenn sie 
ansonsten unversteuert blieben.

Mit Urteil vom 11.1.2012 (Az. I R 27/11, 
DStR 2012, S. 689) trat der BFH der von der 
Finanzverwaltung vertretenen Auffassung 
einer kumulativen Anwendung beider Vor-
schriften entgegen und stellte klar, dass § 50d 
Abs. 8 EStG als speziellere Vorschrift Vorrang 
vor § 50d Abs. 9 EStG hat. Aufgrund dessen 
kann § 50d Abs. 9 EStG bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit nicht angewandt 

werden. Dies kann im Ergebnis dazu führen, 
dass Arbeitslöhne, die in dem anderen Staat 
nicht besteuert werden, wegen Fehlens der 
Voraussetzungen des § 50d Abs. 8 EStG im 
speziellen Fall, gänzlich unbesteuert bleiben. 
Aus diesem Grund schlägt der Finanzaus-
schuss des Bundesrates eine gesetzliche Klar-
stellung im Rahmen des JStG 2013 vor, wo-
nach § 50d Abs. 9 EStG als Auffangtatbestand 
fungieren kann.

Hinweis: Die Neuregelung soll – so sie letzt-
lich umgesetzt wird – in allen offenen Fällen 
anzuwenden sein.
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i i i .  soNderVerGütuNGeN als uNterNehMeNsGewiNNe

Mit dem im Rahmen des JStG 2009 in das 
Einkommensteuergesetz eingefügten § 50d 
Abs. 10 EStG sollen Sondervergütungen, die 
eine inländische Personengesellschaft an ihre 
ausländischen Gesellschafter zahlt, als Teil 
des Gewinns der Personengesellschaft be-
steuert werden können. Der BFH hatte aller-
dings mit Urteil vom 8.9.2010 (Az. I R 74/09, 
DStR 2010, S. 2654) entschieden, dass auch 
unter Geltung dieser Vorschrift Gewinne 
 eines Unternehmens eines Vertragsstaats im 
anderen Staat nur insoweit besteuert wer-
den können, als sie einer dort belegenen Be-
triebsstätte zuzuordnen sind. Infolge dieser 
Rechtsprechung läuft die in § 50d Abs. 10 
EStG enthaltene Regelung derzeit ins Leere. 

Vor diesem Hintergrund regt der Finanzaus-
schuss des Bundesrates im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum JStG 2013 eine 
Klarstellung der Vorschrift an, wonach Son-
dervergütungen, sofern das DBA keine aus-
drückliche Regelung enthält, den Unterneh-
mensgewinnen zuzurechnen sind und als in 
der Betriebsstätte erwirtschaftet gelten, der 
auch der Aufwand für die zu Grunde liegen-
de Leistung zugeordnet wird. Diese Qualifi-
zierung erfolgt ungeachtet der Einordnung 
der Sondervergütungen im Ansässigkeits-
staat des Gesellschafters, etwa als Zinsen 
oder Lizenzgebühren. Eine daraus resultie-
rende Doppelbesteuerung, die nicht durch 
den anderen Staat beseitigt wird, soll dadurch 

vermieden werden, dass eine anteilig auf die 
betreffenden Einkünfte entfallende auslän-
dische Steuer bis zur Höhe der anteiligen, 
auf die Sondervergütungen entfallenden in-
ländischen Einkommen- oder Körperschaft-
steuern angerechnet wird.

Hinweis: Sofern hinsichtlich dieser im JStG 
2013 enthaltenen Regelung eine Einigung 
im Vermittlungsverfahren erzielt wird, soll sie 
in allen Fällen anzuwenden sein, in denen 
die Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.

iV.  NichtaNweNduNG VoN dba-reGeluNGeN bei übertraGuNG  
auf Gewerblich GeprÄGte persoNeNGesellschaft

Werden Betriebsvermögen oder Anteile i.S.d. 
§ 17 EStG grenzüberschreitend in ein anderes 
Betriebsvermögen überführt, sind nach den 
nationalen Vorschriften die in den übertrage-
nen Wirtschaftsgütern ruhenden stille Reser-
ven nicht zum Zeitpunkt der Übertragung, 
sondern erst zum Zeitpunkt einer späteren 
Veräußerung oder Entnahme zu versteuern, 
sofern Deutschland das Besteuerungsrecht 
an diesen stillen Reserven nicht mit der Über-
tragung verliert. Eine solche Sicherstellung 
des Besteuerungsrechts Deutschlands resul-
tiert aus dem jeweils anzuwendenden DBA, 
sofern der Veräußerungs- oder Entnahmege-
winn als Unternehmensgewinn behandelt 
wird. Denn bei Unternehmensgewinnen 
wird das Besteuerungsrecht regelmäßig dem 
Staat zugewiesen, in dem der Gewinn durch 
eine dort belegene Betriebsstätte erwirtschaf-
tet wurde. Somit steht Deutschland weiter-
hin das Recht auf Besteuerung der stillen 
Reserven zum Zeitpunkt der Übertragung zu.

Gehen Betriebsvermögen oder Anteile i.S.d.  
§ 17 EStG auf eine gewerblich geprägte Per-
sonengesellschaft über, ging die Finanzver-
waltung bislang auch davon aus, dass die 
Verteilung des Besteuerungsrechts nach den 
abkommensrechtlichen Vorgaben für Unter-
nehmensgewinne erfolgt. Zu einem anderen 
Ergebnis kam jedoch der BFH mit Urteil vom 
28.4.2010 (Az. I R 81/09, DStR 2010,  
S. 1220). Demnach sollen die Einkünfte ge-
werblich geprägter Personengesellschaften 
nicht den DBA-Vorgaben für Unternehmens-
gewinne, sondern den anderen Verteilungs-
artikeln für die jeweilig erzielten Einkünfte 
unterfallen. 

Um das Besteuerungsrecht Deutschlands 
auch in diesen Fällen sicherzustellen, emp-
fiehlt der Finanzausschuss des Bundesrats, in 
das JStG 2013 eine ausdrückliche Regelung 
aufzunehmen. Danach sollen im Falle der 
Übertragung von Wirtschaftsgütern oder 

Anteilen i.S.d. § 17 EStG auf eine gewerblich 
geprägte Personengesellschaft mit im Aus-
land ansässigen Gesellschaftern auf den Ver-
äußerungs- oder Entnahmegewinn als auch 
auf laufende Einkünfte der Besteuerung in 
Deutschland entgegenstehende Bestimmun-
gen eines DBA nicht anzuwenden sein (§ 50i 
EStG-E). 

Hinweis: Diese Regelung soll, sofern im Ver-
mittlungsverfahren darüber eine Einigung 
erzielt wird, auf Veräußerungen oder Entnah-
men nach dem Tag der Gesetzesverkündung 
bzw. bei laufenden Einkünften in allen noch 
nicht bestandskräftig festgesetzten Fällen 
gelten.
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V. steuerabkoMMeN Mit der schweiz

Der Bundestag nahm am 25.10.2012 das 
Gesetz zur Umsetzung des Steuerabkom-
mens mit der Schweiz in der am 5.4.2012 
nachgebesserten Fassung an. 

Das Steuerabkommen enthält eine pauschale 
und anonyme Nachversteuerung bislang 
 unversteuerter Vermögenswerte. Der hierbei 
anzuwendende Prozentsatz beträgt in Abhän-
gigkeit von dem relevanten Kapital zwischen 
21 % und 41 %. Mit der Nachversteuerung 
ist neben der deutschen Einkommensteuer 
auch eine evtl. nicht erklärte Erbschaft- und 
Schenkungsteuer, Umsatzsteuer und Gewer-
besteuer pauschal abgegolten. Alternativ zur 
Nachversteuerung kann der Anleger die 
schweizerische Zahlstelle zur Offenlegung 
der für die Besteuerung relevanten Daten 
gegenüber dem deutschen Fiskus ermächti-
gen. Dies entfaltet die Wirkung einer straf-
befreienden Selbstanzeige.

Künftige Kapitalerträge unterliegen einem der 
deutschen Abgeltungssteuer entsprechen-
den Steuereinbehalt in Höhe von 26,375 % 
durch schweizerische Zahlstellen. 

Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes anfal-
lende Erbschaften unterliegen einem Steuer-
rückbehalt von 50 %, sofern die schweize-
rische Zahlstelle nicht zur Abgabe einer 
Meldung, die u. a. den Kontostand zum Zeit-
punkt des Erbfalls beinhaltet, an die deut-
sche Finanzverwaltung ermächtigt wird.

Das BMF ging bereits am 13.9.2012 in einem 
FAQ-Katalog auf häufige Fragen im Zusam-
menhang mit dem angestrebten Steuerab-
kommen ein.

Hinweis: Das Abkommen soll nach Umset-
zung in das jeweils nationale Recht beider 
Staaten – in Deutschland ist hierzu noch die 
Zustimmung des Bundesrats erforderlich – 
und gegenseitiger Notifikation zum 1.1. des 
Folgejahres in Kraft treten. 

Allerdings ist derzeit noch unklar, ob das na-
tionale Gesetz tatsächlich rechtskräftig wird, 
da der Bundesrat am 23.11.2012 die erfor-
derliche Zustimmung versagt hat. Für eine 
Verabschiedung des Gesetzes und damit die 
Umsetzung des Abkommens spricht derzeit 
der erklärte Wille der Regierungsparteien.
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G | WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

i .   rechNuNGsleGuNG – VereiNfachuNGeN  
für kleiNstkapitalGesellschafteN

Am 19.9.2012 brachte die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie 2012/6/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14.3.2012 
zur Änderung der Richtlinie 78/660/EWG des 
Rates über den Jahresabschluss von Gesell-
schaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich 
Kleinstbetrieben (sog. Kleinstkapitalgesellschaf-
  ten-Bilanzrechtsänderungsgesetz – MicroBilG) 
in das Gesetzgebungsverfahren ein. Der 
Bundestag beriet am 25.10.2012 in erster 
Lesung über den Gesetzentwurf.

Der Gesetzentwurf betrifft Kapital- und Per-
sonenhandelsgesellschaften, bei der keine 
natürliche Person voll haftet, gleichermaßen. 
Dabei geht es im Wesentlichen um eine Er-
gänzung der Vorschriften im Handelsgesetz-
buch, aber auch im Aktiengesetz und in der 
Unternehmensregisterverordnung. 

Gemäß Entwurf des MicroBilG handelt es 
sich bei Kleinstkapitalgesellschaften um Kapi-
talgesellschaften, die mindestens zwei der 
drei folgenden Merkmale nicht überschrei-
ten (§ 267a HGB-E):

  Bilanzsumme: 350.000 Euro
  Umsatzerlöse: 700.000 Euro
  10 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt.

Dabei gelten die besonderen HGB-Regelun-
gen für kleine Kapitalgesellschaften entspre-
chend für diese Kleinstkapitalgesellschaften. 

Hinweis: Diese Regelungen gelten nicht 
entsprechend für Genossenschaften.

Kleinstkapitalgesellschaften können eine ver-
einfachte Bilanz aufstellen. Statt der in § 266 
HGB vorgeschriebenen Gliederung müssen 
nur die mit Buchstaben bezeichneten Posten 
in der jeweils vorgeschriebenen Reihenfolge 
aufgeführt werden. Dazu wird § 266 Abs. 1 
HGB-E ergänzt.

Statt der in § 275 Abs. 2 und 3 HGB vorge-
schriebenen Gliederung der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach dem sog. Gesamtkos-
ten- oder Umsatzkostenverfahren können 
Kleinstkapitalgesellschaften ihre Gewinn- und 
Verlustrechnung nach einem vorgeschriebe-
nen Schema aufbauen.

Zudem benötigt der Abschluss von Kleinst-
kapitalgesellschaften keinen Anhang. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass die Bilanz An-
gaben zu den Haftungsverhältnissen enthält.
In Bezug auf die Offenlegung können 
Kleinstkapitalgesellschaften zwischen der Ver-
öffentlichung mittels Bekanntmachung der 

Rechnungslegungsunterlagen nach § 325 
HGB und der dauerhaften Hinterlegung der 
Bilanz bei dem Betreiber des elektronischen 
Bundesanzeigers mit einem Hinterlegungs-
antrag wählen. In letzterem Falle haben sie 
mitzuteilen, dass sie zwei der drei in § 267 
Abs. 4 HGB genannten Merkmale nicht 
überschreiten.

Zudem wird die Unternehmensregisterver-
ordnung (URV) dahingehend ergänzt, dass 
die hinterlegten Bilanzen von Kleinstkapital-
gesellschaften nicht unmittelbar zugänglich 
sind. Sie werden vielmehr nur auf Antrag 
und nach vorheriger Registrierung als kos-
tenpflichtige Kopie mit Herkunftsvermerk 
zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Der Bundesrat nahm am 2.11.2012 
Stellung zum MicroBilG und regte an, für 
„ruhende Gesellschaften“ weitere Erleichte-
rungen zu schaffen. Es ist davon auszu-
gehen, dass das Gesetz noch in diesem Jahr 
in Kraft tritt. Es soll erstmals für Jahres- und 
Konzernabschlüsse gelten, die sich auf einen 
nach dem 30.12.2012 liegenden Abschluss-
stichtag beziehen. 

ii .   eNtfristuNG des überschulduNGsbeGriffs

Der Bundestag hat am 8.11.2012 beschlos-
sen, die bisher bis 31.12.2013 befristete 
 Regelung zur insolvenzrechtlichen Überschul-
dung unbefristet auf Dauer beizubehalten. 

Danach liegt eine Überschuldung auch ab 
dem Jahr 2014 nicht vor, wenn die Fortfüh-
rung des Unternehmens nach den Umstän-
den überwiegend wahrscheinlich ist. 

Dies hat im Rahmen der Rechnungslegung 
Bedeutung für die Fortführungsprognose  
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB, IAS 1.25) und deren 
Beurteilung durch den Abschlussprüfer. 

Hinweis: Die Zustimmung des Bundesrats 
ist nicht erforderlich. Die Änderung tritt am 
Tag der Verkündung in Kraft, womit noch in 
diesem Jahr zu rechnen ist.
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iii .  bilaNzieruNG VoN leasiNGVerhÄltNisseN Nach ifrs

Bisher war nach IAS 17 die Frage zu beantwor-
ten, ob der Leasinggeber oder der Leasing-
nehmer die Mehrheit der Chancen und Risi-
ken aus dem Leasingobjekt trägt und dieses 
dementsprechend zu aktivieren hat. Hierzu 
waren folgende fünf Kriterien zu untersuchen: 

1.   Vertragsgemäßer Eigentumsübergang am 
Ende?

2.  Liegt eine günstige Kaufoption vor?
3.   Entspricht die Mietzeit zum wesentlichen 

Teil der wirtschaftlichen Nutzungsdauer?
4.   Entspricht der Barwert der Mindestleasing-

zahlungen im Wesentlichen dem Verkehrs-
wert?

5.  Liegt Spezialleasing vor?

In der Vergangenheit waren daher die Lea-
singverträge oftmals so gestaltet, dass bei 
dem Leasinggeber keine bilanzielle Erfas-
sung zu erfolgen hatte. Dies wurde vom 
IASB als unzureichende Abbildung der Ver-
mögenswerte und Schulden, über die die 
Unternehmen wirtschaftlich verfügen, ange-
sehen. Aufgrund der unterschiedlichen Aus-

legung der einzelnen Kriterien sei außerdem 
eine unterschiedliche Bilanzierung möglich 
gewesen, die zu einer Nichtvergleichbarkeit 
der Abschlüsse geführt haben soll.

Ziel des IASB mit der Neuregelung ist daher die 
Schaffung eines konsistenten Bilanzierungs-
modells für Leasingnehmer und Leasinggeber.

Während die zukünftige Bilanzierung bei 
dem Leasinggeber feststehen dürfte, ist sich 
das IASB über die Bilanzierung bei dem Lea-
singgeber noch nicht einig.

Wie sieht der neue Ansatz für Leasingneh-
mer aus? Der ED Lease verfolgt nun einen 
sog. „Right-of-Use-Ansatz“. Dies bedeutet, 
dass ein Leasingverhältnis als ein Vertrag 
 definiert wird, bei dem das Recht auf Nutzung 
eines bestimmten Vermögenswerts für einen 
vereinbarten Zeitraum gegen Entgelt über-
tragen wird. Dies ist gegeben, wenn der Lea-
singnehmer sowohl die Verwendung des 
Vermögenswerts bestimmen als auch den 
Nutzen aus seiner Verwendung ziehen kann. 

Zukünftig wird daher davon auszugehen 
sein, dass alle Miet- und Leasingverträge 
 (also zum Beispiel auch gemietete Kfz, Server, 
PC oder Kaffeemaschinen) zur Aktivierung 
eines Nutzungsrechts als Vermögenswert (im 
Sachanlagevermögen) führen werden. Einzige 
Ausnahme sind Verträge, die auf eine Laufzeit 
von maximal zwölf Monaten begrenzt sind.

Hinweis: IFRS 10 zur Abgrenzung des Kon-
solidierungskreises ist vorrangig zu prüfen. 
Gegebenenfalls sind daher zum Beispiel 
f rühere sog. Zweckgesellschaften voll zu 
konsolidieren, so dass sich eine Aktivierung 
des Nutzungsrechts erübrigt.

Folge der geänderten Abbildung von Miet- 
und Leasingverhältnissen wird oftmals eine 
erhebliche Bilanzverlängerung und Verringe-
rung der Eigenkapitalquote sein. Außerdem 
werden die Anhangangaben ausgeweitet. 

Nach derzeitigem Stand ist von einer Erstan-
wendung ab 1.1.2015 auszugehen. Aufgrund 
des Erfordernisses der 3-Spalten-Darstellung 
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der Bilanz erfordert die vorgesehene verein-
fachte rückwirkende Methode, dass zum 
1.1.2013 auf Basis der bestehenden Rest-
laufzeiten und noch ausstehenden Leasing-
zahlungen eine Bewertung und Aktivierung 
vorzunehmen ist. Daher sollten die möglichen 
Auswirkungen frühzeitig untersucht werden. 
Dies können sein:

  Die  Ausweitung der Finanzschulden kann 
Covenants gefährden. Empfehlung: Über-
prüfung und ggf. Anpassung der Kredit-
verträge.

  Die  Anpassungen der Finanzschulden er-
höhen die Volatilität von Kennzahlen.

  Ein höherer Verschuldungsgrad kann zu 
einem schlechteren Beta führen. Dies wirkt 
sich unmittelbar bei Beteiligungsbewer-
tungen (z. B. für Squeeze-Out-Fälle) oder 
Impairmenttests aus. Bei Unternehmens-
planungen sind die geänderten Regeln ab 
Veröffentlichung zu berücksichtigen.

  Überprüfung aller relevanten Vereinbarun-
gen auf Vorliegen eines Leasingverhält-
nisses, Bestimmung des anzuwendenden 

Zinssatzes sowie der Laufzeit des Vertrags 
(z. B. bei Verlängerungs- oder Kaufoptio-
nen, bedingten Mietzahlungen), Abgren-
zung von Leasing- zu Service-/Dienstleis-
tungsverträgen, Sale and Lease-Back-Fällen.

  Erfassung aller relevanten Vertragsdaten 
(zentral oder dezentral), ggf. Anschaffung 
einer geeigneten Software, Sicherstellung 
einer einheitlichen Datenqualität im Kon-
zern (wer kontrolliert die Erfassung?), 
fortlaufende Überwachung der Verträge 
hinsichtlich Änderungen.

  Anpassung von Bilanzierungs- oder Inves-
titionsrichtlinien.

  Rechnungswesen: Software bzw. Tool zur 
Erstbewertung und regelmäßigen Neube-
wertung der Leasingverträge, transparente 
Dokumentation der wesentlichen Bewer-
tungsparameter wie Laufzeit, Zinssatz, 
Höhe der Leasingzahlungen, Ansatz laten-
ter Steuern auf Unterschiede zwischen 
IFRS- und Steuerbilanz.



 RÜCKBLICK
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Mit Schreiben vom 12.3.2010 (Az. IV C 6 –  
S 2133/09/10001, BStBl. I 2010, S. 239) zur 
Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung für die 
steuerliche Gewinnermittlung nahm das 
BMF eine Neudefinition der steuerlichen Her-
stellungskostenuntergrenze vor. Danach sind 
bei der steuerlichen Gewinnermittlung nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG die Herstellungs-
kosten anzusetzen, wobei hierzu alle Auf-
wendungen zählen, die „ihrer Art nach Her-
stellungskosten“ sind. Dies hat zur Folge, 
dass sich die Herstellungskostenuntergrenze 
auch auf die anteiligen Verwaltungsgemein-
kosten erstreckt. 

In einem weiteren Schreiben vom 22.6.2010 
(Az. IV C 6 – S 2133/09/10001, BStBl. I 2010, 
S. 597) beließ es die Finanzverwaltung je-
doch übergangsweise weiterhin bei einem 
reinen Wahlrecht und verwies insoweit auf  
R 6.3 Abs. 4 EStR 2008. Da darin keine Rege-
lung enthalten ist, wonach die Verwaltungs-

gemeinkosten den Herstellungskosten zu-
zuschlagen sind, ist das handelsrechtliche 
Bewertungswahlrecht demnach für die Steuer-
bilanz weiter anwendbar geblieben. 
  
In dem im Mai 2012 veröffentlichten Ent-
wurf der Einkommensteuer-Änderungsricht-
linien 2012 (EStÄR 2012) war allerdings eine 
Ergänzung des R 6.3 Abs. 1 dahingehend 
vorgesehen, dass in die Herstellungskosten 
eines Wirtschaftsgutes neben dem ange-
messenen Teil der Materialgemeinkosten und 
Fertigungsgemeinkosten, nunmehr auch „die 
angemessenen Kosten der allgemeinen Ver-
waltung, die angemessenen Aufwendungen 
für soziale Einrichtungen des Betriebs, für 
freiwillige soziale Leistungen und für die 
 betriebliche Altersversorgung“, sowie wie 
bereits bisher der Wertverzehr von Anlage-
vermögen, soweit er durch die Herstellung des 
Wirtschaftsgutes veranlasst ist, zwingend 
einzubeziehen sind.

Die Bundesregierung beschloss am 31.10.2012 
die EStÄR 2012, so dass – wie dargestellt – 
die steuerliche Herstellungskostenuntergrenze 
angehoben wird. Allerdings kommt es ent-
gegen der bisher geplanten Regelung nicht 
zu einer rückwirkenden Anwendung. Die 
neue Herstellungskostenuntergrenze soll erst 
für Wirtschaftsgüter gelten, mit deren Her-
stellung ab Veröffentlichung der EStÄR 2012 
im Bundessteuerblatt begonnen wird. 

Hinweis: Damit die EStÄR 2012 in Kraft tre-
ten, ist noch die Zustimmung des Bundesrats 
erforderlich, der voraussichtlich am 14.12.2012 
hierüber entscheiden wird. Mit der Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt ist bis Ende 
des Jahres zu rechnen – ein konkreter Termin 
ist derzeit nicht bekannt. 

i .  bilaNzieruNG

1.  Modifizierung der steuerlichen Herstellungskostenuntergrenze
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A | UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

2.  Teilwertabschreibung auf Aktien und Investmentanteile  
nach Maßgabe des Börsenkurses

Bilanzierte Wirtschaftsgüter können bei einer 
voraussichtlich dauernden Wertminderung 
zu Lasten des Gewinns auf ihren niedrigeren 
Teilwert abgeschrieben werden. Bei an der 
Börse gehandelten Aktien ist von einer vor-
aussichtlich dauernden Wertminderung typi-
sierend bereits dann auszugehen, wenn der 
Kurs am Bilanzstichtag unter den Kurs im 
Zeitpunkt des Aktienerwerbs gesunken ist 
und die Kursdifferenz eine Bagatellgrenze 
von 5 % überschreitet. 

Mit Urteil vom 21.9.2011 (Az. I R 89/10, 
DStR 2012, S. 21) stellte der BFH klar, dass es 
auf die Kursentwicklung nach dem Bilanz-
stichtag grundsätzlich nicht ankommt. Glei-

ches gilt, wie der BFH in einem weiteren Ver-
fahren (Az. I R 7/11, BB 2012, S. 248) für die 
Teilwertabschreibung auf Investmentanteile 
entschieden hat, wenn das Vermögen des 
Investmentfonds überwiegend aus Aktien 
besteht, die an Börsen gehandelt werden 
(sog. Aktienfonds). 

Von dem grundsätzlich maßgeblichen Börsen-
kurs zum Bilanzstichtag ist nur ausnahms-
weise abzurücken, z. B. wenn in Fällen eines 
sog. Insiderhandels oder aufgrund äußerst 
geringer Handelsumsätze konkrete und ob-
jektiv nachprüfbare Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass der Börsenkurs nicht den tat-
sächlichen Anteilswert widerspiegelt. 

Hinweis: Damit präzisiert und bestätigt der 
BFH seine bisherige Rechtsprechung. Er 
weicht zugleich von der Verwaltungspraxis 
(BMF-Schreiben vom 26.3.2009, Az. IV C 6 - 
S 2171 -b/0, BStBl 2009 I, S. 514) ab, wonach 
nur dann von einer voraussichtlich dauern-
den Wertminderung auszugehen ist, wenn 
der Börsenkurs der Aktien oder der Rück-
nahmepreis der Fondsanteile zum jeweiligen 
Bilanzstichtag um mehr als 40 % oder an 
zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen 
um jeweils mehr als 25 % unter die Anschaf-
fungskosten gesunken ist.
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3. Keine Teilwertabschreibung bei festverzinslichen Wertpapieren

4. Bilanzsteuerrechtliche Behandlung griechischer Staatsanleihen

5. Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter in ein anderes Betriebsvermögen

Zu einem von A.I.2. abweichenden Ergebnis 
kam der BFH hingegen bei festverzinslichen 
Wertpapieren (Urteil vom 8.6.2011, Az. I R 
98/10, BStBl. II 2012, S. 716). Hier ist eine 
Teilwertabschreibung wegen gesunkener 
Kurse regelmäßig nicht zulässig, weil der 
Schuldner der Wertpapiere bei Fälligkeit zur 
Rückzahlung des Nominalwerts verpflichtet 
ist und somit die Wertminderung allenfalls 
vorübergehend sein kann.

Hinweis: Die Finanzverwaltung wendet das 
BFH-Urteil entgegen seiner bisherigen Auf-
fassung hinsichtlich festverzinslicher Wert-
papiere im Umlaufvermögen grundsätzlich 
an, sieht hierzu allerdings eine Übergangsre-
gelung vor (Schreiben vom 10.9.2012, Az. IV 
C 6 - S 2171 - b/0:005, DStR 2012, S. 1967). 
Die Bewertung von festverzinslichen Wert-
papieren im Umlaufvermögen mit dem 
 Nominalwert kann demnach frühestens in der 

ersten nach dem 8.6.2011 aufzustellenden 
Bilanz berücksichtigt werden. 

Spätestens in der ersten Bilanz, deren Bilanz-
stichtag nach der Veröffentlichung des BFH-
Urteils im BStBl. II liegt, muss die Bewertung 
zum Nominalwert erfolgen. Die Veröffent-
lichung im BStBl. II erfolgte am 22.10.2012.

Aufgrund des Beschlusses des Euro-Gipfels 
vom 26.10.2011, auf dem die privaten Gläu-
biger Griechenlands einen Forderungsver-
zicht von 50 % mittels Anleihetauschs erklärt 
haben, sind die Voraussetzungen für eine 

Teilwertabschreibung von im Betriebsvermö-
gen gehaltenen griechischen Staatsanleihen 
an Bilanzstichtagen zwischen dem 26.10.2011 
und dem Vollzug des Anleihetauschs erfüllt. 
Darauf wies die OFD Münster in einer Kurz-

information vom 17.7.2012 (Kurzinformation 
Einkommensteuer Nr. 15/2012, DStR 2012, 
S. 1554) hin.

Bei der Überführung eines einzelnen Wirt-
schaftsguts handelt es sich um eine Entnah-
me aus dem abgehenden Betriebsvermögen 
und um eine Einlage bei dem aufnehmenden 
Betriebsvermögen. Dabei ist das Wirtschafts-
gut gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG bei der 
Überführung mit dem Wert anzusetzen, der 
sich nach den Vorschriften über die Gewinn-
ermittlung ergibt. Das ist der Buchwert, so-
fern die Besteuerung der stillen Reserven si-
chergestellt ist. 

Die Übertragung von Wirtschaftsgütern 
 gegen Gewährung oder Minderung von Ge-
sellschaftsrechten wird dagegen als Veräu-
ßerungsvorgang (tauschähnlicher Vorgang) 
behandelt. Die Wirtschaftsgüter sind abwei-
chend von allgemeinen Grundsätzen gemäß 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG zwingend zu Buch-
werten anzusetzen. 

Anwendungsschreiben  
der finanzverwaltung

Mit Schreiben vom 8.12.2011 (Az. IV C 6 -  
S 2241/10/10002, DStR 2011, S. 2401) 
nahm das BMF umfassend zu mit § 6 Abs. 5 
EStG zusammenhängenden Zweifelsfragen 

Stellung. Das BMF-Schreiben gilt in allen 
noch offenen Fällen. 

Tipp: Da es sich bei Übertragungen von 
Wirtschaftsgütern in ein anderes Betriebs-
vermögen um sehr komplexe steuerliche 
Sachverhalte handelt, sollte hier regelmäßig 
Expertenrat eingeholt werden.

Aufstellung einer Ergänzungsbilanz 
bei buchwertübertragung von Wirt
schaftsgütern

Wird ein zum Buchwert von einem Betriebs-
vermögen in ein anderes Betriebsvermögen 
desselben Steuerpflichtigen übertragenes 
Wirtschaftsgut innerhalb von drei Jahren 
nach Abgabe der Steuererklärung des Über-
tragenden für den Veranlagungszeitraum, in 
dem die Übertragung erfolgte (Sperrfrist), 
veräußert, führt dies rückwirkend zur Ver-
steuerung der stillen Reserven im Veranla-
gungsjahr der Übertragung. 

Entsprechendes gilt u. a. für die unentgelt-
liche Übertragung eines Wirtschaftsgutes aus 
dem Sonderbetriebsvermögen eines Gesell-
schafters einer Personengesellschaft in das 

Gesamthandsvermögen einer anderen Per-
sonengesellschaft, an der der Gesellschafter 
beteiligt ist. 

Die rückwirkende Besteuerung der stillen 
 Reserven im Falle einer Veräußerung des 
übertragenen Wirtschaftsgutes innerhalb 
der Sperrfrist kann dabei durch den Ausweis 
des Wirtschaftsgutes zum Teilwert in der Ge-
samthandsbilanz und die Aufstellung einer 
(negativen) Ergänzungsbilanz des Gesellschaf-
ters, dem die stillen Reserven zuzuordnen 
sind, vermieden werden. Diese Bilanzdarstel-
lung soll nach Ansicht der Finanzverwaltung 
jedoch steuerlich wirkungslos sein, wenn 
z. B. der Gesellschafter, der zuvor das Wirt-
schaftsgut in seinem Sonderbetriebsvermö-
gen hatte, auch nach der Übertragung un-
verändert zu 100 % an dem Wirtschaftsgut 
beteiligt bleibt (R 6.15 EStR 2008).

Das FG Düsseldorf trat dieser Ansicht mit Urteil 
vom 6.7.2012 (Az. 3 K 2579/11 F, BB 2012, 
S. 2301) entgegen. Eine solche Ausnahme 
von der Möglichkeit der Zuweisung der stil-
len Reserven durch Bildung einer negativen 
Ergänzungsbilanz ist nach seiner Auffassung 
dem Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmen.
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6. Steuerneutrale Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter bei Realteilung

Hinweis: Letztlich wird durch den Ausweis 
der stillen Reserven in der negativen Ergän-
zungsbilanz des übertragenden Gesellschaf-
ters erreicht, dass die Veräußerung des über-
tragenen Wirtschaftsgutes innerhalb der 
Sperrfrist nicht zu einer rückwirkenden Be-
steuerung der stillen Reserven mit entspre-
chender Verzinsung der Steuernachzahlung, 
sondern zu einer Besteuerung im Veran-
lagungszeitraum der Veräußerung führt.

Keine buchwertübertragung von 
 Wirtschaftsgütern zwischen Schwester
personengesellschaften

Seit geraumer Zeit wird die Frage diskutiert, 
ob ein Wirtschaftsgut aus dem Gesamt-
handsvermögen einer Personengesellschaft 
in das Gesamthandsvermögen einer personen-
identischen Schwesterpersonengesellschaft 
zum Buchwert – und damit steuerneutral – 
übertragen werden kann. Hiermit befassten 
sich kürzlich zwei Finanzgerichte. Das FG 
Berlin-Brandenburg verneint diese Möglich-
keit in Übereinstimmung mit der Rechtspre-
chung des I. Senats des BFH (Urteil vom 
20.3.2012, Az. 11 K 11149/07, EFG 2012,  
S. 1235 mit Verweis auf BFH-Urteil vom 
25.11.2009, Az. I R 72/08, BStBl. II 2010,  
S. 471). 

Eine andere Auffassung vertrat hingegen das 
Niedersächsische FG (Urteil vom 31.5.2012, 
Az. 1 K 271/10, BB 2012, S. 2556) unter 
 Berufung auf die Entscheidung des IV. Senat 
des BFH in einem Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes (Beschluss vom 15.4.2010, 

Az. IV B 105/09, BStBl. II 2010, S. 971). Zwar 
ist eine steuerneutrale Übertragung von 
Wirtschaftsgütern zwischen personenidenti-
schen Schwesterpersonengesellschaften nach 
dem Gesetzeswortlaut des § 6 Abs. 5 Sätze 
1 bis 3 EStG nicht vorgesehen. Da jedoch 
wegen der transparenten Besteuerung von 
Personengesellschaften die stillen Reserven 
unverändert denselben Gesellschaftern als 
Steuersubjekt zugeordnet werden, befürwor-
tet das FG wie auch der  IV. Senat des BFH 
eine analoge  Anwendung des § 6 Abs. 5 
Satz 1 EStG. Danach können Wirtschafts-
güter zum Buchwert von einem in ein anderes 
Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen 
übertragen werden. 

Hinweis: Beide Finanzgerichte hatten wegen 
der divergierenden Entscheidungen des I. 
und IV. Senats des BFH die Revision zugelas-
sen. Unter dem Az. IV R 28/12 ist nunmehr 
das Revisionsverfahren gegen das Urteil des 
Niedersächsischen FG anhängig. 

Tipp: In der Praxis wird man wegen der an-
dauernden Rechtsunsicherheit zunächst wei-
terhin den Umweg einer Übertragung in ein 
Sonderbetriebsvermögen und dann in das 
Gesamthandsvermögen der anderen Gesell-
schaft gehen müssen. Jedoch besteht nun 
die Hoffnung, dass die Streitfrage durch den 
Großen Senat des BFH geklärt werden wird.

übertragung in eine zebragesellschaft

Zu einem Sonderfall der Übertragung von 
Betriebsvermögen eines Gesellschafters in 

eine sog. Zebragesellschaft hatte der BFH mit 
Urteil vom 26.4.2012 (Az. IV R 44/09, DStR 
2012, S. 1497) zu entscheiden. Eine Zebra-
gesellschaft ist eine vermögensverwaltende 
Personengesellschaft, an der Gesellschafter 
beteiligt sind, die ihre Beteiligung in einem 
gewerblichen oder einem der selbständigen 
Arbeit dienenden Betriebsvermögen halten. 
Überträgt nun ein gewerblich tätiger Gesell-
schafter einer derartigen Zebragesellschaft 
ein Wirtschaftsgut seines Betriebsvermögens 
in das der Zebragesellschaft, führt dies laut 
BFH steuerlich nicht zur Aufdeckung der stillen 
Reserven bei dem Gesellschafter, soweit er an 
der Zebragesellschaft betrieblich beteiligt ist. 

Hinweis: Indem der BFH die steuerneutrale 
Übertragung zulässt, wird indes kein Steuer-
sparmodell eröffnet, da der betrieblich betei-
ligte Gesellschafter einen Gewinn bei der 
Veräußerung des eingebrachten Wirtschafts-
guts durch die Zebragesellschaft zu versteu-
ern hat. Dieses Ergebnis entspricht der bishe-
rigen Rechtsprechung des BFH, insbesondere 
dem Beschluss des Großen Senates vom 
11.4.2005 (GrS 2/02, BStBl. II 2005, S. 679). 

Damit folgt der BFH der bisherigen Praxis 
und schafft wieder Rechtssicherheit. Das 
übertragene Wirtschaftsgut bleibt steuerlich 
anteilig dem Betriebsvermögen des Gesell-
schafters zugeordnet und geht nicht auf die 
Personengesellschaft über.

In seinem Urteil vom 9.2.2012 (Az. 3 K 
1348/10, BB 2012, S. 828) nahm das FG 
Düsseldorf zu einer für die Gestaltungspraxis 
wichtigen Frage der Übertragung einzelner 
Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Realtei-
lung Stellung. Danach können einzelne Wirt-
schaftsgüter des Gesamthandvermögens einer 
Mitunternehmerschaft anlässlich einer Real-
teilung nicht zu Buchwerten in das Gesamt-
handsvermögen einer Schwesterpersonen-
gesellschaft übertragen werden, an der 

ausschließlich die bisherigen Mitunterneh-
mer der realgeteilten Personengesellschaft 
beteiligt sind. 

Voraussetzung für eine steuerneutrale Real-
teilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG ist, dass 
die Gegenstände der Personengesellschaft in 
das jeweilige Betriebsvermögen der einzel-
nen Mitunternehmer übertragen werden. 
Sofern der Gesetzgeber auch eine Übertra-
gung in das Gesamthandsvermögen einer 

Mitunternehmerschaft, an der der oder die 
ehemaligen Mitunternehmer beteiligt sind, 
steuerneutral hätte ermöglichen wollen, hätte 
er dies laut Urteilsbegründung eindeutig ge-
setzlich festschreiben müssen. Damit folgt 
das FG Düsseldorf der bisherigen Rechtspre-
chung des BFH (Urteil vom 25.11.2009,  
Az. I R 72/08, BB 2010, S. 562).

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH unter dem Az. IV R 8/12 eingelegt.
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7. Inlandsbezug in § 6b EStG verstößt gegen Unionsrecht

8. Rücklage für Ersatzbeschaffung – Verlängerung der Reinvestitionsfrist

9. Aktive Rechnungsabgrenzung bei Darlehen mit fallenden Zinssätzen

Die 6b-Rücklage, wodurch der Gewinn aus 
der Veräußerung bestimmter Anlagegüter 
auf Neuinvestitionen übertragen werden 
kann, kann nach dem Gesetzeswortlaut nur 
auf ein Wirtschaftsgut des Anlagevermö-
gens einer inländischen Betriebsstätte über-
tragen werden. Dies verstößt nach Auffas-
sung des Niedersächsischen FG (Urteil vom 

1.12.2011, Az. 6 K 435/09, BB 2012, S. 440) 
gegen die unionsrechtliche Niederlassungs-
freiheit.

Nach Auffassung der Richter ist die Vorschrift 
so auszulegen, dass zum Anlagevermögen 
einer inländischen Betriebsstätte auch das 
Anlagevermögen einer Betriebsstätte im üb-
rigen Gemeinschaftsgebiet gehört.

Hinweis: Gegen das Urteil ist beim BFH 
 Revision anhängig (Az. I R 3/12). Betroffene 
können unter Verweis auf dieses Revisions-
verfahren Einspruch einlegen und das Ruhen 
des Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH 
beantragen.

Die Finanzverwaltung gestattet gemäß R 6.6 
EStR zur Vermeidung der Aufdeckung stiller 
Reserven im Zusammenhang mit der Zerstö-
rung eines Wirtschaftsguts aufgrund höhe-
rer Gewalt die Bildung einer Rücklage für 
Ersatzbeschaffung. Diese setzt jedoch eine 
Reinvestitionsabsicht des Steuerpflichtigen 
sowie eine tatsächliche Reinvestition inner-
halb einer angemessenen Frist voraus. Die 
Reinvestitionsfrist beträgt nach Ansicht der 
Finanzverwaltung grundsätzlich ein Jahr und 
verlängerte sich für Grundstücke bzw. Ge-
bäude bislang auf zwei Jahre. 

Der BFH hielt diese Fristen in seinem Urteil 
vom 12.1.2012 (Az. IV R 4/09, DStR 2012,  
S. 945) für zu kurz und lehnt sich für die 
 Bestimmung einer angemessenen Reinvesti-
tionsfrist an die vergleichbaren Zwecken die-
nende Bestimmung des § 6b EStG an. 

Mit Änderung durch die Einkommensteuer-
Änderungsrichtlinien (EStÄR 2012) in R 6.6 
Abs. 4 passt die Finanzverwaltung ihre Auf-
fassung der Rechtsprechung des BFH an und 
wendet ab dem Veranlagungszeitraum 2012 
bei Gebäuden und Grundstücken grundsätz-

lich eine Frist von vier Jahren, bei neu herge-
stellten Gebäuden sogar von sechs Jahren 
an. Bei anderen Wirtschaftsgütern kommt 
unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Verlängerung der Frist auf bis zu vier Jahren 
in Betracht. 

Hinweis: Zu beachten gilt weiterhin, dass 
die Rücklage auch vor Ablauf der neuen Fris-
ten aufzulösen ist, wenn der Steuerpflichtige 
seine Reinvestitionsabsicht aufgegeben hat.

Bilanzierende Steuerpflichtige haben für 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auf der 
Aktivseite ihrer Bilanz Rechnungsabgren-
zungsposten anzusetzen, soweit sie Ausga-
ben für eine bestimmte Zeit nach dem Ab-
schlussstichtag darstellen.

Der BFH hatte sich in seinem Urteil vom 
27.7.2011 (Az. I R 77/10, BStBl. II 2012,  
S. 284) mit der Frage auseinander zu setzen, 
ob ein zehnjähriges Darlehen mit fallenden 
Zinssätzen eine aktive Rechnungsabgrenzung 
(RAP) bei dem Darlehensnehmer erfordert. 

Im Streitfall betrug der Zinssatz zunächst 
7,5 %. Er reduzierte sich vereinbarungsge-
mäß jährlich bis auf 3 % im letzten Jahr. 

Zinsen sind laut BFH zu dem Teil, zu dem sie 
den auf die gesamte Vertragslaufzeit entfal-
lenden rechnerischen Durchschnittszinssatz 
übersteigen, als Vorleistung für die Überlas-
sung der Darlehensvaluta in der restlichen 
Darlehenslaufzeit zu betrachten. Ob hierfür 
ein aktiver RAP zu bilden ist, hängt davon ab, 
ob der Darlehensnehmer bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung die anteilige Erstattung 

 bereits gezahlter Zinsen verlangen kann. Be-
steht kein solcher Erstattungsanspruch, ist 
dennoch ein RAP zu aktivieren, wenn das 
Darlehen nur aus wichtigem Grund kündbar 
ist, konkrete Anhaltspunkte hierfür fehlen 
und die Parteien dieser Kündigungsmöglich-
keit nur theoretische Bedeutung beigemes-
sen haben. 

Hinweis: Auf die Möglichkeit einer einver-
nehmlichen Vertragsaufhebung oder Ver-
tragsänderung kommt es in diesem Zusam-
menhang nicht an.
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10.  Keine Passivierung eines Darlehens bei qualifiziertem Rangrücktritt

11.  Maßgeblichkeit niedrigerer handelsrechtlicher Bilanzwerte  
im Rahmen der steuerlichen Rückstellungsberechnung

Der BFH hatte sich in seinem Urteil vom 
30.11.2011 (Az. I R 100/10, DStR 2012,  
S. 450) mit einem Fall zu beschäftigen, in dem 
die Alleingesellschafterin der Klägerin mit 
der Klägerin einen Darlehens- und Rangrück-
trittsvertrag abgeschlossen hatte. In diesem 
Vertrag verpflichtete sie sich, der Klägerin 
ohne jegliche Sicherheitsleistung zur Ingang-
setzung ihres Geschäftsbetriebes ein je nach 
finanziellem Bedarf abrufbares, jederzeit 
kündbares verzinsliches Darlehen mit einem 
bestimmten Kreditrahmen zu gewähren. Das 

Darlehen war nur aus künftigen Gewinnen 
oder einem etwaigen Liquidationsüberschuss 
zu tilgen.

Der BFH schloss sich der Auffassung der Fi-
nanzverwaltung an und entschied, dass eine 
Verbindlichkeit, die nur aus künftigen Ge-
winnen oder einem etwaigen Liquidations-
überschuss erfüllt zu werden braucht, mangels 
gegenwärtiger wirtschaftlicher Belastung nicht 
ausgewiesen werden kann. 

Hinweis: Für Verpflichtungen, die nur zu er-
füllen sind, soweit künftig Einnahmen oder 
Gewinne anfallen, sind nach dieser Entschei-
dung Verbindlichkeiten oder Rückstellungen 
erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder 
Gewinne angefallen sind. Soll die Verbind-
lichkeit weiter passiviert werden, bedarf es 
einer Regelung, dass die Verbindlichkeit 
auch aus sonstigem freien Vermögen getilgt 
werden kann.

Vor allem bei Sachleistungsverpflichtungen 
kommt es aufgrund der Änderungen durch 
das BilMoG häufiger dazu, dass der handels-
rechtliche Rückstellungsbetrag den nach 
steuerrechtlichen Vorschriften ermittelten 
Wert unterschreitet. In einer bundesweit ab-
gestimmten Verfügung hat die OFD Münster 
am 13.7.2012 (Az. S 2170a – 234 – St 12 – 
33, DStR 2012, S. 1606) festgelegt, dass der 
handelsrechtliche Rückstellungsbetrag die 
Bewertungsobergrenze für den steuerlichen 
Rückstellungsbetrag darstellt. Diese Auffas-
sung wurde nun auch in die EStÄR 2012 
übernommen, so dass sie von der Finanzver-
waltung für Veranlagungszeiträume ab 2012 
angewandt wird.

Hinweis: Begründet wird diese Auffassung 
mit § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG, wonach Rückstel-
lungen – mit Ausnahme von Pensionsrück-
stellungen – maximal unter Berücksichtigung 
der dort genannten steuerlichen Bewer-
tungsgrundsätze anzusetzen sind. 

Die Ansicht der Finanzverwaltung steht u. E. 
allerdings im Widerspruch zu der gesetz-
lichen Systematik, da die Maßgeblichkeit  
der handelsrechtlichen Bewertungsvorgaben 
immer dann durchbrochen wird, wenn für 
steuerbilanzielle Zwecke davon abweichen-
de steuerrechtliche Regelungen bestehen, 
wie dies bei Rückstellungen der Fall ist. 

Auch der Deutsche Steuerberaterverband 
e.V. wandte sich mit Schreiben vom 
1.10.2012 gegen eine solche einseitig ange-
wandte handelsrechtliche Maßgeblichkeit 
für die Steuerbilanz. Denn würde sich auf 
Grund der steuerrechtlichen Vorgaben ein 
höherer steuerlicher Wert ergeben, wäre 
auch nach Auffassung der Finanzverwaltung 
dieser anzusetzen. 

12.  Rückstellung wegen künftiger Betriebsprüfung bei Großbetrieben 

Bei Betrieben, die gemäß der Betriebsgrößen-
einordnung laut BpO als Großbetrieb gelten, 
schließt die Betriebsprüfung grundsätzlich 
ohne zeitliche Zäsur an die vorgehende Prü-
fung an (Anschlussbetriebsprüfung). 

Zwar entscheidet die zuständige Finanzbe-
hörde letztlich darüber, ob tatsächlich jeder 
Veranlagungszeitraum der Prüfung unterzo-
gen wird. Der BFH sieht es jedoch in seinem 
Urteil vom 6.6.2012 (Az. I R 99/10, DStR 2012, 
S. 1790) als hinreichend wahrscheinlich an, 
dass Verbindlichkeiten durch die Erfüllung 
bestehender Mitwirkungspflichten im Rahmen 

der Betriebsprüfung entstehen werden und 
anerkennt aus diesem Grunde bereits vor 
 Erlass der Prüfungsanordnung die Bildung 
einer Rückstellung – und zwar sowohl in der 
Handels- als auch in der Steuerbilanz. 

Die hinreichende Wahrscheinlichkeit der 
Durchführung einer Betriebsprüfung für die 
im Streitfall maßgeblichen Veranlagungszeit-
räume 2004 bis 2006 lässt sich laut BFH aus 
den durch das BMF festgestellten Prüfungs-
quoten in Großbetrieben von rund 80 % in 
den Jahren 2007 bis 2009 schlussfolgern. 

Hinweis: Da laut Monatsbericht des BMF im 
September 2011 die Prüfungsquote in 2010 
bei rund 70 % lag, dürfte die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für die Durchführung 
 einer Betriebsprüfung bei Großbetrieben 
auch weiterhin gegeben sein. 

Ob die Rechtsprechung darüber hinaus auch 
auf Rückstellungen für andere Verpflichtun-
gen Auswirkungen hat, bei denen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von einer Inanspruch-
nahme auszugehen ist, wie z. B. bei Umwelt-
altlasten vor Kenntnis der zuständigen Be-
hörde, bleibt abzuwarten.
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2.  Eingeschränkter Schuldzinsenabzug auch bei der Anschaffung  
von Umlaufvermögen anlässlich einer Betriebseröffnung

ii .  eiNkoMMeNserMittluNG

1.  Kein Halbabzugsverbot bei Teilwertabschreibungen  
auf Gesellschafterdarlehen bei Betriebsaufspaltung

Grundsätzlich sind nach § 4 Abs. 4a Satz 1 
EStG bei Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften betrieblich veranlasste Schuld-
zinsen nur dann uneingeschränkt steuerlich 
abzugsfähig, wenn im Wirtschaftsjahr keine 
Überentnahmen getätigt wurden.

Zinsen für sog. Investitionsdarlehen fallen 
nicht unter die Abzugsbeschränkung. Ein In-
vestitionsdarlehen liegt vor, wenn der Kredit 
zur Finanzierung von Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten von Anlagegütern ver-
wendet wird.

Mit Urteil vom 27.10.2011 (Az. III R 60/09, 
BFH/NV 2012, S. 576) entschied der BFH, 
dass auch die Erstausstattung des Waren-
lagers anlässlich der Unternehmensgründung 
dem eingeschränkten Schuldzinsenabzug 
unterliegt. Die Ausnahmeregelung für Inves-
titionsdarlehen kommt nicht zum Tragen, da 
kein Anlagevermögen, sondern Umlaufver-

mögen angeschafft wurde. Die langfristige 
Finanzierung ändert hieran nichts. Verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen die Privile-
gierung von Anlagevermögen bestehen 
ebenfalls nicht.

Tipp: Der Nachweis, dass ein begünstigtes 
Investitionsdarlehen vorliegt, ist vom Steuer-
pflichtigen zur erbringen. Im Regelfall sollte 
ein gesondertes Darlehen aufgenommen 
werden.

Der BFH hatte sich in seinem Urteil vom 
18.4.2012 (Az. X R 5/10, DStR 2012, S. 1318) 
mit der seit längerem streitigen Frage aus-
einander zu setzen, ob Aufwendungen, die 
grundsätzlich unter das Halb- bzw. Teilab-
zugsverbot nach § 3c Abs. 2 EStG fallen, 
 dieser Bestimmung auch dann unterliegen, 
wenn sie als aus dem Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst anzusehen sind. 

Er entschied, dass Substanzverluste von im 
Betriebsvermögen gehaltenen Gesellschafter-
darlehen aufgrund von Wertminderungen, 
wie sie durch Teilwertabschreibungen abge-
bildet werden, unabhängig von der Frage 
der Fremdüblichkeit der Darlehensüberlas-
sung und einer etwaigen Veranlassung durch 
das Gesellschaftsverhältnis mangels wirt-
schaftlichen Zusammenhangs mit nach § 3 
Nr. 40 EStG – im Streitfall noch – hälftig steuer-
befreiten Beteiligungserträgen nicht dem 
Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG 
unterliegen. Damit stellt sich der BFH gegen 

die von der Finanzverwaltung im BMF-Schrei-
ben vom 8.11.2010 (BStBl. I 2010, S. 1292, 
Nr. 2) vertretene Auffassung.

Substanzbezogene Wertminderungen von 
Rückgriffsforderungen aus der Inanspruch-
nahme aus im Betriebsvermögen gehaltenen 
Bürgschaften eines Gesellschafters für seine 
Gesellschaft sowie eine Rückstellungsbildung 
für die drohende Inanspruchnahme aus sol-
chen Bürgschaften unterfallen nach Ansicht 
des BFH ebenfalls nicht dem Abzugsverbot 
des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG. Auch hier erteil-
te er der Finanzverwaltung eine Absage. 

Hinweis: Mit Urteil vom gleichen Tage (Az. I 
R 5/10, BFH/NV 2012, S. 271) hat der BFH 
diese Grundsätze auch im Falle des Verzichts 
auf ein nicht mehr werthaltiges Gesellschaf-
terdarlehen für anwendbar erklärt.

Der X. Senat des BFH argumentiert anders 
als die Finanzverwaltung und orientiert sich 

an einem Urteil des I. Senats vom 14.1.2009 
(Az. I R 52/08, BStBl. II 2009, S. 674). Dort 
ging es um einen vergleichbaren körper-
schaftsteuerlichen Sachverhalt, in dem der  
I. Senat bilanzrechtlich argumentiert hatte. 
Danach stellen Darlehensforderungen des 
Gesellschafters gegen eine Kapitalgesell-
schaft – auch kapitalersetzender Natur – ein 
von der Beteiligung strikt zu trennendes 
Wirtschaftsgut dar, das potenziell Zinsen und 
nicht Dividenden generiert. Dieselbe Argu-
mentationslogik gilt zur Rückstellung für die 
Bürgschaftsinanspruchnahme und die daraus 
resultierende Rückgriffsforderung. 

Hinweis: Diese Rechtsprechung des I. Senats 
des BFH veranlasste den Gesetzgeber, im 
Rahmen des JStG 2008 eine entsprechende 
ausdrückliche Regelung in § 8b Abs. 3 Satz 4 
KStG gesetzlich festzuschreiben. Allerdings 
hatte er auf eine entsprechende Regelung in 
§ 3c Abs. 2 EStG verzichtet.

Bei der Entscheidung, ob eine Anschlussprü-
fung durchgeführt wird, stellt die Finanzbe-
hörde grundsätzlich auf die Größenverhält-
nisse des Unternehmens in dem Zeitpunkt 
ab, zu dem die Prüfungsanordnung zu treffen 
ist. Sollte das Unternehmen zwischenzeitlich 

die Größenkriterien als Großbetrieb nicht 
mehr erfüllen, könnte dies der Bildung einer 
Rückstellung für künftige Betriebsprüfungen 
vor Erlass der Prüfungsanordnung entgegen-
stehen. 

Hinweis: Ab 1.1.2013 gelten erhöhte Werte 
bei der Einteilung in Größenklassen nach  
der Betriebsprüfungsordnung (vgl. Ausblick 
A. V. 4.). 
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3. Nachweispflichten für Bewirtungsaufwendungen

4. Investitionsabzugsbetrag

Bei einer Bewirtung in einer Gaststätte sind 
die in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG 
normierten Anforderungen hinsichtlich der 
für die steuerliche Anerkennung erforder-
lichen Nachweispflichten zu erfüllen. Diese 
Regelung geht den in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
Satz 2 EStG enthaltenen allgemeinen Nach-
weispflichten vor. Dies stellte der BFH mit 

Urteil vom 18.4.2012 (Az. X R 57/09, BB 2012, 
S. 2338) klar.

Achtung: Somit ist im Fall der Bewirtung in 
einer Gaststätte der Nachweis des Anlasses 
und der Teilnehmer der Bewirtung zu erbrin-
gen sowie die Rechnung über die Bewirtung 
beizufügen. Die Bewirtungsrechnung muss 

nach den allgemeinen umsatzsteuerlichen 
Vorgaben den Namen des bewirtenden 
Steuerpflichtigen enthalten, sofern es sich 
nicht um eine Rechnung über Kleinbeträge 
im Sinne der UStDV handelt. Diese Angabe 
kann auch nicht durch einen Vermerk auf 
 einem Eigenbeleg des Steuerpflichtigen er-
setzt werden.

geltendmachung nach Abschluss 
der begünstigten investition

Steuerpflichtige können für die künftige 
 Anschaffung oder Herstellung eines abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsguts des An-
lagevermögens unter bestimmten Vorausset-
zungen bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ge-
winnmindernd abziehen (Investitionsabzugs-
betrag, § 7g EStG). Mit Urteil vom 17.1.2012 
entschied der BFH (Az. VIII R 48/10, DStR 
2012, S. 894), dass am Ende des Gewinner-
mittlungszeitraums zu beurteilen ist, ob eine 
„künftige“ Anschaffung gegeben ist, für die 
der Investitionsabzugsbetrag geltend ge-
macht wird. Dabei stellt der BFH klar, dass 
das Wahlrecht zur Bildung eines solchen Ab-
zugsbetrages auch noch nach Einlegung des 
Einspruchs ausgeübt werden kann, sofern 
der gesetzliche Investitionszeitraum noch an-
dauert. 

Hinweis: Schafft der Steuerpflichtige ein 
Wirtschaftsgut an, bevor er dafür mit seiner 
Steuererklärung oder mit einem nachfolgen-
den Einspruch den Investitionsabzugsbetrag 
geltend macht, ist es zudem nicht erforder-
lich, dass er im Zeitpunkt der Anschaffung 
bereits die Absicht hatte, den Investitionsab-
zugsbetrag zu beanspruchen.

verbindliche bestellung 
bei neugründungen nicht zwingend

Für die Inanspruchnahme des Investitionsab-
zugsbetrages ist nach dem Gesetzeswortlaut 
erforderlich, dass der Steuerpflichtige die 
 Investition „voraussichtlich“ tätigen wird. 
Dies ist bei Betrieben, deren Gründung noch 
nicht abgeschlossen ist, nur schwer über-

prüfbar. Daher hatte der BFH zur früheren 
Fassung des § 7g EStG entschieden, dass 
 eine verbindliche Bestellung der wesentli-
chen Betriebsgrundlagen erforderlich ist. Die 
Finanzverwaltung wollte diese Rechtspre-
chung auch auf die heute geltende Regelung 
übertragen.

Mit Urteil vom 20.6.2012 (Az. X R 42/11, 
DStR 2012, S. 1795) hat der BFH jedoch die 
Nachweispflichten für Betriebsgründer, die 
einen Investitionsabzugsbetrag geltend ma-
chen wollen, erleichtert. Zwar ist nach seiner 
Auffassung bei noch in Gründung befind-
lichen Betrieben eine strenge Prüfung der In-
vestitionsabsicht erforderlich; allerdings hat 
der Steuerpflichtige die Möglichkeit, diese 
Voraussetzung auch durch andere Indizien 
als ausschließlich die Vorlage einer verbind-
lichen Bestellung nachzuweisen. 

Hinweis: Für die bis 2007 geltende Anspar-
abschreibung bleibt die bisherige Rechtspre-
chung hingegen unverändert. 

Die aktuelle Entscheidung ist von besonderer 
Bedeutung für Betreiber von Photovoltaik-
anlagen. Sie können die Investitionsförde-
rung beanspruchen, wenn sie die Anlage am 
31.12. des Vorjahres zwar noch nicht ver-
bindlich bestellt hatten, die spätere Durch-
führung der Investition aber aus anderen 
Gründen bereits absehbar war.

zinslauf bei Aufgabe der 
investitionsabsicht

Wird die Investitionsabsicht für einen gebil-
deten Investitionsabzugsbetrag aufgegeben, 
ist dieser spätestens mit Ablauf des dritten 
Wirtschaftsjahres, das auf das Jahr des Ab-

zugs folgt, rückgängig zu machen. Die Steuer-
festsetzung des Veranlagungszeitraums, in 
dem der Investitionsabzugsbetrag ursprünglich 
gebildet wurde, ist entsprechend zu ändern. 

Nach Auffassung des Niedersächsischen FG 
(Urteil vom 5.5.2011, Az. 1 K 266/10, DStR 
2011, S. 1563) stellt die Aufgabe der Investi-
tionsabsicht ein rückwirkendes Ereignis dar, 
so dass der durch die Auflösung des Inves-
titionsabzugsbetrags resultierende, nachträg-
lich festzusetzende Steuerbetrag gemäß  
§ 233a Abs. 2a AO erst 15 Monate nach Ab-
lauf des Jahres, in dem die Investitionsab-
sicht aufgegeben wurde, zu verzinsen ist. Im 
Ergebnis kann somit eine Steuerstundung 
durch Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
erreicht werden, die auch bei Aufgabe der 
Investitionsabsicht nicht zu verzinsen ist.

Hinweis: Zu dieser Rechtsfrage ist beim BFH 
ein Revisionsverfahren unter Az. IV B 87/11 
anhängig. 

Auf Empfehlung des Finanzausschusses des 
Bundesrats soll mit dem JStG 2013 in diesem 
Gesetzgebungsverfahren eine Regelung in  
§ 7g EStG eingefügt werden, wonach § 233 
Abs. 2a AO nicht anzuwenden ist. Es bleibt 
abzuwarten, ob dieser Vorschlag im Vermitt-
lungsverfahren aufgegriffen wird.
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Das BFH hat u. a. in dem Verfahren Az. I R 9/11 
Gelegenheit zu prüfen, ob die Regelungen 
zur Mindestbesteuerung gegen das verfas-
sungsrechtlich geschützte objektive Netto-
prinzip verstößt. Denn die Beschränkung der 
Verlustnutzung kann in verschiedenen Kon-
stellationen durch die Mindestbesteuerung 
zu einem Untergang verbleibender Verlust-
vorträge führen. Die vorgehende Instanz sah 
die Mindestbesteuerung als noch verfassungs-
gemäß an (FG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 16.9.2010, Az. 12 K 8212/06 B).  

Bereits zuvor ging die Finanzverwaltung auf 
die bereits mehrfach geäußerten verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegenüber der Min-
destbesteuerung ein und akzeptierte mit 
BMF-Schreiben vom 19.10.2011 (Az. IV C 2 - 
S 2741/10/10002, BStBl. I 2011, S. 974) den 
Beschluss des BFH vom 26.8.2010 (Az. I B 
49/10, BStBl. II 2011, S. 826), in dem der BFH 
eine Aussetzung der Vollziehung (AdV) bei 

Übermaßbesteuerung durch die Mindestbe-
steuerung gewährt hatte. Das BMF definier-
te seinerseits Fälle, in denen im Zusammen-
hang mit der Mindestbesteuerung AdV 
gewährt werden kann. Es handelt sich dabei 
um Fälle, in denen es aufgrund der Mindest-
besteuerung zu einem Definitiveffekt kommt. 
AdV wird dabei ausschließlich in folgenden 
Fällen gewährt:

  Schädlicher Beteiligungserwerb nach  
§ 8c KStG i.d.F. vor dem Wachstums-
beschleunigungsgesetz vom 22.12.2009 
(BGBl. I 2010, S. 2),

  Umwandlung beim übertragenden Rechts-
träger,

  Liquidation einer Körperschaft,
  Beendigung der persönlichen Steuer-

pflicht bei fehlender Möglichkeit der Ver-
lustvererbung.

Hinweis: Die gewerbesteuerliche Mindest-
besteuerung ist nach Auffassung des FG 
Hamburg (Urteil vom 2.11.2011, Az. 1 K 
208/10, EFG 2012, S. 434) nicht verfassungs-
widrig, auch wenn wegen der zeitlich be-
grenzten Tätigkeit des Gewerbebetriebs mit 
einem Untergang ungenutzter Verluste zu 
rechnen ist. Hiergegen wurde unter dem  
Az. IV R 60/11 Revision beim BFH eingelegt, 
worauf im Falle eines Einspruchs verwiesen 
werden kann.

Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Min-
destbesteuerung hat die Finanzverwaltung 
jedoch bereits mit oben genannten Schreiben 
klargestellt, dass keine AdV wegen Unter-
gang eines gewerbesteuerlichen Verlustvor-
trags bei Ausscheiden eines Gesellschafters 
aus der Mitunternehmerschaft gewährt 
wird. Ebenso wenig kann eine AdV bei der 
Liquidation einer Personengesellschaft, anders 
als bei einer Körperschaft, erreicht werden. 

5. Mindestbesteuerung: verfassungswidrig bei Definitiveffekt?

6. Sanierungserlass 

Steuerstundung und Steuererlass

Die OFD Frankfurt/Main nimmt mit Verfü-
gung vom 3.11.2011 (Az. S 214 A – 4 – S 213, 
DB 2011, S. 1473) Stellung zum Sanierungs-
erlass (BMF-Schreiben vom 27.3.2003, BStBI. 
I 2003, S. 240, DB 2003, S. 796) hinsichtlich 
Steuerstundung und Steuer erlass aus sach-
lichen Billigkeitsgründen und äußert sich zur 
Berechnung der auf einen Sanierungsge-
winn fallenden Einkommensteuer.

Danach erfolgt zunächst unabhängig von 
Verlustausgleichs- und Verlustverrechnungs-
beschränkungen eine vorrangige Verrech-
nung sämtlicher zur Verfügung stehender 
Verluste und negativer Einkünfte mit dem 
Sanierungsgewinn. Die Einkommensteuer, die 
auf den danach noch verbleibenden Sanie-
rungsgewinn entfällt, ist durch Gegenüber-
stellung des Steuerbetrags, der sich unter 
Einbeziehung des verbleibenden Sanierungs-
gewinns ergibt, und desjenigen, der ohne 
Einbeziehung des Sanierungsgewinns anfällt, 
zu ermitteln. 

Hinsichtlich der Verlustverrechnung führt die 
OFD aus, dass negative Einkünfte einer Ein-

kunftsquelle des Steuerpflichtigen vorrangig 
mit einem Sanierungsgewinn desselben 
Steuerpflichtigen zu verrechnen sind. Erst ein 
danach ggf. noch verbleibender Verlust ist 
innerhalb der Einkunftsart zu verrechnen. 
Werden Ehegatten zusammenveranlagt, ist 
nur ein verbleibender Verlust des einen Ehe-
gatten mit dem Sanierungsgewinn des ande-
ren Ehegatten zu verrechnen. Darüber hinaus 
setzt sich die OFD noch mit dem Zusammen-
treffen von Sanierungsgewinn und laufen-
dem Gewinn und der Verrechnung eines 
Verlustvortrags nach § 10d Abs. 2 EStG aus-
einander.

festsetzung des gewerbesteuer
messbetrags

Ferner war in einem vom BFH mit Urteil vom 
25.4.2012 (Az. I R 24/11, DStR 2012,  
S. 1544) zu entscheidenden Fall die Festset-
zung des Gewerbesteuermessbetrags im 
Hinblick auf den Sanierungserlass streitig. 
Aus dem Sanierungserlass kann sich nach 
Ansicht des BFH bei der Festsetzung des Ge-
werbesteuermessbetrags grundsätzlich keine 
Zuständigkeit des Finanzamts zur abwei-
chenden Festsetzung aus sachlichen Billig-

keitsgründen nach § 163 Satz 1 AO ergeben. 
Vielmehr sind dafür – wie schon bisher – allein 
die Gemeinden zuständig, so dass sich die 
Anzahl der Erlassanträge letztlich nach der 
Anzahl der Betriebsstätten eines betroffenen 
Unternehmens bestimmt. Das kann zu er-
heblichem Mehraufwand führen.

Hinweis: Weiterhin offen bleibt die Frage 
des Steuererlasses auf den Gewinn, der aus 
dem sanierungsbedingtem Verzicht eines 
Gläubigers auf dessen Forderungen entstand. 
In dem beim BFH anhängigen Verfahren  
(Az. VIII R 2/08, DStR 2012, S. 943) berief 
sich der Steuerpflichtige auf den Sanierungs-
erlass, dessen Anwendung die Finanzverwal-
tung mangels Vorliegen der Voraussetzungen 
ablehnte. Da die Parteien den Rechtsstreit 
für erledigt erklärten, ließ der BFH die Frage 
offen, ob die Finanzverwaltung einen Steuer-
erlass hätte gewähren müssen. Angesichts 
der regelmäßig ab 1998 wirksamen Ab-
schaffung der Steuerbefreiung des Sanie-
rungsgewinns in § 3 Nr. 66 EStG a.F. könne 
es nach Ansicht des Gerichts ohnehin an einer 
hinreichenden Rechtsgrundlage fehlen. 
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7. Wesentliche Beteiligungen im Sinne von § 17 EStG

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hört nach § 17 EStG in der aktuellen Fassung 
auch der Gewinn aus der Veräußerung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn 
der Veräußerer innerhalb der letzten fünf 
Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar zu mindestens 1 % betei-
ligt war. 

Hinweis: Diese sog. wesentliche Beteiligungs-
grenze betrug ursprünglich 25 %, ab dem 
Veranlagungszeitraum (VZ) 1999 wurde sie 
auf 10 % und schließlich mit Wirkung ab 
dem VZ 2001 auf 1 % herabgesetzt.

maßgeblichkeit des gesamtkonzepts

Mit Urteil vom 5.10.2011 (Az. IX R 57/10, 
BStBl. II 2012, S. 318) entschied der BFH, 
dass eine wesentliche Beteiligung nicht an-
zunehmen ist, wenn im Zuge mehraktiger 
Anteilsübertragungen aus technischen Grün-
den zwar vorübergehend in der Person eines 
Gesellschafters die Beteiligungsgrenze von 
seinerzeit 25 % überschritten wird, dieser 
Gesellschafter nach dem Gesamtvertrags-
konzept aber endgültig nur mit 25 % betei-
ligt werden soll und auch tatsächlich beteiligt 
wird. 

Hinweis: Entgegen seiner früheren Recht-
sprechung lässt der BFH nun den bloß tech-
nischen Durchgangserwerb für das Erreichen 
der wesentlichen Beteiligungsgrenze nicht 
mehr ausreichen. 

veranlagungszeitraumbezogener 
beteiligungsbegriff? 

In einem weiteren Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes hielt es der BFH mit Be-
schluss vom 24.2.2012 (Az. IX B 146/11, 
DStR 2012, S. 599) für klärungsbedürftig, ob 
sich die Beteiligungsgrenze nach der im Jahr 
der Veräußerung geltenden Wesentlichkeits-
grenze richtet und damit zurückwirkt, oder 
ob der Beteiligungsbegriff veranlagungszeit-
raumbezogen auszulegen ist, indem das Tat-
bestandsmerkmal „innerhalb der letzten fünf 
Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich 
beteiligt“ für jeden abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum nach der in diesem Veranla-
gungszeitraum jeweils geltenden Beteiligungs-
grenze zu bestimmen ist.

Nach Auffassung der Richter liegt ein steuer-
bares Veräußerungsgeschäft nur vor, wenn 
etwa im Jahr 1999 eine Beteiligung von 10 % 
veräußert wird. Wird hingegen eine Beteili-
gung von lediglich 9,22 % veräußert, liegt 
ein steuerbares Veräußerungsgeschäft nur 
vor, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der 
letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft 
wesentlich beteiligt war. Da die Wesentlich-
keitsgrenze von 10 % erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1999 galt, folgt daraus, 
dass sie für frühere Veranlagungszeiträume 
nicht anwendbar ist. 

Hinweis: Dieser sog. veranlagungszeitraum-
bezogene Beteiligungsbegriff entsprach be-
reits bisher der überwiegenden Auffassung 
im Schrifttum, nicht jedoch der damaligen 
Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 
1.3.2005, Az. VIII R 25/02, DStR 2005,  
S. 733). Das BVerfG hatte dieses Urteil mit 
Beschluss vom 7.7.2010 (Az. 2 BvR 748/05, 
2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05, DStR 2010,  
S. 1733) aufgehoben. 

Nach summarischer Prüfung führt der BFH 
nun in Anknüpfung an die Rechtsprechung 
des BVerfG aus, dass der Wertzuwachs in 
den Zeiträumen vor dem Realisationszeitraum 
der Einkommensteuer unterlegen haben 
muss. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn 
der Steuerpflichtige in qualifizierter Weise an 
der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Es kann 
deshalb nicht rückwirkend auf eine Beteili-
gungsgrenze ankommen, die der Steuer-
pflichtige allein in dem Zeitraum verwirklicht 
hat, in dem ein Wertzuwachs nicht steuerbar 
war. 

Hinweis: Es spricht somit einiges dafür, dass 
der BFH nun mit den Stimmen im Schrifttum 
zu einer veranlagungszeitraumbezogenen 
Auslegung des Beteiligungsbegriffs tendiert. 
Die endgültige Entscheidung des BFH in dieser 
Rechtssache bleibt jedoch abzuwarten.

vorbehaltsnießbraucher als wirtschaft
licher Eigentümer der geschäftsanteile

In einem weiteren vom BFH mit Urteil vom 
24.1.2012 (Az. IX R 51/10, BFH/NV 2011,  
S. 1530) zu entscheidenden Fall war streitig, 
wem bei einer unentgeltlichen Übertragung 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft i.S. 

von § 17 Abs. 1 EStG unter Nießbrauchsvor-
behalt die Gesellschaftsanteile zuzurechnen 
sind. 

Dazu führt der BFH aus, dass übertragene 
Gesellschaftsanteile im Rahmen einer vorweg-
genommenen Erbfolge unter Nießbrauchs-
vorbehalt nicht im Sinne von § 17 Abs. 2 
Satz 5 EStG erworben werden, wenn sie wei-
terhin dem Nießbraucher nach § 39 Abs. 2 
Nr. 1 AO zuzurechnen sind, weil dieser nach 
dem Inhalt der getroffenen Vereinbarung 
 alle mit der Beteiligung verbundenen wesent-
lichen Rechte (Vermögens- und Verwaltungs-
rechte) ausüben und im Konfliktfall effektiv 
durchsetzen kann. 

Hinweis: Im Streitfall veräußerte der Sohn 
die Gesellschaftsanteile und der Vater ver-
zichtete aus diesem Anlass gegen Entgelt auf 
den Nießbrauch. Der BFH geht davon aus, 
dass aufgrund des fehlenden Übergangs des 
wirtschaftlichen Eigentums wegen des Nieß-
brauchsvorbehalts die Nießbrauchsablösung 
ein Entgelt des Sohnes an den Vater für eine 
beim Vater nach § 17 EStG steuerbare ent-
geltliche Übertragung des wirtschaftlichen 
Eigentums darstellt.

beteiligung in fremdwährung

Schließlich entschied der BFH mit Urteil vom 
24.1.2012 (Az. IX R 62/10, DStR 2012,  
S. 694), dass zur Berechnung des Auflösungs-
gewinns aus einer in ausländischer Währung 
angeschafften und veräußerten Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft sowohl die An-
schaffungskosten als auch der Veräuße-
rungspreis zum Zeitpunkt ihres jeweiligen 
Entstehens in Euro umzurechnen sind. Es 
kann nicht lediglich der Saldo des in auslän-
discher Währung errechneten Veräußerungs-
gewinns bzw. Veräußerungsverlusts zum 
Zeitpunkt der Veräußerung in Euro umge-
rechnet werden. Nach seiner Auffassung 
sind Wechselkursschwankungen, die sich auf 
die Höhe des steuerbaren Gewinns aus der 
Veräußerung einer wesentlichen Kapitalgesell-
schaftsbeteiligung im Sinne von § 17 EStG 
auswirken, ebenfalls Teil des Veräußerungs-
erlöses. 



Hinweis: Maßgeblich ist grundsätzlich der 
amtliche Umrechnungskurs im Bewertungs-
zeitpunkt.

Anwendung des Halb bzw.  
teilabzugsverfahrens bei veräußerungs 
und Aufgabeverlusten

Entgegen der bisherigen Verwaltungsauffas-
sung entschied der BFH mit Beschluss vom 
18.3.2010 (Az. IX B 227/09, BStBl. II 2012,  
S. 627), dass der Abzug von Erwerbsaufwand, 
etwa von Betriebsvermögensminderungen, 
Anschaffungs- oder Veräußerungskosten, im 

Zusammenhang mit Einkünften aus der Ver-
äußerung oder Auflösung einer sog. wesent-
lichen Beteiligung nach § 17 Abs. 1 und Abs. 4 
EStG jedenfalls dann nicht nach § 3c Abs. 2 
Satz 1 EStG begrenzt ist, wenn der Steuer-
pflichtige keinerlei durch seine Beteiligung 
vermittelten Einnahmen erzielt hat.

Hinweis: Den hierzu ergangenen Nichtan-
wendungserlass vom 15.2.2010 (BStBl. I 2010, 
S. 181) hat das BMF mit Schreiben vom 
26.8.2010 (BStBl. I 2010, S. 599) aufgeho-
ben und die Grundsätze des BFH für an-
wendbar erklärt.

Die OFD Niedersachsen nimmt in einer Ver-
fügung vom 11.5.2012 (Az. S 2244 - 110 - 
St 244, DB 2012, S. 1897) dazu Stellung, wie 
bei der Bearbeitung der Fälle bis einschließ-
lich Veranlagungszeitraum 2010 zu verfah-
ren ist. Danach ist ein Verlust nach § 17 EStG 
dann uneingeschränkt zu berücksichtigen, 
wenn durch die Beteiligung weder auf Ver-
mögensebene ein Veräußerungsgewinn noch 
auf Ertragsebene Dividenden erzielt wurden. 
Selbst reine Kapitalrückzahlungen schließen 
nach Ansicht der OFD eine volle Verlustbe-
rücksichtigung aus.

iii .  kapitalGesellschafteN

1. Zinsschranke

verfassungsrechtliche überprüfung

Die Zinsschranke verhindert den vollständi-
gen Abzug betrieblicher Zinsaufwendungen, 
u. a. um konzerninterne Fremdkapitalfinan-
zierungen mit dem Ziel der Gewinnverlage-
rung ins Ausland zu unterbinden. Vor diesem 
Hintergrund greift die Zinsschranke grund-
sätzlich dann nicht, wenn der Betrieb nicht 
oder nur anteilsmäßig zu einem Konzern ge-
hört (sog. Stand-alone-Klausel). Diese Aus-
nahme wird jedoch gemäß § 8a Abs. 2 KStG 
negiert, wenn mehr als 10 % der die Zinser-
träge des Unternehmens übersteigenden 
Zinsaufwendungen an einen zu mindestens 
25 % beteiligten Anteilseigner oder an einen 
Dritten gezahlt werden, der auf einen sol-
chen Anteilseigner Rückgriff nehmen kann. 

Mit Beschluss vom 13.3.2012 (Az. I B 111/11, 
DStR 2012, S. 955) gab der BFH einem 
 Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes überwiegend statt, den eine Immo-
biliengesellschaft in der Rechtsform einer AG 
auf verfassungsrechtliche Zweifel an dieser 
Rückausnahmeregelung stützte. In dem 
Streitfall wurden die Zinsaufwendungen der 
AG nicht zum Abzug zugelassen, da sich 
zwei Anteilseigner für die Verbindlichkeit 
verbürgt hatten. 

Dabei ging der BFH nicht auf die viel disku-
tierte Frage einer Verfassungswidrigkeit der 
Zinsschranke im Allgemeinen ein. Er setzte 
sich vielmehr nur mit verfassungsrechtlichen 
Zweifeln an der für Körperschaften gelten-
den Rückausnahme von der Stand-alone-
Klausel auseinander. Diese sieht er insoweit 
als gegeben an, als durch die Rückausnahme 
nicht nur Umgehungsgestaltungen erfasst 
werden, bei denen die Gefahr einer Verlage-
rung von Steuersubstrat besteht, sondern auch 
Zinsaufwendungen für übliche, lediglich 
durch Bürgschaften gesicherte Bankdarlehen 
erfasst werden. Insoweit vermisst der BFH 
 eine ausreichend zielgenaue Formulierung 
der Regelung als Missbrauchstypisierung. 

bestimmung der Konzernzugehörigkeit

Das FG München hatte zu entscheiden, ob 
die Zinsschranke wegen nur anteiliger Zuge-
hörigkeit zu einem Konzern nicht anwend-
bar ist. Im Streitfall beantragte eine Kapital-
gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz 
und Geschäftsleitung in Luxemburg und dem 
Gesellschaftszweck Erwerb, Vermietung, Ent-
wicklung und Veräußerung von Immobilien 
die Aussetzung der Vollziehung des unter 
Anwendung der Zinsschranke ergangenen 
Körperschaftsteuerbescheides. Gesellschaf-

terin der Kapitalgesellschaft war eine S.a.r.l, 
die jedoch nur 17 % der Anteile für sich 
selbst hielt und die restlichen Anteile als 
Treuhänderin einer Vielzahl von Investoren. 

Das FG München gab dem Antrag in seinem 
rechtskräftigen Beschluss vom 14.12.2011 
(Az. 7 V 2442/11, DStRE 2012, S. 692) statt 
und anerkannte, dass sich die Antragstellerin 
zu Recht auf das Nichteingreifen der Zins-
schranke berufen hatte, da der Betrieb nicht 
oder nur anteilsmäßig zu einem Konzern ge-
hört, weil nach nationalem Recht weder eine 
zur Konzernzugehörigkeit führende Konzern-
abschlusspflicht noch ein Recht hierzu besteht.

Hinweis: Auch ist der erweiterte Konzern-
begriff im Sinne von § 4h Abs. 3 Satz 6 EStG 
nicht erfüllt, da die dafür erforderliche Be-
herrschung weder durch eine Stimmrechts-
mehrheit noch durch eine der Möglichkeiten 
nach IAS 27.13 Satz 2 Buchst. a bis d 
 begründet wird.
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3. Verlustabzugsbeschränkung bei Kapitalgesellschaften

Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 25 % der Anteile 
an einer Körperschaft übertragen (schädli-
cher Beteiligungserwerb), sind insoweit die 
bis zu dem schädlichen Beteiligungserwerb 
nicht ausgeglichenen oder abgezogenen ne-
gativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) 
gemäß § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG nicht mehr 
abziehbar. Bei einer Anteilsübertragung von 
mehr als 50 % geht darüber hinaus gemäß  
§ 8c Abs. 1 Satz 2 KStG der gesamte nicht 
genutzte Verlust unter.

verlustabzugsverbot bei unterjährigem 
schädlichem beteiligungserwerb

Der BFH hatte sich in seinem Urteil vom 
30.11.2011 (Az. I R 14/11, DStR 2012, S. 458) 
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die-
ser Verlustabzug bei einem unterjährigen 
schädlichen Beteiligungserwerb auch inso-
weit beschränkt ist, als im laufenden Jahr bis 
zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungs-
erwerbs ein Gewinn erwirtschaftet wurde 
und hat dies entgegen der Auffassung  
der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
4.7.2008, DStR 2008, S. 1436, Tz. 31 Satz 2) 
bejaht. Danach kann ein bis zu dem schäd-
lichen Beteiligungserwerb in diesem Wirt-
schaftsjahr erzielter Gewinn mit dem bisher 
noch nicht genutzten Verlust verrechnet 
werden.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH gilt un-
seres Erachtens nicht nur für Fälle des § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG, sondern auch für schäd-
liche Beteiligungserwerbe in Folge der Über-
tragung von mehr als 50 % der Anteile an 
einer Körperschaft, § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG.

Tipp: Sind mit einem unterjährigen schäd - 
l ichen Beteiligungserwerb – in Form einer 
größeren steuerlichen Verlustverrechnung – 
beträchtliche steuerliche Auswirkungen ver-
bunden, empfiehlt sich die Erstellung eines 
Zwischenabschlusses. Dieser grenzt die bis 
zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungs-
erwerbs erwirtschafteten Gewinne klar ab 
und wirkt möglichen Beschränkungen durch 
die Finanzverwaltung, beispielsweise durch 
pauschalierte zeitanteilige Abgrenzungen, 
entgegen.

Rechtsbehelfsverfahren zu fragen der 
verfassungsmäßigkeit von § 8c KStg

Auf Veranlassung des FG Hamburg ist vor 
dem BVerfG (Az. 2 BvL 6/11) ein Verfahren 
zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG anhängig. Nach Auffas-
sung des FG Hamburg verstößt diese Rege-
lung insoweit gegen das Prinzip der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit als bei der 
Übertragung von mehr als 25 % des ge-
zeichneten Kapitals innerhalb von fünf Jah-
ren nicht genutzte Verluste entsprechend 
untergehen.

Vor dem BFH ist unter dem Az. I R 31/11 ein 
weiteres Revisionsverfahren zu der Frage der 
Verfassungsmäßigkeit von § 8c Abs. 1 Satz 2 
KStG, d.h. zum schädlichen Beteiligungser-
werb von mehr als 50 % des gezeichneten 
Kapitals, anhängig. Dieses Verfahren wurde 
vom BFH bis zu dem ausstehenden Beschluss 
des BVerfG ausgesetzt.

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein 
verfügt in seiner Kurzinformation vom 
28.6.2012 (Kurzinformation Körperschaft-
steuer 2011 Nr. 5, DStR 2012, S. 1607), dass 
Einspruchsverfahren, in denen es um die 
o. g. Fragen geht, im Hinblick auf das beim 
BVerfG anhängige Verfahren ruhen. 

Die Aussetzung der Vollziehung wird hinge-
gen nur in Bezug auf Fragen zu dem unmit-
telbar beim BVerfG anhängigen Verfahren 
gewährt, also in Fällen des anteiligen Verlust-
untergangs. In diesem Fall muss der Antrag-
steller ein berechtigtes Interesse darlegen 
und glaubhaft machen.

Tipp: Bei einer Anteilsübertragung, die von 
Gesetzes wegen zur Kürzung der sog. nicht 
genutzten Verluste führt, sollte die Veranla-
gung per Einspruch unter Bezugnahme auf 
diese Verfahren offen gehalten werden. Dies 
gilt analog für die gewerbesteuerliche Ver-
lustkürzung. 
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2. Steuerliche Behandlung der Umwandlung von Darlehen in Genussrechte

In der steuerlichen Beratungspraxis hat die 
Frage eine große Bedeutung, ob eine in der 
Krise befindliche Kapitalgesellschaft unter 
Einsatz von Genussrechten steuerneutral 
entschuldet werden kann, indem nicht wert-
haltige Gesellschafterdarlehen in Genuss-
rechte umgewandelt werden (sog. Dept-
Mezzanine-Swap). Dabei werden die 
Ge nussrechte so ausgestaltet, dass sie zwar  
 

handelsbilanziell Eigenkapital, steuerlich je-
doch Fremdkapital darstellen. 

Die OFD Rheinland lehnt diese Sichtweise 
mit Verfügung vom 14.12.2011 (Kurzinfo 
KSt Nr. 56/2011, BB 2012, S. 250) ab. Viel-
mehr zieht eine handelsbilanzielle Umqualifi-
zierung der Verbindlichkeit in Eigenkapital 
auch eine entsprechende steuerbilanzielle 
Umqualifizierung nach sich. 

Achtung: Dadurch kommt es bei fehlender 
Werthaltigkeit der Forderung zu einem steu-
erbilanziellen Ertrag, der nicht durch den Ab-
zug einer verdeckten Einlage außerbilanziell 
kompensiert werden kann.



4.  Anspruch auf Auszahlung von Körperschaftsteuerguthaben:  
Entsprechender Anspruch auf Solidaritätszuschlag?

5.  Private Kfz-Nutzung durch Gesellschafter-Geschäftsführer  
einer Kapitalgesellschaft

Besteht aus dem bis 2000 geltenden Anrech-
nungsverfahren noch ein Körperschaftsteuer-
guthaben, welches durch Gewinnausschüt-
tungen, die vor dem 12.4.2003 oder in 2006 
erfolgten, nicht realisiert werden konnte, er-
folgt die Auszahlung des Guthabens ab 
2008 in zehn gleichen Jahresraten. Dabei 
wird das Guthaben nicht verzinst und auch 
der entsprechende Solidaritätszuschlag nicht 
erstattet. 

Kapitalstarke Unternehmen, die über ausrei-
chend Gewinn oder Einlagen verfügten, 
konnten das Körperschaftsteuerguthaben in 
der Vergangenheit über eine Gewinnaus-
schüttung sofort nutzen. Dadurch minderte 
sich auch ihre Bemessungsgrundlage für den 

Solidaritätszuschlag, was zu einer Ersparnis 
an Solidaritätszuschlag führte. Unternehmen, 
die sich eine Gewinnausschüttung nicht 
„leisten“ konnten, müssen dagegen mit einer 
kompletten Erstattung des Guthabens aus 
dem alten Anrechnungsverfahren bis zum 
Jahr 2017 warten. Mangels entsprechender 
Regelung im SolZG kommt es dabei zu kei-
ner Minderung beim Solidaritätszuschlag. 

Der BFH hält diesen Mechanismus für verfas-
sungswidrig und hat die Frage, ob neben der 
Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens 
auch ein Anspruch auf Erstattung des Solida-
ritätszuschlages besteht, mit Beschluss vom 
10.8.2011 (Az. I R 39/10, DStR 2011, S. 2287) 
dem BVerfG vorgelegt. 

Hinweis: Diese Entscheidung ist für alle Ka-
pitalgesellschaften von Bedeutung, die Ende 
2006 aus der Zeit des körperschaftsteuer-
lichen Anrechnungsverfahrens noch über ein 
Körperschaftsteuerguthaben verfügen. Da 
die Chance besteht, dass zu viel gezahlter 
Solidaritätszuschlag erstattet werden muss, 
können betroffene Unternehmer beim Finanz-
amt die Festsetzung und Auszahlung eines 
Solidaritätszuschlagsguthabens beantragen. 
Lehnt das Finanzamt den Antrag ab, kann 
dagegen Einspruch eingelegt und das Ruhen 
des Verfahrens beantragt werden. 

Der BFH hatte in seinen Urteilen vom 
23.1.2008 (Az. I R 8/06, DStR 2008, S. 865), 
vom 23.4.2009 (Az. VI R 81/06, DStR 2009, 
S. 1355) und vom 11.2.2010 (Az. VI R 43/09, 
DStR 2010, S. 643) entschieden, dass nur 
diejenige Nutzung eines betrieblichen Fahr-
zeugs durch einen Gesellschafter-Geschäfts-
führer betrieblich veranlasst ist, die durch 
 eine fremdübliche Überlassungs- oder Nut-
zungsvereinbarung abgedeckt ist. Fehlt es 
daran oder erfolgt eine über die Vereinba-
rung hinausgehende Nutzung, liegt zumin-
dest eine Mitveranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis und damit sowohl bei 
einem beherrschenden als auch bei einem 
nicht beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung (vGA) vor. 

Die Nutzungs- und Überlassungsvereinbarung 
kann laut BFH auch anhand einer mündli-

chen oder konkludenten Vereinbarung zwi-
schen Kapitalgesellschaft und Gesellschafter-
Geschäftsführer erfolgen. Es muss allerdings 
tatsächlich nach dem Inhalt der Vereinba-
rung verfahren werden. 

Mit Schreiben vom 3.4.2012 (Az. IV C 2 - S 
2742/08/10001, BStBl. I 2012, S. 478) stellt 
das BMF ausdrücklich klar, dass für einen 
 außenstehenden Dritten zweifelsfrei erkenn-
bar sein muss, dass das Fahrzeug durch die 
Kapitalgesellschaft auf Grund einer entgelt-
lichen Vereinbarung mit dem Gesellschafter 
überlassen wird.

Hinweis: Bei einer Überlassung im Rahmen 
des Arbeitsverhältnisses muss die tatsäch-
liche Durchführung der Vereinbarung durch 
zeitnahe Verbuchung des Lohnaufwands 
und Abführung der Lohnsteuer sowie ggf. 
der Sozialversicherungsbeiträge durch die 

Kapitalgesellschaft nachgewiesen sein. Bei 
einer entgeltlichen Überlassung muss eine 
zeitnahe Belastung des Verrechnungskontos 
des Gesellschafter-Geschäftsführers erfolgen, 
anderenfalls wird eine vGA unterstellt.

Die Höhe der anzunehmenden vGA bemisst 
sich auf der Ebene der Kapitalgesellschaft an 
der erzielbaren Vergütung. Dabei handelt es 
sich um den gemeinen Wert der Nutzungs-
überlassung, wobei ein angemessener Ge-
winnaufschlag berücksichtigt wird. Aus 
 Vereinfachungsgründen kann die Finanzver-
waltung im Einzelfall auch den pauschalen 
Ansatz der 1-%-Regelung im Sinne von § 6 
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG zulassen. 

Hinweis: Auf der Ebene des Gesellschafters 
bewertet die Finanzverwaltung die vGA pau-
schal nach der 1-%-Regelung.
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6. Verzicht auf Pensionsanwartschaft als verdeckte Einlage

7. Änderungen der ertragsteuerlichen Organschaftsregelungen

Mit Schreiben vom 14.8.2012 nimmt das 
BMF zur ertragsteuerlichen Behandlung des 
Verzichts eines Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers auf eine Pensionsanwartschaft gegen-
über seiner Kapitalgesellschaft Stellung  
(Az. IV C 2 - S 2743/10/10001:001, DStR 2012, 
S. 1706). 

Entsprechend dem Beschluss des Großen 
 Senats des BFH vom 9.6.1997 (GrS 1/94, 
BStBl. II 1998, S. 307) führt der durch das 
 Gesellschaftsverhältnis veranlasste Verzicht 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers auf eine 
werthaltige Forderung gegenüber seiner Ka-
pitalgesellschaft zu einer verdeckten Einlage 
in die Kapitalgesellschaft und zu einem Zu-
fluss von Einnahmen bei dem Gesellschafter. 
Entsprechendes gilt auch bei einem Verzicht 
auf eine Pensionsanwartschaft.

Hinsichtlich der Bewertung der Pensionsan-
wartschaft ist auf deren Teilwert und nicht 
auf den Teilwert der Pensionsverbindlichkeit 
der Kapitalgesellschaft abzustellen. 

Hinweis: Im Zweifel ist der Teilwert nach den 
Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln, d. h. 
nach dem Betrag, den der Versorgungs-
berechtigte zum Verzichtszeitpunkt hätte 
aufwenden müssen, um eine gleich hohe 
Pensionsanwartschaft gegen einen vergleich-
baren Schuldner zu erwerben. 

Bei einem vollständigem Verzicht auf die 
Pensionsanwartschaft liegt eine verdeckte 
Einlage in Höhe des bis zum Verzichtszeit-
punkt bereits erdienten Anteils des Versor-
gungsanspruchs vor. Bei einem teilweisen 
Verzicht ist eine verdeckte Einlage insoweit 
anzunehmen, als der Barwert der bis zu dem 
Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Versor-

gungsleistungen des Gesellschafters den Bar-
wert der nach dem Teilverzicht noch verblei-
benden Versorgungsleistungen übersteigt. 
Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Ver-
zichtsvereinbarung nur auf künftig noch zu 
erdienende Anwartschaften (Future Service) 
bezieht oder ob es ich um eine gesellschafts-
rechtlich veranlasste Änderung der Pensions-
zusage handelt.

Hinweis: Die Finanzverwaltung beanstandet 
es nicht, wenn als erdienter Teil der Versor-
gungsleistungen der Teilanspruch aus den 
bisher zugesagten Versorgungsleistungen 
angesetzt wird. Dieser muss dem Verhältnis 
der ab Erteilung der Pensionszusage bis zum 
Verzichtszeitpunkt abgeleisteten Dienstzeit 
und der ab Erteilung der Pensionszusage bis 
zu der in der Pensionszusage vorgesehenen 
festen Altersgrenze entsprechen.

Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz will 
der Gesetzgeber punktuelle Änderungen der 
Organschaftsregelungen umsetzen. Ob die 
Reglungen Gesetzeskraft erlangen, wird sich 
erst mit Abschluss des aufgrund der Ableh-
nung des Bundesrats eingeleiteten Vermitt-
lungsverfahrens zeigen.

Aufgabe des doppelten inlandsbezugs 

Derzeit kommt als Organgesellschaft nur eine 
Kapitalgesellschaft in Betracht, die sowohl 
ihren Sitz als auch den Ort ihrer Geschäftslei-
tung im Inland hat (doppelter Inlandsbezug). 
Nach der vorgesehenen Neufassung des § 14 
Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz KStG-E soll es ge-
nügen, wenn sich die Geschäftsleitung im 
Inland befindet. Der Sitz der Gesellschaft kann 
sich auch in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
oder in einem EWR-Staat befinden.

Der Gesetzgeber geht damit auf das von der 
Europäischen Kommission eingeleitete Ver-
tragsverletzungsverfahren ein, wonach die 
Voraussetzung einer Organgesellschaft so-
wohl ihren Sitz als auch ihre Geschäftslei-
tung im Inland zu haben, gegen die Nieder-
lassungsfreiheit verstoßen soll. Das BMF 

reagierte bereits mit Schreiben vom 28.3.2011 
(Az. IV C 2 - S 2770/09/10001, BStBl. I 2011, 
S. 300) auf die Forderungen der Europä-
ischen Kommission und anerkennt einen 
 Organträger mit Sitz in der EU oder EWR, 
sofern dessen Geschäftsleitung im Inland ist. 
Letztlich soll somit die geänderte Rechtsauf-
fassung, die bereits von der Finanzverwal-
tung angewandt wird, kodifiziert werden. 

Hinweis: Die Regelung soll in allen noch 
nicht bestandskräftig veranlagten Fällen an-
wendbar sein (§ 34 Abs. 8  KStG-E).

zuordnung der beteiligung zu einer  
inländischen betriebsstätte

Für die Qualifikation einer Kapitalgesell-
schaft als Organträger genügt bereits nach 
bisherigem Recht, dass diese ihre Geschäfts-
leitung und/oder ihren Sitz im Inland hat. 
Aber auch diese Regelung wurde von der 
 finanzgerichtlichen Rechtsprechung ange-
griffen. So urteilte der BFH, dass für gewer-
besteuerliche Zwecke eine Organschaft mit 
einem im EU-Ausland ansässigen Organträ-
ger möglich ist, weil die bisherige Regelung 
gegen das Gesellschafterdiskriminierungsver-

bot verstößt, welches in dem im Streitfall an-
zuwendendem Doppelbesteuerungsabkom-
men verankert war und ebenso in Art. 24 
Abs. 5 des OECD-Musterabkommens vorge-
sehen ist (BFH, Urteil vom 9.2.2011, Az. I R 
54, 55/10, BStBl. II 2012, S. 106). Der Ge-
setzgeber sieht deshalb eine Änderung da-
hingehend vor, dass nicht mehr auf die An-
sässigkeit des Organträgers abgestellt wird, 
sondern darauf, dass die Beteiligung an der 
Organgesellschaft einer inländischen Betriebs-
stätte zugeordnet wird. Zugleich soll durch 
die Neuregelung die inländische Besteue-
rung des Einkommens der Organgesellschaft, 
das dem Organträger zugerechnet wird, 
 sichergestellt werden. 

Künftig soll die Beteiligung an der Organ-
gesellschaft ununterbrochen während der 
gesamten Dauer der Organschaft einer in-
ländischen Betriebsstätte des Organträgers 
zuzuordnen sein müssen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Satz 4 KStG-E). Entsprechend wird 
dann das Einkommen der Organgesellschaft 
der inländischen Betriebsstätte des Organ-
trägers zugerechnet. 

RÜCKBLICK | uNterNehMeNsbesteueruNG  | a



Eine inländische Betriebsstätte in diesem Sinne 
soll allerdings nur gegeben sein, wenn die 
der Betriebsstätte zuzurechnenden Einkünfte 
sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht 
als auch nach den Regelungen des anzuwen-
denden Doppelbesteuerungsabkommens der 
inländischen Besteuerung unterliegen (§ 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 7 KStG-E). Stehen 
der Besteuerung im Inland innerstaatliche 
oder Regelungen des Doppelbesteuerungs-
abkommens entgegen, fehlt es an einer in-
ländischen Betriebsstätte, der das Einkom-
men der Organgesellschaft zuzurechnen ist. 
In diesem Fall wird der Organschaft mangels 
tauglichen Organträgers die steuerliche An-
erkennung versagt. 

Hinweis: Die Neuregelung soll rückwirkend 
ab dem Veranlagungszeitraum 2012 anzu-
wenden sein (§ 34 Abs. 1 KStG-E).

Erleichterungen beim Erfordernis der 
Durchführung des gewinnabführungs
vertrags

Der zwischen dem Organträger und der 
 Organgesellschaft abzuschließende Gewinn-
abführungsvertrag muss tatsächlich durch-
geführt werden. In der Praxis stellt sich immer 
wieder die Frage, ob dem Durchführungser-
fordernis Genüge getan wurde, wenn die 
Gewinnabführung auf einem handelsrecht-
lichen Jahresabschluss beruht, dessen Bilanz-
ansätze sich im Nachhinein z. B. im Rahmen 
einer Betriebsprüfung als fehlerhaft heraus-
stellen. Eine vergleichbare Problematik tritt 
auf, wenn der Jahresüberschuss der Organ-
gesellschaft ohne vorherigen Ausgleich vor-
organschaftlicher Verluste abgeführt wurde.

Nach der vorgesehenen Gesetzesänderung 
gilt der Gewinnabführungsvertrag als durch-
geführt, wenn der abgeführte Gewinn oder 
ausgeglichene Verlust auf einem Jahresab-
schluss beruht, auch wenn dieser fehlerhafte 
Bilanzansätze enthält, sofern kumulativ

  der Jahresabschluss wirksam festgestellt ist, 
  die Fehlerhaftigkeit bei der Abschlusser-

stellung unter Anwendung der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätte 
erkannt werden müssen. Diese Voraus-
setzung ist erfüllt, wenn der Abschluss-
prüfer einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk nach § 322 Abs. 3 HGB 
zum Jahresabschluss, zu einem Konzern-
abschluss, in den der handelsrechtliche 
Jahresabschluss einbezogen worden ist, 
oder über die freiwillige Prüfung des Jah-
resabschlusses oder bei nicht prüfungs-
pflichtigen Unternehmen ein Steuer-
berater oder Wirtschaftsprüfer eine 
Bescheinigung über die Erstellung des 
Jahresabschlusses mit umfassenden Beur-
teilungen erteilt hat. 

  ein von der Finanzverwaltung beanstan-
deter in der Handelsbilanz zu korrigieren-
der Fehler spätestens in dem Jahresab-
schluss der Organgesellschaft und des 
Organträgers berichtigt wird, der nach 
der Beanstandung des Fehlers aufzustel-
len ist, und das Ergebnis entsprechend 
abgeführt oder ausgeglichen wird (§ 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Sätze 4 f. KStG-E).

Hinweis: Die Erleichterung soll in allen noch 
nicht bestandskräftig veranlagten Fällen an-
zuwenden sein (§ 34 Abs. 7 KStG-E).

Ausweitung der organschaftlichen  
verlustnutzungsbeschränkung 

Nach bisheriger Regelung bleibt ein negati-
ves Einkommen des Organträgers bei der 
Besteuerung unberücksichtigt, soweit es in 
einem ausländischen Staat im Rahmen einer 
der deutschen Besteuerung des Organträ-
gers entsprechenden Besteuerung berück-
sichtigt wird. So ist z. B. der Verlust eines 
Organträgers mit Geschäftsleitung im Inland 
und Sitz im Ausland in Deutschland unbe-
achtlich, wenn der Verlust bereits im Sitz-
staat steuermindernd im Rahmen einer dort 

geltenden Gruppenbesteuerung berücksich-
tigt wird.

Infolge der Aufgabe des doppelten Inlands-
bezugs der Organgesellschaft wird eine Aus-
dehnung der Verlustnutzungsbeschränkung 
auf die Organgesellschaften für notwendig 
erachtet. Konkret sollen negative Einkünfte 
eines unbeschränkt steuerpflichtigen Organ-
trägers oder einer unbeschränkt steuerpflich-
tigen Organgesellschaft, deren satzungs-
mäßiger Sitz sich nicht im Inland befindet, 
bei der inländischen Besteuerung unberück-
sichtigt bleiben, soweit sie im ausländischen 
Staat, der nicht EU-/EWR-Mitgliedstaat ist, 
im Rahmen der Besteuerung des Organträ-
gers, der Organgesellschaft oder einer ande-
ren Person berücksichtigt werden (§ 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 KStG-E). 

Durch die Regelung droht eine deutliche 
Ausdehnung der Verlustnutzungsbeschrän-
kung. Während derzeit die Verlustnutzung 
nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Ver-
lust des Organträgers in einem ausländi-
schen Staat im Rahmen einer der deutschen 
Besteuerung des Organträgers entsprechen-
den Besteuerung, somit einer konsolidierten 
Besteuerung, zu berücksichtigen ist, fehlt 
 eine solche Einschränkung in der Neurege-
lung. Die Verlustnutzung ist immer dann 
ausgeschlossen, wenn der Verlust im Aus-
land steuerlich berücksichtigt wird. Dies 
könnte z. B. im Fall eines Organträgers mit 
Geschäftsleitung im Inland und Sitz im Aus-
land zum Ausschluss der Berücksichtigung 
von inländischen Betriebsstättenverlusten 
führen, wenn das mit dem Sitzstaat verein-
barte Doppelbesteuerungsabkommen nicht 
die Freistellung dieses Betriebsstättenergeb-
nisses im Sitzstaat vorsieht. 

Hinweis: Die Neufassung soll in allen noch 
nicht bestandskräftig veranlagten Fällen an-
zuwenden sein (§ 34 Abs. 8 KStG-E). 
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iV. uMstrukturieruNGeN uNd uNterNehMeNskÄufe

1. Umwandlungssteuererlass 

Das Umwandlungssteuerrecht regelt die 
steuerlichen Folgen einer Umstrukturierung 
von Unternehmen und soll steuerliche 
Hemmnisse beseitigen. Durch das Gesetz 
über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Ein-
führung der Europäischen Gesellschaft und 
zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vor-
schriften (SEStEG) vom 7.12.2006 (BGBl. I  
2006, S. 2782) wurde das deutsche Umwand-
lungssteuerrecht an EU-rechtliche Vorgaben, 
insbesondere an die steuerliche Fusionsricht-

linie angepasst. Gleichzeitig werden insbe-
sondere bei grenzüberschreitenden Umwand-
lungen deutsche Besteuerungsrechte gesichert. 

Der am 2.1.2012 endlich vom BMF veröf-
fentlichte Umwandlungssteuererlass vom 
11.11.2011 (Az. IV C 2 - S 1978-b/08/10001, 
BStBl. I 2011, S. 1314) regelt Anwendungs-
fragen zu diesen gesetzlichen Regelungen. 
Soweit allerdings Regelungen des Umwand-
lungssteuerrechts a. F. weiterhin zur Anwen-

dung kommen, z. B. einbringungsgeborene 
Anteile i. S. von § 21 UmwStG a. F., bleibt der 
frühere Umwandlungssteuererlass weiterhin 
in Kraft. 

Tipp: Angesichts der außerordentlichen 
steuerlichen Komplexität sollte die Umstruk-
turierung von Unternehmen niemals ohne 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters er-
folgen. Wir unterstützen Sie hierbei gerne.

2.  Passivierung „angeschaffter“ Rückstellungen beim asset deal  
trotz steuerlichem Ausweisverbot

Gemäß Urteil des BFH vom 14.12.2011 (Az. I 
R 72/10, DStR 2012, S. 452) sind für betrieb-
liche Verbindlichkeiten, für die beim Veräu-
ßerer aufgrund steuerlicher Verbote keine 
Rückstellungen gebildet werden durften, 
beim Erwerber, der diese Verbindlichkeiten 
im Rahmen eines Erwerbs des Geschäftsbe-
triebs übernimmt, gleichwohl Rückstellungen 
anzusetzen. Darüber hinaus wurde vom BFH 
klargestellt, dass diese Rückstellungen auch an 
den auf den Erwerb folgenden Bilanzstich-
tagen ungeachtet des steuerlichen Ansatz-
verbotes grundsätzlich beizubehalten sind. 

Dies gilt nach Auffassung des BFH sowohl 
für Fälle der Schuldfreistellung als auch der 
Schuldübernahme durch den Erwerber. Der 
BFH begründet seine Auffassung damit, dass 
die handels- wie steuerrechtliche Erfolgsneu-
tralität des Anschaffungsvorgangs mangels 
gegenläufigem gesetzlichen Regelungsbe-
fehl trotz des fortbestehenden Charakters 
der übernommenen Verbindlichkeit nicht 
von steuerlichen Ansatz- und Bewertungsbe-
schränkungen oder -verboten verdrängt wird.

Eine gegenteilige Auffassung vertritt bislang 
das BMF gemäß Schreiben vom 24.6.2011 
(BStBl. I 2011, S. 627). Danach soll für 
Schuldübernahmen – anders als für Schuld-
freistellungen–- gelten, dass eine im Rahmen 
der Übernahme des Geschäftsbetriebs infol-
ge der Schuldübernahme vom Erwerber pas-
sivierte Rückstellung infolge eines steuerlichen 
Ansatzverbots (z. B. bei Drohverlustrück-
stellungen) in der ersten Schlussbilanz des 
Erwerbers gewinnerhöhend aufzulösen ist. 
Diese Auffassung vertritt das BMF zuletzt 
auch im aktuell veröffentlichten Umwand-
lungssteuererlass (BStBl. I 2011, S. 1314,  
Rn. 04.16, 12.04, 20.20, 24.03, siehe A.IV.1.).

Hinweis: Der Erwerber eines Betriebs kann 
nach der Rechtsprechung des BFH mit dem 
Betrieb übernommene Verbindlichkeiten, die 
steuerlich beim Erwerber nicht angesetzt 
werden durften, auch am Ende des bei Er-
werb laufenden Wirtschaftsjahres in seiner 
Steuerbilanz passivieren. Das Risiko eines 
 außerordentlichen steuerlichen Ertrags im 
Wirtschaftsjahr des Erwerbs infolge eines 

steuerlichen Ansatzverbotes für übernom-
mene Verbindlichkeiten besteht nach dem 
BFH-Urteil auch bei Schuldübernahmen nicht. 
Gleiches muss abweichend von der aktuellen 
Fassung des  Umwandlungssteuererlasses auch 
für Umwandlungsfälle gelten, bei denen es 
zur Passivierung derartiger Rückstellungen 
kommt.
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V. Gewerbesteuer – hiNzurechNuNG VoN fiNaNzieruNGsaNteileN

1. Gleich lautende Ländererlasse

Durch das UntStRefG 2008 wurden u. a. die 
bisherigen Regelungen in § 8 Nr. 1 bis 3 und 
7 GewStG a. F. zur Hinzurechnung von Ent-
gelten für die Nutzung von Betriebskapital 
durch die Regelung des § 8 Nr. 1 GewStG 
ersetzt. Die Änderungen sind erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2008 anzuwenden. 
Über vier Jahre nach der Neufassung des § 8 
Nr. 1 GewStG haben die obersten Finanzbe-

hörden der Länder zu der Neufassung Stellung 
genommen (Gleich lautende Erlasse vom 
2.7.2012, DStR 2012, S. 1448).

Hinweis: In dem umfangreichen Erlass geht 
es um die allgemeinen Grundsätze zur 
 Anwendung bestehender Richtlinien zu § 8 
GewStG, um die Hinzurechnung von ge-
winnmindernden Aufwendungen, die Hin-

zurechnung unabhängig von der gewerbe-
steuerlichen Behandlung beim Überlasser 
des Betriebskapitals, um die Aufteilung ge-
mischter Verträge sowie die Folgen der Ein-
ordnung der Nutzungsüberlassung als Über-
gang des wirtschaftlichen Eigentums. Im 
Anschluss  werden die Einzeltatbestände des 
§ 8 Nr. 1 GewStG ausführlich behandelt.

2. Keine Hinzurechnung von Gebühren bei Einlagerung

3. Keine Hinzurechnung von Rekultivierungsverpflichtungen

In der Praxis werden u. a. immer wieder Fragen 
zur Hinzurechnung von Miet- und Pacht-
zinsen für unbewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens aufgeworfen. Als fingier-
ter Finanzierungsanteil sind hier gemäß § 8 
Nr. 1 Buchst. e GewStG 12,5 % der Aufwen-
dungen wieder dem Gewinn aus Gewerbe-
betrieb hinzuzurechnen. Gemäß der Verfü-
gung vom 7.5.2012 der OFD Magdeburg 

(Az. G 1422-67-St216, DStR 2012, S. 1033) 
fallen allerdings Gebühren aufgrund eines 
Lagervertrages, der nicht nur auf das bloße 
Einstellen von Waren abstellt, nicht unter die 
Hinzurechnungsvorschrift.

Hinweis: Von der „Lagerung und Aufbe-
wahrung“ ist die bloße „Miete“ zu unter-
scheiden. Während bei der Miete der Einla-

gerer selbst für die Obhut über das 
eingelagerte Gut zu sorgen hat und sein Ver-
tragspartner ihm in erster Linie die zur Lage-
rung erforderlichen Räume zur Verfügung 
gestellt hat, handelt es sich bei einem Lager-
vertrag um ein spezialrechtlich geregeltes 
unternehmerisches Verwahrgeschäft, das 
beispielsweise noch die Kühlung der Ware 
zum Inhalt hat.

In einem weiteren Urteil vom 21.6.2012  
(Az. IV R 54/09, DStR 2012, S. 1438) befasste 
sich der BFH mit der Verpflichtung zur Rekul-
tivierung, die mit der behördlichen Geneh-
migung zum Abbau eines Bodenschatzes 
durch den Grundstückspächter verbunden 

war. Laut BFH sind die Zuführungen zur 
 Rekultivierungsrückstellung jedoch nicht 
wirtschaftlicher Bestandteil der an den 
Grundstückseigentümer zu leistenden hinzu-
zurechnenden Pachtzinsen und somit nicht 
hinzuzurechnen. 

Hinweis: Laut BFH gehören nur solche vom 
Pächter übernommenen Verpflichtungen zu 
den Pachtzinsen, die an sich der Verpächter 
zu tragen hätte. 

Vi. GruNderwerbsteuer

1. Generalübernehmervertrag als einheitlicher Erwerbsgegenstand
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Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs, nach 
dem sich die als Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer anzusetzende Gegen-
leistung richtet, wird zunächst durch das zivil-
rechtliche Verpflichtungsgeschäft bestimmt. 
Ergibt sich jedoch aus weiteren Vereinbarun-
gen, die mit diesem Rechtsgeschäft in einem 
rechtlichen oder zumindest objektiv sachli-
chen Zusammenhang stehen, dass der Er-
werber das beim Abschluss des Kaufvertrags 
unbebaute Grundstück in bebautem Zu-
stand erhält, bezieht sich der grunderwerb-

steuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen 
einheitlichen Erwerbsgegenstand.

Mit Urteil vom 28.3.2012 (Az. II R 57/10, 
DStR 2012, S. 10) entschied der BFH, dass 
das Vorliegen eines einheitlichen Erwerbsge-
genstands indiziert wird, wenn der Veräuße-
rer aufgrund einer in bautechnischer und 
 finanzieller Hinsicht konkreten und bis (an-
nähernd) zur Baureife gediehenen Vorpla-
nung ein bestimmtes Gebäude auf einem 
bestimmten Grundstück zu einem im We-

sentlichen feststehenden Preis anbietet und 
der Erwerber dieses Angebot annimmt. 

Dies gilt nach seiner Auffassung auch, wenn 
das Angebot nach Abschluss des Kaufver-
trags unwesentlich geändert wird. Dabei 
kann ein einheitlicher Erwerbsgegenstand 
aufgrund besonderer Umstände auch vorlie-
gen, wenn der Käufer das Angebot erst 19 
Monate nach Abschluss des Kaufvertrags an-
nimmt.



46 | 47

Gehört zum Vermögen einer Personengesell-
schaft ein inländisches Grundstück und 
 ändert sich innerhalb von fünf Jahren der 
Gesellschafterbestand unmittelbar oder mit-
telbar dergestalt, dass mindestens 95 % der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein 
auf die Übereignung eines Grundstücks auf 
eine neue Personengesellschaft gerichtetes 
Rechtsgeschäft, das gemäß § 1 Abs. 2a 
GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt. 

Hinweis: Die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder haben sich gemäß 
Verfügung der OFD Rheinland vom 23.1.2012 
(Az. S 2174 - St 141 (01/2009) / S 2174 - 
1001 - St 141, DB 2012, S. 486) darauf 

 verständigt, dass Grunderwerbsteuern, die 
aufgrund eines Wechsels im Gesellschafter-
bestand einer Personengesellschaft nach § 1 
Abs. 2a GrEStG zu zahlen sind, keine  sofort 
abzugsfähigen Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten darstellen. Vielmehr sollen sie 
weiterhin als unmittelbare Folgekosten des 
Wechsels der Beteiligung an einer Personen-
gesellschaft und demzufolge grundsätzlich 
als Anschaffungsnebenkosten auf die Beteili-
gung zu aktivieren sein. 

Dabei ist die Übertragung von mindestens 
95 % der Anteile an einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft auch dann steuerbar, 
wenn der (Alt-) Gesellschafter nach der 
Übertragung der Anteile weiter mittelbar im 

vollen Umfang an der grundbesitzenden Per-
sonengesellschaft beteiligt bleibt. Dies ent-
schied der BFH mit Urteil vom 29.2.2012  
(Az. II R 57/09, DStR 2012, S. 1181). 

Hinweis: Die Grunderwerbsteuer wurde im 
Streitfall jedoch insgesamt gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 1 i.V. m. Abs. 1 Satz 1 GrEStG nicht er-
hoben, weil der teils unmittelbar, teils mittel-
bar über eine Kapitalgesellschaft beteiligte 
Gesellschafter der grundbesitzenden Perso-
nengesellschaft seine Anteile auf eine ande-
re Personengesellschaft übertrug und er an 
dieser zwischengeschalteten Personengesell-
schaft unmittelbar allein beteiligt ist.

Erwirbt nun der Veräußerer das Eigentum an 
dem veräußerten Grundstück zurück, so 
wird unter bestimmten gesetzlich festge-
schriebenen Umständen auf Antrag sowohl 
für den Rückerwerb als auch für den voraus-
gegangenen Erwerbsvorgang die Steuer 
nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung 
aufgehoben, § 16 Abs. 2 GrEStG. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 18.4.2012 
(Az. II R 51/11, DStR 2012, S. 1342), dass 
diese Bestimmung auch auf einen Erwerbs-
vorgang anzuwenden ist, bei dem Anteile 
am Gesellschaftsvermögen von dem neuen 
Gesellschafter auf den alten Gesellschafter 
ganz oder teilweise zurückübertragen wer-
den und aufgrund dessen ein Übergang von 
mindestens 95 % der Anteile am Gesell-
schaftsvermögen im Sinne von § 1 Abs. 2a 
GrEStG im Ergebnis nicht gegeben war.

Hinweis: Die Anzeige eines Erwerbsvor-
gangs nach § 1 Abs. 2a GrEStG ist laut BFH 
nur dann ordnungsgemäß im Sinne von § 16 
Abs. 5 GrEStG, wenn daraus diejenigen 
Rechtsvorgänge eindeutig und vollständig 
hervorgehen, die den Tatbestand nach § 1 
Abs. 2a GrEStG ausgelöst oder zur Tatbe-
standsverwirklichung beigetragen haben. Ent-
gegen seiner bisherigen Auffassung sind da-
zu grundstücksbezogenen Angaben nicht 
erforderlich. 

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliegt der 
Grunderwerbsteuer u.a. ein Rechtsgeschäft, 
das den Anspruch auf Übertragung eines 
oder mehrerer Anteile der Gesellschaft be-
gründet, zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehört, wenn durch die Übertra-
gung unmittelbar oder mittelbar mindestens 

95 % der Anteile der Gesellschaft in der 
Hand des Erwerbers allein vereinigt werden 
würden. 

Hinweis: Mit Urteil vom 20.4.2011  
(Az. I R 2/10, BStBl. II 2011, S. 761) entschied 
der BFH – abweichend von der Auffassung 

der Finanzverwaltung – dass die infolge einer 
Sacheinlage von Gesellschaftsanteilen auf-
grund einer Anteilsvereinigung ausgelösten 
Grunderwerbsteuern von der aufnehmenden 
Gesellschaft nicht als Anschaffungskosten zu 
aktivieren sind, sondern es sich um sofort ab-
zugsfähige Betriebsausgaben handelt.
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2.  Änderung im Gesellschafterbestand  
einer grundbesitzenden Personengesellschaft

3. Grunderwerbsteuer bei Rückerwerb

4. Grunderwerbsteuer bei Anteilsvereinigung in einer Hand
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5.  Grunderwerbsteuerbefreiung bei Anteilsvereinigung  
aufgrund von Schenkung

Mit Urteil vom 23.5.2012 (Az. II R 21/10, 
DStR 2012, S. 1444) hat der BFH seine Recht-
sprechung zur grunderwerbsteuerlichen Be-
handlung von Anteilsvereinigungen im Falle 
von Schenkungen geändert. Nach § 3 Nr. 2 
GrEStG sind Grundstücksschenkungen von 
der Besteuerung ausgenommen. Die Steuer-
befreiung des § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG ist 
nach geänderter Rechtsprechung des BFH 
auch auf eine Anteilsvereinigung i.S. des § 1 
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG anzuwenden, soweit 
diese auf einer schenkweisen Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen beruht. 

Zwar liegt nach Auffassung des BFH in einem 
solchen Fall keine Grundstücksschenkung 
vor, weil nicht der durch die schenkweise 
 Anteilsübertragung ausgelöste fiktive Grund-
stückserwerb, sondern die freigebige 
 Zuwendung der Gesellschaftsanteile der 
Schenkungsteuer unterliegt. Grunderwerb-
steuerrechtlich ist jedoch der fiktive Erwerb 
der Gesellschaftsgrundstücke durch den An-
teilserwerber steuerbar. Dieser fiktive Erwerb 
der Gesellschaftsgrundstücke beruht ebenso 
wie der Erwerb der Gesellschaftsanteile auf 
einer Schenkung.

Hinweis: Beruht die Anteilsvereinigung in 
einer Hand auf einer gemischten Schenkung, 
sind für den entgeltlichen Teil des Erwerbs 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG als 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer die festgestellten Grundbesitzwerte 
anzusetzen, soweit sie auf den entgeltlichen 
Teil des Erwerbs entfallen.

6. Überarbeitete gleichlautende Ländererlasse zu § 6a GrEStG

§ 6a GrEStG regelt die Grunderwerbsteuer-
freiheit bei Umwandlungsvorgängen inner-
halb eines Konzerns. Danach ist die Übertra-
gung eines Grundstücks begünstigt, wenn 
dies im Rahmen eines Umwandlungsvor-
gangs i. S. des UmwG geschieht, wenn aus-
schließlich ein herrschendes Unternehmen 
und ein oder mehrere von diesem abhängige 
Gesellschaften beteiligt sind. Die hierzu bis-
her geltenden gleichlautenden Ländererlasse 
vom 1.12.2010 (BStBl. I 2010, S. 1321), er-
gänzt um die Ländererlasse vom 22.6.2011 
(BStBl. I 2011, S. 673), wurden nun durch die 
neuen gleichlautenden Ländererlasse vom 
19.6.2012 (Az. 3 - S 451.4/27, BStBl. I 2012, 
S. 662) ersetzt. Einige bisher strittige Punkte 
werden nunmehr in den Erlassen klarstellend 
geregelt. 

Erstmals wird der Begriff des „Verbundes“ – 
eine Eigenkreation der Finanzverwaltung – 
definiert und damit das am Umwandlungs-
vorgang beteiligte herrschende Unternehmen 
sowie die abhängigen Unternehmen be-
stimmt und von dem Begriff des Konzerns 
abgegrenzt. Ein Verbund ist immer anhand 
des Einzelfalls neu zu bestimmen. Herrschen-
des Unternehmen kann weiterhin nur der 
oberste Rechtsträger in der Beteiligungskette 

sein, bei dem die Unternehmereigenschaft  
i. S. des § 2 UStG während der gesamten 
fünfjährigen Vor- und fünfjährigen Nachbe-
haltensfrist gegeben sein muss. Wurden bis-
her auch Vorgänge begünstigt, die den Ver-
bund erst begründeten oder beendeten, wie 
z. B. die Verschmelzung der grundstücks-
besitzenden Tochtergesellschaft auf die herr-
schende Muttergesellschaft, so werden der-
artige Umwandlungsvorgänge nunmehr 
eindeutig aus dem Anwendungsbereich des 
§ 6a GrEStG herausgenommen.  

Zugunsten der Steuerpflichtigen wurde da-
gegen geregelt, dass bei einem 95%-igen 
Gesellschafterwechsel bei einer Personenge-
sellschaft innerhalb von fünf Jahren gemäß  
§ 1 Abs. 2a GrEStG nicht nur mehr dann § 6a 
GrEStG Anwendung findet, wenn der letzte, 
die 95%-ige Anteilsübertragung auslösende 
Vorgang ein Umwandlungsvorgang darstellt. 
Es reicht vielmehr aus, wenn ein Vorgang 
 innerhalb der fünf Jahre ein solcher Vorgang 
war. Insoweit wird dann eine Freistellung von 
der Grunderwerbsteuer gewährt, leider 
 jedoch weiterhin nicht vollumfänglich, es sei 
denn, es liegt ein umwandlungsbedingter 
100%-Gesellschafterwechsel vor. Es kommt 
aber zumindest nicht mehr auf die Reihen-

folge der Anteilseignerwechsel an, um eine 
Begünstigung des Umwandlungsvorgangs 
zu erhalten. 

Geändert hat sich auch die Auffassung der 
Finanzverwaltung hinsichtlich des Verhältnis-
ses des § 6a GrEStG zu den anderen Steuer-
begünstigungen der §§ 5 und 6 GrEStG (Be-
günstigung von Grundstücksübergängen auf 
eine oder von einer Gesamthand). War die 
Finanzverwaltung bisher der Ansicht, diese 
würden sich gegenseitig ausschließen, hält 
sie diese Regelungen nunmehr für nebenein-
ander anwendbar. Entfällt daher z. B. später 
eine Steuervergünstigung, greift die andere 
von Amts wegen ein, sofern deren Voraus-
setzungen vorliegen. 

Hinweis: Auch wenn der Erlass dem Steuer-
pflichtigen teilweise entgegenkommt, stehen 
vor allem die Vor- und Nachbehaltensfristen 
sowie der geforderte Verbund aufgrund der 
engen Reglementierung zumindest teilweise 
im Widerspruch zu dem Wortlaut und auch 
dem Sinn und Zweck der Norm. Es bleibt 
 daher abzuwarten, ob die Gerichte dieser 
engen Auslegung folgen werden.
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2.  Novelle des Erneuerbaren Energien Gesetzes 2012:  
Entlastungen bei der EEG-Umlage

Bei der EEG-Umlage handelt es sich um an 
den Letztverbraucher anteilig weitergegebe-
ne Mehrkosten der Netzbetreiber für Strom 
aus erneuerbaren Energien. Sinn und Zweck 
des im Jahr 2003 eingeführten Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) ist die Förderung 
erneuerbarer Energien. Aus diesem Grund ist 
gesetzlich bestimmt, dass Netzbetreiber Strom 
aus erneuerbaren Energien vorrangig unter 
Zahlung eines festen Vergütungssatzes von 
den Stromerzeugern abnehmen müssen. 

Hinweis: Am 30.6.2011 wurde die Novelle 
2012 des Erneuerbaren Energien Gesetzes 
(EEG) vom Bundestag verabschiedet. Die Än-
derungen des EEG sind zum 1.1.2012 in 
Kraft getreten. 

Zum Einführungszeitpunkt im Jahr 2003 be-
trug die EEG-Umlage noch 0,41 Cent/kWh. 
Inzwischen erfolgte im Rahmen des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien ein Anstieg auf 
3,592 Cent/kWh für das Jahr 2012 (in 2011: 
3,53 Cent/kWh). 

Um stromintensive Unternehmen durch die 
Mehrkosten nicht in ihrer internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen, 
wurde eine besondere Ausgleichsregelung 
eingeführt, wonach die EEG-Umlage in Ab-
hängigkeit vom Stromverbrauch gestaffelt 
begrenzt wird. So können Unternehmen 
(bzw. selbstständige Unternehmensteile) des 
produzierenden Gewerbes ab einem jährli-
chen Stromverbrauch von 1 GWh und einem 
Anteil der Stromkosten an der Bruttowert-
schöpfung von 14 % eine Begrenzung der 

EEG-Umlage beantragen. Vor der EEG-Novelle 
2012 konnte eine Begünstigung nur bei einem 
Stromverbrauch von mindestens 10 GWh 
und anteiliger Stromkosten an der Brutto-
wertschöpfung von 15 % in Anspruch ge-
nommen werden.

Weiterhin unverändert hat ab einem Strom-
verbrauch von 10 GWh eine Zertifizierung zu 
erfolgen. Damit werden der Energieverbrauch 
und die Potenziale zur Verminderung des 
Energieverbrauchs erhoben und bewertet. 

Tipp: Weitergehende Informationen zum 
Thema der Zertifizierung finden Sie auf der 
Homepage des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) un-
ter www.bafa.de.
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Vii.  soNstiGes

1. Neue Muster für Spendenbescheinigungen

Mit Schreiben vom 30.8.2012 (Az. IV C 4 - S 
2223/07/0018:005, BStBl. I 2012, S. 907) 
hat das BMF aktualisierte amtliche Muster 
für Zuwendungsbestätigungen (Spenden-
bescheinigungen) veröffentlicht. Für die Ver-
wendung dieser aktualisierten Muster gilt 
u. a. das Folgende: 

Bei den vom BMF herausgegebenen Mus-
tern handelt es sich – wie bisher auch – um 
verbindliche Muster. Die Zuwendungsbestä-
tigungen können von der spendenempfan-
genden Körperschaft selbst hergestellt wer-
den. Es müssen nur die Angaben aus den 
veröffentlichten Mustern übernommen wer-
den, die im jeweiligen Einzelfall zutreffen. 
Die in den Mustern vorgesehenen Hinweise 
zu den haftungsrechtlichen Folgen der Aus-
stellung einer unrichtigen Zuwendungsbe-
stätigung und zur steuerlichen Anerkennung 

der Zuwendungsbestätigung sind jedoch 
zwingend zu übernehmen. 

Reihenfolge und Wortwahl der Mustertexte 
sind beizubehalten. Umformulierungen sind 
unzulässig. Danksagungen an den Spender 
oder Werbung für die steuerbegünstigten 
Ziele der Einrichtung dürfen nur auf der 
Rückseite angebracht werden. Die Zuwen-
dungsbestätigung darf die Größe einer DIN 
A 4-Seite nicht überschreiten.

Laut BMF bestehen keine Bedenken, wenn 
der Zuwendungsempfänger in seinen Zu-
wendungsbestätigungen alle ihn betreffen-
den steuerbegünstigten Zwecke nennt. 

Handelt es sich bei der Zuwendung um eine 
Sachspende, sind in der Zuwendungsbestä-
tigung genaue Angaben über den gespen-

deten Gegenstand zu machen (z. B. Alter, 
Zustand, ursprünglicher Kaufpreis, usw.). 

Nach § 50 Abs. 4 EStDV hat die steuerbe-
günstigte Körperschaft ein Doppel der Zu-
wendungsbestätigung aufzubewahren. Dabei 
ist es zulässig, das Doppel in elektronischer 
Form zu speichern. 

Hinweis: Die neuen Muster für Zuwen-
dungsbestätigungen stehen als ausfüllbare 
Formulare unter https://www.formulare-
bfinv.de zur Verfügung. 

Die amtlichen Muster sind ab sofort zu ver-
wenden. Es wird seitens der Finanzverwal-
tung jedoch nicht beanstandet, wenn bis 
zum 31.12.2012 die bisherigen Muster be-
nutzt werden. 
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Job-Tickets sind regelmäßig für die Dauer 
 eines Jahres gültig. Umstritten ist, ob der Zu-
fluss des geldwerten Vorteils monatlich oder 
jährlich erfolgt.

Mit Urteil vom 30.8.2011 (Az. 3 K 2579/09, 
EFG 2012, S. 180) kommt das FG Rheinland-
Pfalz zu dem Ergebnis, dass dem Arbeitneh-
mer der geldwerte Vorteil bereits mit Aus-
händigung des Job-Tickets zufließt.

Tipp: Der BFH wird sich mit dieser Frage im 
Rahmen eines Revisionsverfahrens (Az. VI R 
56/11) auseinandersetzen müssen. Betroffene 
sollten ggf. Einspruch einlegen und das 
 Ruhen des Verfahrens beantragen.

Bislang kann die unentgeltliche oder verbil-
ligte Übereignung von PCs an Arbeitnehmer 
pauschal mit 25 % lohnversteuert werden, 
sofern der Vorteil zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Die 
Möglichkeit der Pauschalversteuerung soll 

durch das JStG 2013 auf Datenverarbeitungs-
geräte ausgedehnt werden (§ 40 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 5 EStG-E). 

Hinweis: Die Regelung soll am Tag nach der 
Gesetzesverkündung in Kraft treten (Art. 33 

Abs. 3 JStG 2013-E). Es bleibt abzuwarten, 
ob diese Regelung nach Abschluss des Ver-
mittlungsverfahrens letztlich noch im JStG 
2013 enthalten ist.

i .  lohNVersteueruNG

1. Zuflusszeitpunkt des geldwerten Vorteils bei Job-Tickets

2. Pauschalversteuerung der Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten
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3.  Steuerbefreiung der privaten Nutzung  
betrieblicher System- und Anwendungsprogramme

4. Übernahme von Studiengebühren durch den Arbeitgeber

Durch das Gesetz zur Änderung des Gemein-
definanzreformgesetzes und von steuer-
lichen Vorschriften vom 8.5.2012 (BGBl. I 
2012, S. 1030) wurde die Steuerbefreiung 
für die Nutzung betrieblicher Computer und 
Telekommunikationsgeräte klarstellend auf 
die Nutzung betrieblicher Datenverarbei-
tungsgeräte und Telekommunikationsgeräte 
erweitert, um auch technische Fortentwick-
lungen wie Smartphones und Tablets einzu-
schließen. Zudem wurde die Steuerbefreiung 
auf die private Nutzung von überlassenen 

System- und Anwendungsprogrammen (z. B. 
Betriebssystem, Virenscanner, Officepro-
gramme) ausgedehnt. Dies gilt aber nur für 
Software, die der Arbeitgeber auch in sei-
nem Betrieb einsetzt. Computerspiele gehö-
ren deshalb regelmäßig nicht dazu.

Die erweiterte Steuerbefreiung gilt rückwir-
kend für Vorteile, die ab 2000 zugewendet 
wurden, und kann deshalb in allen noch 
nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen 
berücksichtigt werden. 

Hinweis: Insbesondere geldwerte Vorteile 
von Mitarbeitern aus der privaten Nutzung 
unentgeltlich oder verbilligt überlassener 
System- und Anwendungsprogramme im 
Rahmen sog. „Home Use Programme“ blei-
ben somit steuerfrei. Nach diesen Home Use 
Programmen schließt der Arbeitgeber mit 
einem Softwareanbieter eine Volumenlizenz-
vereinbarung für Software ab. Diese ermög-
licht dem Arbeitnehmer auch eine private 
Nutzung der Software auf dem heimischen 
Computer.

Zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
 Tätigkeit gehören grundsätzlich alle Einnah-
men in Geld oder Geldeswert, die durch das 
Dienstverhältnis veranlasst sind. Dies gilt 
auch für von einem Arbeitgeber übernom-
mene Studiengebühren für ein berufsbeglei-
tendes Studium eines Arbeitnehmers. Mit 
Schreiben vom 13.4.2012 (Az. IV C 5 - S 

2332/07/0001, DStR 2012, S. 800) nimmt 
das BMF dazu Stellung, unter welchen Vor-
aussetzungen die vom Arbeitgeber über-
nommenen Studiengebühren als Leistung in 
ganz überwiegend eigenbetrieblichem Inter-
esse des Arbeitgebers zu betrachten sind 
und damit nicht zu dem steuerpflichtigen 
Arbeitslohn gehören. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben wirkt sich 
auch auf die sozialversicherungsrechtliche 
Beurteilung aus: liegt kein steuerpflichtiger 
Arbeitslohn vor, sind auch keine Sozialver-
sicherungsbeiträge einzubehalten.
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B | ARBEITNEHMERBESTEUERUNG In dem BMF-Schreiben wird differenziert, ob 
die Studiengebühren im Rahmen eines Aus-
bildungsdienstverhältnisses anfallen oder im 
Rahmen einer beruflichen Fort- oder Weiter-
bildung. In letzterem Fall sieht die Finanzver-
waltung nun ein dreistufiges Prüfungssche-
ma vor. Zunächst darf die Bildungsmaßnahme 
nicht der privaten Lebensführung zuzuord-
nen sein. Privat veranlasst ist in der Regel eine 
Erstausbildung, wohingegen eine berufliche 
Fort- bzw. Weiterbildung nicht zur privaten 
Lebensführung zählt. In einem zweiten 
Schritt muss die berufliche Fort- bzw. Weiter-
bildung auch beruflich veranlasst sein, was 

der Natur der Sache entspricht. Schließlich 
muss durch die Bildungsmaßnahme die Ein-
satzfähigkeit des Arbeitnehmers im Unter-
nehmen des Arbeitgebers erhöht werden.

Bei der Übernahme von Studiengebühren im 
Rahmen einer beruflichen Fort- oder Weiter-
bildung kommt es nicht darauf an, ob der 
Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer die Stu-
diengebühren schuldet. Der Arbeitgeber muss 
jedoch die Übernahme der Studiengebühren 
vorab schriftlich zugesagt haben. Auch ist in 
steuerlicher Hinsicht unerheblich, ob und in 
welchem Umfang Rückforderungsmöglich-

keiten des Arbeitgebers bestehen, wenn 
 etwa der Arbeitnehmer kurz nach Abschluss 
der Bildungsmaßnahme das Unternehmen 
verlässt. 

Hinweis: Umsatzsteuerlich kann der Arbeit-
geber aus den jeweiligen Eingangsleistungen 
den Vorsteuerabzug geltend machen, sofern 
eine auf ihn lautende korrekte Rechnung 
vorliegt. Dagegen ist die Leistung des Arbeit-
gebers an seinen Arbeitnehmer nicht um-
satzsteuerbar, wenn sie überwiegend durch 
das betriebliche Interesse des Arbeitgebers 
veranlasst ist.

5. Lohnsteuerliche Behandlung der Familienpflegezeit

Mit dem Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf vom 6.12.2011 (BGBl. I 2012,  
S. 2564) wurden u.a. Regelungen zur sog. 
Familienpflegezeit getroffen, wodurch die 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und familiä-
rer Pflege gewährleistet werden soll. 

Hinweis: Danach können Arbeitnehmer ihre 
Arbeitszeit über einen Zeitraum von maximal 
zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden reduzieren. 
Während dieser Familienpflegezeit erhalten 
sie eine Entgeltaufstockung in Höhe der 
Hälfte der Differenz zwischen dem bisheri-
gen Arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt, 
das sich aufgrund der Reduzierung der 
 Arbeitszeit ergibt. Zum Ausgleich erhalten die 
Arbeitnehmer später bei voller Arbeitszeit 
weiterhin nur das reduzierte Gehalt, bis ein 
Ausgleich des „negativen Wertguthabens“ 
erfolgt ist. 

In dem Familienpflegezeitgesetz sind keine 
steuerlichen Regelungen enthalten. Dies nahm 
das BMF zum Anlass, sich mit Schreiben vom 
23.5.2012 (Az. IV C 5 - S 1901/11/10005, 
DStR 2012, S. 1139) mit den damit zusam-
menhängenden lohnsteuerlichen Fragen aus-
einander zu setzen. 

Nach den Ausführungen des BMF liegt wäh-
rend der Familienpflegezeit ein Zufluss von 
Arbeitslohn vor, der sich aus dem verringer-
ten regulären Arbeitsentgelt und der Entgelt-
aufstockung zusammensetzt. 

In der Nachpflegephase fließt dem Arbeit-
nehmer weiterhin nur das reduzierte Arbeits-
entgelt zu. Mit dem anderen Teil wird das 
negative Wertguthaben ausgeglichen. Dabei 
stellt der Ausgleich dieses negativen Wert-
guthabens keinen Zufluss von Arbeitslohn 

dar und unterliegt demzufolge auch keiner 
Besteuerung. Sofern der vollständige Aus-
gleich des negativen Wertguthabens, etwa 
wegen arbeitgeberseitiger Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses unterbleibt, liegt 
kein geldwerter Vorteil in Höhe der erlosche-
nen Ausgleichsforderung vor.

Hinweis: Weiter setzt sich das BMF mit der 
steuerlichen Behandlung von Darlehen, die 
Arbeitgebern vom Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben zinslos 
gewährt werden, den Beitragszahlungen zur 
Familienpflegezeitversicherung und deren 
Leistungen sowie den Prämienvorteilen 
durch einen Gruppenversicherungsvertrag 
auseinander.

6. Mindestanforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Mit Urteil vom 1.3.2012 (Az. VI R 33/10, 
DStR 2012, S. 1011) entschied der BFH, dass 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch insbe-
sondere Datum und Ziel der jeweiligen Fahr-
ten ausweisen muss. Diesen Anforderungen 
wird nicht entsprochen, wenn als Fahrtziele 
jeweils nur Straßennamen angegeben sind, 
auch wenn diese Angaben anhand nachträg-
lich erstellter Auflistungen präzisiert werden.

In erster Instanz ließ das zuständige Finanz-
gericht eine Kombination aus handschriftlich 

in einem geschlossenen Buch eingetragenen 
Daten und der zusätzlichen, per Computer-
datei erstellten erläuternden Auflistung für 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch genügen. 
Der BFH verwarf jedoch das Fahrtenbuch als 
nicht ordnungsgemäß. 

Hinweis: Nach Auffassung des BFH verlangt 
eine für ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
erforderliche vollständige Aufzeichnung 
grundsätzlich Angaben zu Ausgangs- und 
Endpunkt jeder einzelnen Fahrt im Fahrten-

buch selbst. Dem genügten die Angaben im 
Streitfall nicht, da sich aus ihnen weder die 
Zieladresse noch der konkret besuchte Kunde 
ergaben. Der BFH bemängelte, dass bei 
 dieser Art der Aufzeichnung weder Vollstän-
digkeit noch Richtigkeit der Eintragungen 
gewährleistet sind, so dass es auch nicht aus-
reichen konnte, die fehlenden Angaben 
durch eine erst nachträglich erstellte Auflis-
tung nachzuholen.



b | arbeitNehMerbesteueruNG  | RÜCKBLICK

7.  Kein Wechsel zur Fahrtenbuchmethode  
während des laufenden Kalenderjahres

ii .  werbuNGskosteN

1.  Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu Fahrzeugaufwendungen  
sind Werbungskosten

Nach Ansicht des FG Münster (Urteil vom 
27.4.2012, Az. 4 K 3589/09 E, BB 2012,  
S. 1506) ist der Wechsel von der 1-%-Rege-
lung zur Fahrtenbuchmethode während 
 eines laufenden Jahres auch mit Verweis auf 
Veränderungen der familiären Situation und 
damit einhergehender Einschränkungen der 
Privatnutzungsmöglichkeiten eines Firmen-
wagens nicht zulässig. 

Nach Auffassung der Richter ist ein Fahrten-
buch nur dann ordnungsgemäß, wenn es für 
einen repräsentativen Zeitraum von mindes-
tens einem Jahr geführt wird. Ein monat-
licher Wechsel zwischen der Fahrtenbuch-
methode und der 1-%-Regelung widerspricht 
dem Vereinfachungs- und Typisierungsge-
danken der gesetzlichen Regelung. Zudem 
birgt eine monatlich wechselnde Fahrten-
buchführung Risiken erhöhter Manipulatio-

nen und ist von der Finanzverwaltung nur 
schwer überprüfbar. Vor diesen Gründen hat 
die Änderung der persönlichen Lebensum-
stände des Steuerpflichtigen zurückzutreten.

Hinweis: Vor dem BFH ist nun ein Revisions-
verfahren zu dieser Rechtsfrage (Az. VI R 
35/12) anhängig.

Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Kos-
ten eines ihm vom Arbeitgeber auch für Privat-
fahrten zur Verfügung gestellten Fahrzeugs 
können als Werbungskosten abgezogen 
werden. Dies entschied das FG Münster mit 
Urteil vom 28.3.2012 (Az. 11 K 2817/11 E, 
EFG 2012, S. 1245).

Im Streitfall leistete ein Arbeitnehmer Zuzah-
lungen zu den Leasingraten des Arbeitge-

bers für das ihm auch für Privatfahrten und 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte zur Verfügung gestellte Fahrzeug in 
Höhe von etwa 2.000 Euro. Diesen Betrag 
zog er von dem durch ein Fahrtenbuch er-
mittelten privaten Nutzungsanteil ab. Zu 
Recht, wie das FG Münster entschied. Denn 
der geldwerte Vorteil ermittelt sich aus den 
insgesamt durch das Fahrzeug entstehenden 
Kosten, also ohne Abzug der Zuzahlungen, 

weil keine Differenzierungen danach zulässig 
sind, wer die Fahrzeugkosten getragen hat.

Achtung: Der Arbeitgeber hat somit den 
geldwerten Vorteil aus der privaten Kfz-Nut-
zung ungeachtet der Zuzahlungen des Arbeit-
nehmers dem Lohnsteuerabzug zu unter-
werfen, um Haftungsrisiken zu vermeiden.

2. Bestimmung der regelmäßigen Arbeitsstätte

Mit BMF-Schreiben vom 15.12.2011 (BStBl. I 
2012, S. 57) reagierte die Finanzverwaltung 
auf die geänderte Rechtsprechung des BFH 
(Urteile vom 9.6.2011, Az. VI R 55/10, VI R 
36/10 und VI R 58/09, BStBl. II 2012, S. 34 ff.) 
zur Bestimmung der regelmäßigen Arbeits-
stätte. 

Demnach kann ein Arbeitnehmer nicht mehr 
als eine regelmäßige Arbeitsstätte je Dienst-
verhältnis haben, auch wenn er fortdauernd 
verschiedene Betriebsstätten des Arbeitge-
bers aufsucht (so auch bestätigend BFH, Ur-
teil vom 19.1.2012, Az. VI R 32/11, BB 2012, 
S. 1121). 

Hinweis: Fahrten des Arbeitnehmers von 
seiner Wohnung zur regelmäßigen Arbeits-
stätte können steuerlich im Rahmen der Ent-
fernungspauschale geltend gemacht wer-
den. Dagegen sind alle übrigen Fahrten zu 
den verschiedenen Betriebsstätten nach den 
für Arbeitnehmer günstigeren Dienstreise-
grundsätzen abzurechnen. 

Entsprechend sind Fahrten eines Arbeitneh-
mers, der zeitlich befristet in eine andere Ein-
richtung des Arbeitgebers entsendet wird, 
nach Reisekostenrecht abzurechnen. Denn 
die zeitliche Befristung steht der Begrün-
dung einer regelmäßigen Arbeitsstätte ent-
gegen. 

Hinweis: Von einer zeitlich befristeten Ent-
sendung ist dabei laut Verfügung der OFD 
Frankfurt vom 29.3.2011 (Az. S 2338 - 1015 
- St 215) auch dann noch auszugehen, wenn 
diese vier Jahre andauert.

Weiter konkretisiert das BMF, dass von einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte grundsätzlich 
dann auszugehen ist, wenn der Arbeitneh-
mer aufgrund einer arbeitsvertraglichen Ver-
einbarung einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist. 
Fehlt es daran, ist von einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte auszugehen, wenn der Arbeit-
nehmer in einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers 
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  arbeitstäglich,
  je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag 

oder 
  mindestens 20 % seiner vereinbarten re-

gelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll, 
was anhand einer Prognoseentscheidung 
zu beurteilen ist.

Soll abweichend von diesen Grundsätzen 
 eine andere betriebliche Einrichtung die regel-
mäßige Arbeitsstätte sein oder keine regel-
mäßige Arbeitsstätte vorliegen, ist dies nach-

zuweisen oder glaubhaft zu machen. 
Maßgeblich ist hierfür der inhaltliche (quali-
tative) Schwerpunkt der beruflichen Tätig-
keit. So führt z. B. auch das regelmäßige Auf-
suchen der Betriebsstätte des Arbeitgebers 
nur zu Kontrollzwecken bzw. zur Auftrags-
abwicklung nicht zu einer regelmäßigen Ar-
beitsstätte.

Ergänzend zu dem BMF-Schreiben haben die 
OFD Rheinland und Münster mit Verfügung 
vom 29.3.2012 (Az. S 2338 - 1015 - St 215 

(Rhld) / S 2353 - 20 - St 22 - 31 (Ms)) die 
neue Rechtslage vollumfänglich dargestellt 
und anhand zahlreicher Beispiele erläutert.

Hinweis: Das Reisekostenrecht soll insge-
samt vereinfacht werden. Im Rahmen des zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dem Ver-
mittlungsauschuss vorliegenden Unterneh-
menssteuerreformgesetzes soll der Begriff 
der regelmäßigen Arbeitsstätte durch eine 
Legaldefinition der sog. ersten Tätigkeitsstätte 
ersetzt werden (vgl. Ausblick B. I. 1.). 

3. Fahrtkosten im Rahmen einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme

4. Entfernungspauschale: Offensichtlich verkehrsgünstigere Straßenverbindung 

Bislang hatte der BFH auch Bildungseinrich-
tungen als regelmäßige Arbeitsstätte ange-
sehen, wenn diese im Rahmen einer Berufs-
ausbildung oder beruflichen Weiterbildung 
über einen längeren Zeitraum zum Zwecke 
eines Vollzeitunterrichts aufgesucht werden. 
Fahrtkosten waren deshalb nicht in tatsäch-
licher Höhe, sondern lediglich in Höhe der 
Entfernungspauschale steuerlich abzugsfähig. 

An dieser Auffassung hält der BFH nicht 
 länger fest. In zwei Urteilen vom 9.2.2012 
(Az. VI R 42/11, BFH/NV 2012, S. 856 und 
Az. VI R 44/10, BFH/NV 2012, S. 854) hat er 
entschieden, dass Fahrten zwischen der 
Wohnung und einer vollzeitig besuchten Bil-

dungseinrichtung wie Dienstreisen in voller 
Höhe als Werbungskosten abgezogen wer-
den können. 

Dazu führt der BFH aus, dass eine Bildungs-
maßnahme auch dann regelmäßig vorüber-
gehend und nicht auf Dauer angelegt ist, 
wenn die berufliche Aus- oder Fortbildung 
die volle Arbeitszeit des Steuerpflichtigen in 
Anspruch nimmt und sich über einen länge-
ren Zeitraum erstreckt.

Der BFH weist allerdings ausdrücklich darauf 
hin, dass Aufwendungen für Dienstreisen 
nur dann steuerlich berücksichtigt werden 
können, wenn der Steuerpflichtige den Fahrt-

aufwand tatsächlich getragen hat. Bei An-
wendung der Entfernungspauschale kommt 
es hingegen darauf nicht an.

Hinweis: Mit dem Unternehmenssteuer-
reformgesetz ist in diesem Punkt eine Ver-
schlechterung vorgesehen. Denn eine Bil-
dungseinrichtung soll dann als erste 
Tätig keitsstätte (vgl. Ausblick B. I. 1.) gelten, 
so dass für Fahrten zur Bildungseinrichtung 
nur noch die Entfernungspauschale zu be-
rücksichtigen ist. Es bleibt anzuwarten, ob 
diese Regelung tatsächlich Gesetzeskraft er-
langt.

Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale 
nur für die kürzeste Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte beansprucht 
werden. Etwas anderes gilt ausnahmsweise 
dann, wenn eine andere Verbindung „offen-
sichtlich verkehrsgünstiger“ ist und vom 
 Arbeitnehmer regelmäßig benutzt wird. In 
seinen Urteilen vom 16.11.2011 (Az. VI R 
19/11, BStBl. II 2012, S. 520, und Az. VI R 
46/10, BStBl. II 2012, S. 470) konkretisiert 
der BFH, unter welchen Voraussetzungen die 
Entfernungspauschale für einen längeren als 
den kürzesten Weg zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte in Anspruch genommen wer-
den kann. 

Der BFH hält eine Mindestzeitersparnis von 
20 Minuten nicht stets für erforderlich. Viel-
mehr sind alle Umstände des Einzelfalls, wie 
z. B. die Streckenführung, die Schaltung von 
Ampeln o. ä. in die Beurteilung einzubezie-
hen. Eine Straßenverbindung kann auch 
dann „offensichtlich verkehrsgünstiger“ sein, 
wenn bei ihrer Benutzung nur eine geringe 
Zeitersparnis zu erwarten ist (Az. VI R 19/11). 

Hinweis: Zudem hat der BFH klargestellt, 
dass nur die tatsächlich benutzte Straßenver-
bindung in Betracht kommt. Eine bloß mög-
liche, aber vom Steuerpflichtigen nicht 
 benutzte Straßenverbindung kann der Be-
rechnung der Entfernungspauschale nicht 
zugrunde gelegt werden (Az. VI R 46/10).
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5. Werbungskostenabzug bei Teilnahme an Auslandsgruppenreisen

Sofern Bildungsaufwendungen beruflich ver-
anlasst sind, können sie als Werbungskosten 
abgezogen werden. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Aufwendungen objektiv mit dem 
Beruf zusammenhängen und subjektiv zu 
dessen Förderung getätigt werden. Die be-
rufliche Veranlassung ist dabei anhand der 
konkreten Umstände des Einzelfalles zu be-
urteilen. Während früher der Abzug von Reise-
kosten als Werbungskosten voraussetzte, 
dass die Reise ausschließlich oder fast aus-
schließlich der beruflichen Sphäre zuzuord-
nen ist, können nach der geänderten Recht-

sprechung des BFH vom 21.9.2009 (Az. GrS 
1/06, BStBl. II 2010, S. 672)  derartige Kosten 
in einen beruflichen und einen privaten An-
teil aufgeteilt und in Höhe des auf die beruf-
liche Veranlassung entfallenden Betrages als 
Werbungskosten berücksichtigt werden. 
Diese Grundsätze gelten auch für Auslands-
gruppenreisen. Wie der BFH in seinem Urteil 
vom 19.1.2012 (Az. VI R 3/11, BStBl. II 2012, 
S. 416) ausführt, ist auch hier für eine beruf-
liche Veranlassung vor allem maßgebend, 
dass das Programm auf die besonderen be-
ruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-

schnitten und der Teilnehmerkreis im Wesent-
lichen homogen ist.  

Hinweis: Die vom Großen Senat des BFH 
entwickelten Grundsätze zur Beurteilung der 
beruflichen bzw. privaten Veranlassungsbei-
träge sind danach auch anzuwenden, wenn 
der Steuerpflichtige mit der Teilnahme an 
der Reise eine allgemeine Verpflichtung zur 
beruflichen Fortbildung erfüllt oder die Reise 
von einem Fachverband angeboten wird.

6. BFH konkretisiert Anforderungen an die erstmalige Berufsausbildung

7. Mietausfall keine Werbungskosten entsprechend § 8 Abs. 3 BUKG

Vor allem vor dem Hintergrund der gesetz-
lichen Neuregelung der steuerlichen Berück-
sichtigung von Berufsausbildungskosten, die 
in 2011 eingeführt, jedoch rückwirkend ab 
dem Veranlagungszeitraum 2004 anzuwen-
den ist, ist der Begriff der Erstausbildung von 
besonderer Bedeutung. Denn bei Aufwen-
dungen für die erstmalige Berufsausbildung 
besteht demnach ein steuerliches Abzugs-
verbot.

Hinweis: Wegen Zweifeln an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Neuregelung ist ein Ver-
fahren beim BFH anhängig (Az. VI R 61/11). 

In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil 
des BFH vom 18.6.2009 (Az. VI R 79/06, 
 DStRE 2012, S. 272) besonders hinzuweisen, 
in dem der BFH einen weiteren Erstausbil-
dungsbegriff als die Finanzverwaltung 
 anwendet. Danach setzt eine erstmalige Be-
rufsausbildung weder ein Berufsausbildungs-
verhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz 
noch eine bestimmte Ausbildungsdauer vor-
aus. Vielmehr soll es genügen, dass die Aus-
bildung berufsbezogen ist und eine Voraus-
setzung für die geplante Berufsausübung 
darstellt. So anerkennt der BFH auch die 
Ausbildung zum Rettungssanitäter als Be-

rufsausbildung (Urteil vom 27.10.2011,  
Az. VI R 52/10, DStR 2011, S. 2454). 

Tipp: Werden geringere Anforderungen an 
eine Erstausbildung gestellt, können ggf. 
auch unter Geltung der aktuellen Rechtslage 
Aufwendungen für eine sich daran anschlie-
ßende Zweitausbildung als vorweggenom-
mene Werbungskosten steuerlich berück-
sichtigt werden.

Das Bundesumzugskostengesetz (BUKG) 
 regelt Art und Umfang der Erstattung von 
Kosten bei beruflich veranlassten Umzügen 
von Bundesbeamten. Nach § 8 BUKG wird 
die Miete für die bisherige Miet- oder Eigen-
tumswohnung bis zu dem Zeitpunkt erstat-
tet, zu dem das Mietverhältnis frühestens 
gelöst werden konnte, längstens jedoch für 
sechs Monate bzw. ein Jahr, wenn für diesel-
be Zeit Miete für die neue Wohnung gezahlt 
werden musste.

Mit Urteil vom 19.4.2012 (Az. VI R 25/10, 
DStR 2012, S. 1593) verneinte der BFH die 
Abzugsfähigkeit eines in Anlehnung an diese 
Bestimmung ermittelten Mietausfalls für das 
bisher selbstgenutzte Wohnungseigentum 
bei einem versetzungsbedingten Umzug 
 eines Arbeitnehmers.

Hinweis: Dies begründete der BFH damit, 
dass entgangene Einnahmen nicht den dem 
Werbungskostenabzug zugrunde liegenden 
Aufwendungsbegriff erfüllen. Damit folgte 
der BFH der Auffassung der Finanzverwal-
tung, die nur die tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für das nach dem Umzug 
leer stehende Haus zum Werbungskostenab-
zug zuließ.
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8. Abzugsfähige Aufwendungen bei gemischt genutztem Arbeitszimmer 

9. Doppelte Haushaltsführung 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer können nur dann in unbegrenzter 
Höhe steuermindernd geltend gemacht 
 werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit bildet. Ist dies nicht der Fall 
und steht für die betriebliche oder berufliche 
 Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung, können die Aufwendungen in Höhe 
von bis zu 1.250 Euro jährlich berücksichtigt 
werden.

Bislang vertraten sowohl der BFH als auch 
die Finanzverwaltung die Auffassung, dass 
ein Arbeitszimmer nur ein abgeschlossener 
Raum sein kann, der zudem ausschließlich 
oder fast ausschließlich für betriebliche bzw. 
berufliche Zwecke genutzt wird. Mit Ände-
rung der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
zum Aufteilungs- und Abzugsverbot für ge-

mischt veranlasste Aufwendungen (BFH, 
 Urteil vom 21.9.2009, Az. GrS 1/06, BStBl. II 
2010, S. 672), kamen jedoch auch im Be-
reich der Berücksichtigungsfähigkeit des 
häuslichen Arbeitszimmers Zweifel auf. So 
könnten auch die Aufwendungen für ein 
 Arbeitszimmer, das entweder räumlich oder 
zeitlich zu einem bestimmten Anteil privat 
mitgenutzt wird, nach den Nutzungsanteilen 
in steuerlich zu berücksichtigende und priva-
te Kosten aufgeteilt werden. 

Zu diesem Ergebnis kam auch das FG Köln 
mit Urteil vom 19.5.2011 (Az. 10 K 4126/09, 
DStR 2011, S. 1360) für den Fall, dass ein 
häusliches Arbeitszimmer nicht nur unterge-
ordnet privat mitgenutzt wird. Gegen diese 
Entscheidung ist allerdings ein Revisions-
verfahren beim BFH unter Az. X R 32/11 an-
hängig. 

Anders entschied das FG Düsseldorf mit Ur-
teil vom 6.2.2012 (Az. 7 K 87/11 E, EFG 
2012, S. 1830). Demnach sind die Kosten für 
eine Arbeitsecke, die optisch durch ein Side-
board in einem sonst privat genutzten Zim-
mer eingerichtet worden ist, steuerlich nicht 
anzuerkennen. Auch unter Berücksichtigung 
der neuen Rechtsprechung zur Aufteilungs-
pflicht kamen die Richter nicht zu einer Auf-
teilbarkeit der Kosten. 

Tipp: Gegen das Urteil des FG Düsseldorf 
wurde unter dem Az. VIII R 10/12 Revision 
eingelegt. Betroffene Steuerpflichtige kön-
nen somit anteilige Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer in ihrer Einkommensteuerer-
klärung ansetzen bzw. Einspruch gegen 
noch nicht bestandskräftige Steuerbescheide 
unter Hinweis auf die beim BFH anhängigen 
Verfahren einlegen.

Arbeitet ein Arbeitnehmer außerhalb des 
 Ortes, an dem seine Familie wohnt, und hat 
er am Beschäftigungsort eine auswärtige 
Zweitwohnung, können die angemessenen 
Aufwendungen für diese Zweitwohnung als 
doppelte Haushaltsführung steuermindernd 
geltend gemacht werden.

in Scheidung lebender Arbeitnehmer

Allerdings kann ein in Scheidung lebender 
Arbeitnehmer keine Werbungskosten wegen 
doppelter Haushaltsführung geltend machen. 
Dies entschied das FG München mit rechts-
kräftigem Urteil vom 11.3.2011 (Az. 8 K 
340/08, DStR 2012, S. 6). 

Hinweis: Im Streitfall sprach für die Verlage-
rung des Lebensmittelpunkts des Arbeitneh-
mers an den Beschäftigungsort, dass er zwei 
Jahre nach der Arbeitsaufnahme am Beschäf-
tigungsort eine angemessene Wohnung mit 
unbefristetem Mietvertrag bezogen hat und 
bereits vom bisherigen Ehegatten getrennt 
lebte. Zudem wurden keine Familienheim-
fahrten nachgewiesen, auch wenn weiterhin 
normale Beziehungen zu den Eltern und den 

erwachsenen Kindern am bisherigen Wohn-
ort aufrechterhalten wurden.

Wohngemeinschaft als zweitwohnung

Der BFH ließ mit Urteil vom 28.3.2012 (Az. VI 
R 25/11, DStR 2012, S. 1436) eine doppelte 
Haushaltsführung bei einer Wohngemein-
schaft am Beschäftigungsort zu, weil er die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen am 
 Beschäftigungsort einkommensteuerrechtlich 
grundsätzlich für unbeachtlich befand. 

Hinweis: Erst wenn sich der Mittelpunkt der 
Lebensinteressen des Steuerpflichtigen an den 
Beschäftigungsort verlagert und die dortige 
Wohnung zum Ort der eigentlichen Haus-
haltsführung wird, entfällt deren berufliche 
Veranlassung als Wohnung am Beschäfti-
gungsort.

Aufwendungen in angemessener Höhe

Aufwendungen anlässlich einer doppelten 
Haushaltsführung können in angemessener 
Höhe steuerlich als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ab-

gezogen werden. Maßstab für die Beurtei-
lung der Angemessenheit sind dabei Auf-
wendungen, die sich für eine Wohnung von 
60 qm bei einem ortsüblichen Mietzins für 
eine nach Lage und Ausstattung durch-
schnittliche Wohnung ergeben würden.

Hinweis: Mit dem zum Redaktionsschluss 
dem Vermittlungsausschuss vorliegenden 
Unter nehmenssteuer reformgesetz ist künftig 
eine neue Regelung zur maximalen Höhe 
vorgesehen (vgl. Ausblick B. I. 4.). 

Kosten für einen PKW-Stellplatz am Beschäf-
tigungsort sind allerdings gemäß Urteil des 
Hessischen FG vom 6.6.2011 (Az. 1 K 
2222/10, DStRE 2012, S. 982) keine im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung zu-
sätzlich abziehbaren notwendigen Mehrauf-
wendungen. 

Hinweis: Diese Aufwendungen sind nach 
Auffassung der Richter vielmehr durch die 
Entfernungspauschale abgegolten. Gegen 
das Urteil wurde Revision beim BFH einge-
legt (Az. VI R 50/11).
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10.  Aufwendungen für arbeitsgerichtlichen Vergleich als Werbungskosten

Der BFH hat mit Urteil vom 9.2.2012 (Az. VI 
R 23/10, DStR 2012, S. 1267) entschieden, 
dass von einem Arbeitnehmer erbrachte 
Schadensersatzleistungen an seinen früheren 
Arbeitgeber, zu deren Zahlung er auf Grund 
eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs ver-
pflichtet war, Werbungskosten sind. Danach 

lassen Aufwendungen für eine aus dem 
 Arbeitsverhältnis folgende zivil- und  arbeits- 
 gerichtliche Streitigkeit einen den Werbungs-
kostenabzug rechtfertigenden erwerbsbezo-
genen Veranlassungszusammenhang zu den 
Lohneinkünften vermuten. 

Hinweis: Dieser Veranlassungszusammen-
hang besteht auch, wenn sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Rahmen eines arbeits-
gerichtlichen Vergleichs einigen.
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Grundsätzlich sind innergemeinschaftliche 
Lieferungen in Deutschland von der Umsatz-
steuer befreit, wenn der Unternehmer oder 
der Abnehmer die Ware innerhalb der EU 
befördert oder versendet und der Abnehmer 
ein Unternehmer ist, der die Ware für sein 
Unternehmen erworben hat oder es sich um 
die Lieferung eines Neuwagens handelt. 
Schließlich muss der Erwerb der Ware im 
Mitgliedstaat des Abnehmers der Umsatzbe-
steuerung unterliegen. Doch müssen zur 
Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung spezielle Nachweise erbracht wer-
den. Kommt der Unternehmer diesen Nach-
weispflichten nicht oder nur unvollständig 
nach, erweisen sich die Nachweisangaben 
bei einer Überprüfung als unrichtig oder be-
stehen zumindest berechtigte Zweifel an der 
inhaltlichen Richtigkeit der Angaben, wird 
die Lieferung der Umsatzbesteuerung unter-
worfen, es sei denn, es steht objektiv zwei-
felsfrei fest, dass die Voraussetzungen der 
Steuerfreiheit erfüllt sind. 

Damit eine innergemeinschaftliche Lieferung 
steuerfrei bleibt, ist derzeit noch der entspre-
chende Nachweis u. a. anhand des Doppels 
der Rechnung, eines handelsüblichen Belegs, 
insbesondere eines Lieferscheins, durch 
Empfangsbestätigung des Abnehmers bzw. 
dessen Beauftragten zu erbringen. 

Hinweis: Der Nachweis einer innergemein-
schaftlichen Lieferung ist grundsätzlich be-
reits seit 1.1.2012 durch eine sog. Gelangens-
bestätigung zu erbringen (§ 17a UStDV). Das 
BMF gewährte jedoch eine Übergangsfrist 
zunächst bis zum 31.3.2012 und verlängerte 
diese bis zum 30.6.2012, weil zahlreiche 
 Fragen zur praktischen Umsetzung bislang 
ungeklärt waren. Mit BMF-Schreiben vom 
1.6.2012 (Az. IV D 3 - S 7141/11/10003-06, 
DStR 2012, S. 1140) wurde schließlich eine 
Nichtbeanstandungsfrist bis zum Inkraft-
treten einer erneuten Änderung des § 17a 

UStDV eingeräumt. Hierzu liegt derzeit ein 
Referentenentwurf vor, der die Anwendung 
der Gelangensbestätigung ab dem 1.7.2013 
vorsieht (vgl. Ausblick C. I. 1.). 

Weitere Voraussetzung der Steuerfreiheit ist, 
dass die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung leicht und eindeutig aus der Buchfüh-
rung ersichtlich sind. Dazu sollte der Unter-
nehmer den Namen und die Adresse des 
Abnehmers, den Namen und die Adresse des 
Beauftragten des Abnehmers bei einer Liefe-
rung an den Einzelhandel sowie den Bestim-
mungsort in der EU aufzeichnen. 

Achtung: Kann der Unternehmer die Steuer-
freiheit nicht beleg- und buchmäßig nach-
weisen, ist er grundsätzlich berechtigt, die 
Voraussetzungen der Steuerfreiheit objektiv 
nachzuweisen. Kann auch dieser Nachweis 
nicht erbracht werden, kann es nach § 6a 
Abs. 4 UStG gleichwohl bei der Steuerfrei-
heit der Umsätze verbleiben, wenn diese auf 
unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht 
und der Unternehmer die Unrichtigkeit dieser 
Angaben auch dann nicht hätte erkennen 
können, wenn er ganz sorgfältig gehandelt 
hätte. 

Diesen „Rettungsanker“ legt der BFH in sei-
nem Urteil vom 15.2.2012 (Az. XI R 42/10, 
BFH/NV 2012, S. 1188) allerdings restriktiv 
aus und stellt klar, dass hierfür die formelle 
Vollständigkeit der vorgeschriebenen Beleg- 
und Buchangaben erforderlich ist. Ist also 
der Beleg- und Buchnachweis ohnehin be-
reits unvollständig, etwa weil in der Rech-
nung der Hinweis auf die Steuerfreiheit der 
innergemeinschaftlichen Lieferung fehlt und 
keine Aufzeichnungen über die Anschrift der 
vom Abnehmer beauftragten Person vorlie-
gen, kann sich der Unternehmer nicht dar-
auf berufen, dass er trotz größter Sorgfalt 
die Unrichtigkeit der Angaben des Abneh-
mers nicht zu erkennen vermochte.

Hinweis: Der EuGH hat sich gegenwärtig 
mehrfach mit Fragen der Nachweispflichten 
eines Lieferanten bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen auseinander zu setzen. So 
hatte er mit Urteil vom 6.9.2012 in der 
Rechtssache Mecsek-Gabona (Rs. C-273/11, 
DStR 2012, S. 1917) zu Gunsten eines Liefe-
ranten entschieden, dass ihm die Steuerbefrei-
ung einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
nicht allein deshalb versagt werden kann, 
weil die Steuerverwaltung eines anderen 
Mitgliedstaats eine Löschung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Erwerbers 
vorgenommen hat, die zwar nach der Liefe-
rung des Gegenstands erfolgt ist, aber auf 
einen Zeitpunkt vor der Lieferung zurück-
wirkt.

Auf den ersten Blick noch weiter ging der 
EuGH mit Urteil vom 27.9.2012 in der 
Rechtssache VSTR (Rs. C-587/10, DStR 2012, 
S. 2014), wonach eine steuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung auch dann vorlie-
gen kann, wenn der Empfänger über keine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügt. 
Dies begründete der EuGH damit, dass die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nur eine 
Möglichkeit ist, um die Unternehmer  - 
ei genschaft des Leistungsempfängers nach-
zuweisen.

Allerdings stellt der EuGH den Unternehmern 
keineswegs einen Persilschein aus. Vielmehr 
ist die Richtlinie dahingehend auszulegen, 
dass es der Finanzverwaltung eines Mitglied-
staates nicht verwehrt ist, die Steuerbefrei-
ung einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
davon abhängig zu machen, dass der Liefe-
rer die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Erwerbers mitteilt. Nur ausnahmsweise 
soll es auf den Nachweis mittels Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Erwerbers nicht 
ankommen. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Lieferer redlicherweise, und nachdem er alle 
ihm zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, 
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diese Identifikationsnummer nicht mitteilen 
kann und er außerdem Angaben macht, die 
hinreichend belegen können, dass der Erwer-
ber ein Steuerpflichtiger ist, der bei dem be-
treffenden Vorgang als solcher gehandelt hat.

Tipp: Unternehmer sollten nach wie vor dar-
auf Wert legen, dass der Nachweis mittels 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erbracht 
werden kann. Nur ausnahmsweise genügen 
andere Nachweise. Wie diese möglichen 

 alternativen Nachweise aussehen, ist derzeit 
offen. Ggf. ergeben sich aus der zu erwar-
tenden Folgeentscheidung des BFH neue 
 Erkenntnisse. 

2. Entstehung der Steuer bei unrichtigem Steuerausweis

4. Einbehaltene Zahlungen für nicht erbrachte Leistungen umsatzsteuerpflichtig

Mit Urteil vom 8.9.2011 (Az. VI R 5/10, DStR 
2011, S. 1745) entschied der BFH, dass die 
Umsatzsteuerschuld aufgrund eines unrich-
tigen Steuerausweises in der Rechnung erst 
mit der Ausgabe der Rechnung entsteht. In 
diesem Fall hatte der Unternehmer für im 
 Inland nicht steuerbare Leistungen Rechnun-
gen mit gesondert ausgewiesener Umsatz-
steuer ausgegeben. Diese Entscheidung war 
Anlass für das BMF mit Schreiben vom 
25.7.2012 (Az. IV D 2 - S 7270/12/10001, 

BStBl. I 2012, S. 876) den Umsatzsteuer- 
Anwendungserlass vom 1.10.2010 (BStBl. I 
2010, S. 846) in Abschnitt 13.7 zu ändern. 

Danach entsteht in Fällen des unrichtigen 
Steuerausweises die Steuer nach § 13 Abs. 1 
Nr. 3 UStG in dem Zeitpunkt, in dem die 
Steuer für die Lieferung oder sonstige Leis-
tung entsteht, spätestens im Zeitpunkt der 
Ausgabe der Rechnung. Wird eine zu hohe 
Steuer ausgewiesen, entsteht die Steuer in 

dem Zeitpunkt, in dem die Steuer für die Lie-
ferung oder sonstige Leistung entsteht. Wird 
hingegen in einer Rechnung über eine nicht 
steuerbare oder steuerfreie Leistung Umsatz-
steuer gesondert ausgewiesen, entsteht die 
Steuer im Zeitpunkt der Ausgabe der Rech-
nung. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung wendet diese 
Regelungen in allen offenen Fällen an.

Von einem Unternehmer vereinnahmte Ent-
gelte unterliegen auch dann der Umsatzbe-
steuerung, wenn der Unternehmer die ge-
schuldete Leistung nicht erbringt, das Entgelt 
aber gleichwohl behalten darf. Dies entschied 
der BFH mit Urteil vom 15.9.2011 (Az. V R 
36/09, DStR 2011, S. 2392). Im Streitfall 
konnten Kunden bei einer Fluggesellschaft, 
die Flugbeförderungen im In- und Ausland 
anbot, Flüge zu ermäßigten Preisen, jedoch 
ohne Umbuchungsmöglichkeit buchen. Er-
schien der Fluggast zum vorgesehenen Flug 
nicht, war die Fluggesellschaft nach den Ver-

tragsbestimmungen berechtigt, das Beförde-
rungsentgelt einzubehalten. Der BFH führte 
in seiner Entscheidung aus, dass bei Inlands-
flügen bereits die Vereinnahmung des Ent-
gelts den Besteuerungstatbestand erfüllt. 
Dieser entfällt erst wieder, wenn das Entgelt 
an den Kunden erstattet wird. Da Rückzah-
lungen nach den Vertragsbedingungen der 
Fluggesellschaft im Streitfall nicht vorgese-
hen waren, hatte die Fluggesellschaft die 
vereinnahmten Entgelte trotz unterbliebener 
Inanspruchnahme der Beförderungsleistung 
zu versteuern. 

Bei Auslandsflügen kommt es laut BFH dar-
auf an, inwieweit diese grundsätzlich in 
Deutschland der Umsatzsteuer unterliegen. 
Soweit dies zu verneinen ist, ist auch das 
Entgelt für einen nicht in Anspruch genom-
menen Flug nicht steuerpflichtig. 

Hinweis: Ob das Urteil auch auf andere 
Sachverhalte, wie z. B. Stornokosten bei 
 Hotelbuchungen, angewendet werden kann, 
hängt nach den Ausführungen des BFH von 
den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. 

3. Echtes Factoring ist keine umsatzsteuerfreie Kreditgewährung

Umsatzsteuerlich ist fraglich, ob bei einer 
Leistungserbringung im Rahmen eines Facto-
rings neben der umsatzsteuerpflichtigen 
echten Factoring-Leistung (Einziehung von 
Forderungen) eine eigenständige umsatz-
steuerfreie Kreditgewährung erbracht wird. 
Dies hat der BFH mit Urteil vom 15.5.2012 
(Az. XI R 28/10) im Falle des Ankaufs von 
Arzt-Honorarforderungen unter Übernahme 
des Ausfallrisikos (echtes Factoring) verneint.

Demnach geht die einem Factoring innewoh-
nende Kreditgewährung als unselbständige 
Nebenleistung in der insgesamt als umsatz-
steuerpflichtig einzuordnenden Gesamtleis-
tung „Factoring“ auf.

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
der BFH (Urteil vom 26.1.2012, Az. V R 18/08, 
DStR 2012, S. 513) im Fall des Ankaufs zah-
lungsgestörter Forderungen (sog. non perfor-
ming loans) zu einem Preis unter dem Nenn-

wert. Hier erbringt der Erwerber keine 
steuerpflichtige Leistung an den Forderungs-
verkäufer, vorausgesetzt, der Ankaufspreis 
richtet sich nach dem Ausfallrisiko und spie-
gelt somit den tatsächlichen wirtschaftlichen 
Wert der Forderung wider und einem even-
tuell vereinbarten Abschlag für die Über-
nahme des Forderungseinzugs durch den 
Erwerber kommt eine nur vergleichsweise 
untergeordnete Bedeutung zu.
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5.  Haftungsvergütung einer Personengesellschaft  
an einen persönlich haftenden Gesellschafter

ii .  VorsteuerabzuG

1. Vorsteuerabzug bei Betriebsausflügen

Der BFH hatte mit Urteil vom 3.3.2011 (Az. V 
R 24/10, BStBl. II 2011, S. 950) entschieden, 
dass die Festvergütung, die der geschäfts-
führungs- und vertretungsberechtigte Kom-
plementär einer KG für seine Haftung erhält, 
als Entgelt für eine einheitliche Leistung, die 
Geschäftsführung, Vertretung und Haftung 

umfasst, umsatzsteuerpflichtig ist. Diese 
 geänderte Rechtsprechung wird mit BMF-
Schreiben vom 14.11.2011 (Az. IV D 2 - S 
7100/07/10028:003, BStBl. I 2011, S. 1158) 
in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 
1.10.2010 überführt und Abschnitt 1.6. 
Abs. 6 entsprechend geändert.

Hinweis: Die Grundsätze gelten in allen 
 offenen Fällen. Dabei beanstandete es die 
Finanzverwaltung nicht, wenn eine gegen 
Sonderentgelt erbrachte isolierte Haftungs-
übernahme vor dem 1.1.2012 als nicht um-
satzsteuerbar behandelt wurde. 

Mit Schreiben vom 2.1.2012 (Az. IV D 2 - S 
7300/11/10002, BStBl. I 2012, S. 60) ging 
das BMF u. a. auf die Frage des Vorsteuerab-
zugs aus bezogenen Leistungen anlässlich 
eines Betriebsausflugs ein und passte seine 
Verlautbarungen im Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass der aktuellen BFH-Rechtspre-
chung an. 

Da die Aufwendungen für einen Betriebs-
ausflug nicht direkt und unmittelbar mit den 
Ausgangsumsätzen des Unternehmers zusam-
menhängen und somit eine direkte Zuord-
nung der bezogenen Eingangsleistung zu 
einem Ausgangsumsatz ausscheidet, be-
stimmt sich der Umfang des Vorsteuerab-
zugs nach der Gesamttätigkeit des Unter-
nehmers. Besteht diese z. B. zur Hälfte aus 

umsatzsteuerpflichtigen und zur Hälfte aus 
umsatzsteuerfreien Umsätzen, kann die 
Hälfte der in den Rechnungen für Aufwen-
dungen des Betriebsausflugs ausgewiesenen 
Vorsteuern zum Abzug gebracht werden, 
sofern die Kosten pro Arbeitnehmer nicht 
die lohnsteuerliche Grenze von 110 Euro 
übersteigen. Bei über dieser Grenze liegen-
den Kosten pro Arbeitnehmer wird der Vor-
steuerabzug hingegen unabhängig vom Ver-
hältnis der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze 
zur Gesamttätigkeit vollständig versagt. 

Gemäß Schreiben des BMF vom 24.4.2012 
(Az. IV D 2 - S 7300/11/10002, BStBl. I 2012, 
S. 533) wird nicht beanstandet, wenn der 
Vorsteuerabzug auf bis zum 31.12.2012 
 bezogene Eingangsleistungen nach der bis-

herigen Praxis vorgenommen wird. Demnach 
ist es möglich, die Vorsteuer auf Aufwen-
dungen für einen Betriebsausflug in 2012 
noch in vollem Umfang geltend zu machen. 
Wird jedoch die lohnsteuerliche Grenze von 
110 Euro pro Arbeitnehmer überschritten, ist 
eine entsprechende Wertentnahme der Um-
satzsteuer zu unterwerfen. 

Hinweis: Entsprechend ist auch bei Be-
triebsveranstaltungen zu verfahren, die im 
rein betrieblichen Interesse erfolgen. Bis 
31.12.2012 können Vorsteuern auf hierfür 
bezogene Leistungen in vollem Umfang gel-
tend gemacht werden. Ab 1.1.2013 erfolgt 
eine Aufteilung des Vorsteuerbetrags nach 
dem Verhältnis der umsatzsteuerpflichtigen 
Umsätze zum Gesamtumsatz. 

2.  Fristende für die Dokumentation der unternehmerischen Nutzung  
eines gemischt genutzten Gebäudes

Letztmals mit Urteil vom 7.7.2011 (Az. V R 
21/10, DStR 2011, S. 2349) hat der BFH ent-
schieden, dass die Vorsteuer aus den Bau-
kosten für ein gemischt genutztes Gebäude  
nur abgezogen werden kann, wenn der Bau- 
 

herr zeitnah entschieden und dokumentiert 
hat, in welchem Umfang das Gebäude unter-
nehmerisch genutzt werden soll. 

Hinweis: Maßgeblich hierfür ist die gesetz-
liche Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Erklä-
rung (31. Mai des Folgejahres). Eine danach 
getroffene oder dokumentierte Entscheidung 
kann nicht mehr berücksichtigt werden. 
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3.  Vorsteuerabzug im Zusammenhang  
mit der Installation einer Photovoltaikanlage

Der BFH hat sich am 19.7.2011 in drei Urtei-
len (Az. XI R 29/10, XI R 21/10 sowie XI R 
29/09) grundsätzlich zu den Voraussetzun-
gen und zum Umfang des Vorsteuerabzugs 
im Zusammenhang mit der Installation einer 
Photovoltaikanlage (PV-Anlage) geäußert. 
Danach ist ein (privater) Betreiber einer PV-
Anlage, der den mit seiner Anlage erzeugten 
Strom kontinuierlich an einen Energieversor-
ger veräußert, insoweit umsatzsteuerrecht-
lich Unternehmer. Er ist grundsätzlich zum 
Abzug der ihm in Rechnung gestellten Um-
satzsteuer aus Aufwendungen berechtigt, 
die mit seinen Umsätzen aus den Stromliefe-
rungen in direktem und unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen. 

Wird beim Bau eines anderweitig nicht ge-
nutzten leerstehenden Schuppens eine PV-
Anlage auf dessen Dach installiert, kann der 
Stromerzeuger den Vorsteuerabzug aus den 
Herstellungskosten des Schuppens nur inso-
weit beanspruchen, als er das gesamte Ge-
bäude für die Stromlieferungen unterneh-
merisch nutzt. Dies setzt voraus, dass diese 
unternehmerische Nutzung des Schuppens 
mindestens 10 % der (möglichen) Gesamt-
nutzung ausmacht (Az. XI R 29/09, BStBl. II 
2012, S. 430). 

Die 10 %-Grenze ist jedoch nicht zu berück-
sichtigen, wenn die PV-Anlage auf einer be-
reits vorhandenen Scheune installiert wird. 
Hier handelt es sich nicht um Herstellungs-
kosten eines gelieferten Gegenstands, 
 sondern um Erhaltungsaufwendungen in 
Form von Dienstleistungen (Az. XI R 29/10,  
BStBl. II 2012, S. 438).

Im dritten Fall wurde die PV-Anlage auf dem 
Dach eines privat genutzten Carports instal-
liert. Nach damaliger Rechtslage konnte der 
Carport insgesamt dem Stromerzeugungs-
Unternehmen zugeordnet werden. Die private 
Verwendung des Carports war jedoch als 
unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern 
(Az. XI R 21/10, DStR 2011, S. 2148). Nach 
der am 1.1.2011 in Kraft getretenen Ände-
rung des UStG ist der Vorsteuerabzug in der-
artigen Fällen nunmehr nur noch anteilig 
möglich. 

Der unternehmerische Nutzungsanteil an 
dem jeweiligen Gebäude ist im Wege einer 
sachgerechten und von der Finanzverwaltung 
zu überprüfenden Schätzung zu ermitteln. 
Dabei kommt z. B. ein Umsatzschlüssel in Be-
tracht, bei dem ein fiktiver Vermietungsum-
satz für den nichtunternehmerisch bzw. privat 

genutzten inneren Teil des Gebäudes einem 
fiktiven Umsatz für die Vermietung der Dach-
fläche an einen Dritten zum Betrieb einer PV-
Anlage gegenübergestellt wird.

Hinweis: Ändern sich innerhalb des Vorsteu-
erberichtigungszeitraums die für den Vor-
steuerabzug maßgeblichen Verhältnisse, z. B. 
der Umfang der unternehmerischen Nutzung, 
ist der Vorsteuerabzug zu berichtigen. Dach-
integrierte PV-Anlagen zählen dabei zu den 
wesentlichen Gebäudebestandteilen, für die 
ein Berichtigungszeitraum von zehn Jahren 
gilt. Auf-Dach-PV-Anlagen gehören hinge-
gen regelmäßig nicht zu den wesentlichen 
Gebäudebestandteilen und unterliegen des-
halb grundsätzlich dem fünfjährigen Berich-
tigungszeitraum (OFD Frankfurt, Verfügung 
vom 7.3.2012, Az. S 7316 A - 2 - St 128,  
DB 2012, S. 1125). 

Für ertragsteuerliche Zwecke soll eine dach-
integrierte PV-Anlage hingegen wie ein selb-
ständiges bewegliches Wirtschaftsgut zu be-
handeln sein (R 4.3 Abs. 4 Satz 2 EStÄR 2012). 

4. Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft

Die Haupttätigkeit einer Holdinggesellschaft 
besteht in der Regel in der Verwaltung von 
Anteilen an Gesellschaften. Bezieht nun eine 
solche Holdinggesellschaft Gegenstände und 
Dienstleistungen, die sie anschließend den 
Gesellschaften in Rechnung stellt, ist sie zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, wenn die auf der 
Eingangsstufe bezogenen Dienstleistungen 
einen direkten und unmittelbaren Zusam-
menhang mit den zum Vorsteuerabzug 
 berechtigenden wirtschaftlichen Tätigkeiten 
auf der Ausgangsstufe aufweisen. Dies ent-
schied der EuGH mit Urteil vom 6.9.2012  
(Rs. C-496/11, Portugal Telecom SGPS SA, 
DStR 2012, S. 1859).

Verwendet die Holdinggesellschaft die be-
treffenden Gegenstände und Dienstleistun-
gen sowohl für steuerpflichtige Ausgangs-
umsätze als auch für Ausschlussumsätze, 
darf die Vorsteuer gemäß der sog. Pro-rata-
Reglung nur anteilig bezogen auf die steuer-
pflichtigen Ausgangsumsätze geltend ge-
macht werden. 

Hinweis: Im deutschen Umsatzsteuerrecht 
ist dies in § 15 Abs. 4 UStG geregelt.

Werden die betreffenden Gegenstände und 
Dienstleistungen sowohl für wirtschaftliche 
als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten 

verwendet, ist die Pro-rata-Regelung hinge-
gen nicht anwendbar. In diesem Fall werden 
die Methoden für den Abzug und die Auftei-
lung der Vorsteuer von den Mitgliedstaaten 
festgelegt. 

Hinweis: In Deutschland hat sich der BFH 
mit Urteil vom 3.3.2011 (Az. V R 23/10,  
BStBl. II 2012, S. 74) auch in diesen Fällen 
darauf festgelegt, die Pro-rata-Methode sinn-
gemäß anzuwenden.
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5. BMF-Schreiben zur Neuregelung der elektronischen Rechnungsstellung

Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 
vom 1.11.2011 (BGBl. I 2011, S. 2562) wur-
den die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen 
für elektronische Rechnungen zum 1.7.2011 
neu gefasst. Dabei wurden die elektroni-
schen Rechnungen denjenigen in Papierform 
gleichgestellt. Allerdings warf der Gesetzes-
wortlaut zahlreiche Fragen auf, die das BMF 
zunächst im Rahmen eines Fragen-Antwort-
Katalogs zu beseitigen versuchte. Nach wie 
vor blieben aber Unklarheiten in Bezug auf 
die praktische Umsetzung der E-Rechnung. 
Diese Detailfragen hat das BMF nunmehr mit 
Schreiben vom 2.7.2012 (Az. IV D 2 - S 
7287-a/09/10004:003, BStBl. I 2012, S. 726) 
weitgehend geklärt. 

formale Anforderungen an Papier 
und ERechnung

Nach der gesetzlichen Neufassung wurden 
die Anforderungen an die Übermittlung 
elektronischer Rechnungen gegenüber der 
bisherigen Rechtslage deutlich reduziert. Es 
bestehen weder Beschränkungen zum For-
mat der E-Rechnungen noch zur Art der 
Übermittlung. 

Allerdings muss der Rechnungsempfänger 
dem elektronischen Abrechnungsverfahren 
zustimmen. Ist ein bestimmtes Verfahren für 
ihn nicht geeignet, kann er dieses ablehnen.

Die formalen Anforderungen an Papier- und 
elektronische Rechnungen sind identisch. 
Weder sind die bisherigen Anforderungen 
an Papierrechnungen gestiegen noch erge-
ben sich für E-Rechnungen höhere Anforde-
rungen als für Rechnungen in Papierform.

innerbetriebliches Kontrollverfahren

Nach wie vor müssen bei beiden Formen der 
Rechnungstellung die Echtheit der Herkunft, 
die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit der Rechnung gewährleistet sein. Im 
Rahmen eines – beliebig ausgestaltbaren – 
innerbetrieblichen Kontrollverfahrens muss 
ein verlässlicher Prüfpfad zwischen Rechnung 
und Leistung hergestellt werden können. 

Das innerbetriebliche Kontrollverfahren er-
streckt sich vor allem auf den Abgleich der 
Rechnungen des Unternehmers mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen. So sollte ein verläss-
licher Prüfpfad zwischen der Rechnung und 
der zugrunde liegenden Leistung etwa im 
Rahmen des Rechnungswesens oder mittels 
manuellen Abgleichs bestehen. Spezielle 
technische Verfahren werden hierfür von 
Seiten des BMF nicht vorgeschrieben. Damit 
wurde das innerbetriebliche Kontrollverfah-
ren auf das Mindestmaß an kaufmännischer 
Sorgfalt reduziert.

Hinweis: In der Praxis werden sich die Durch-
führung des Kontrollverfahrens und die Prü-
fung der Voraussetzungen des Vorsteuer-
abzugs teilweise überschneiden. Sofern der 
Nachweis erbracht ist, dass die Vorausset-
zungen des Vorsteuerabzugs gegeben sind, 
kommt der Durchführung des innerbetrieb-
lichen Kontrollverfahrens keine eigenständige 
Bedeutung mehr zu. Es kann insbesondere 
nicht mehr zur Versagung des Vorsteuerab-
zugs kommen, sofern die Voraussetzungen 
für den Vorsteuerabzug nachweislich erfüllt 
sind. 

Aufbewahrungspflichten

Papier- und E-Rechnungen sind zehn Jahre 
lang aufzubewahren (zur geplanten Verkür-
zung der Aufbewahrungsfrist vgl. Ausblick 
A. V. 1.). Während dieses gesamten Zeitraums 
müssen die Echtheit der Herkunft, die Unver-
sehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der 
Rechnung gewährleistet sein. Dabei ist eine 
elektronische Speicherung der elektronischen 
Rechnungen erforderlich. Die Archivierung 
von Ausdrucken elektronischer Rechnungen 
genügt nicht.

Hinweis: Die Grundsätze ordnungsmäßiger 
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) 
sowie zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GdPdU) bleiben unbe-
rührt. Wird die Aufbewahrungspflicht ver-
letzt, kann dies eine Ordnungswidrigkeit 
darstellen – auf den Vorsteuerabzug wirkt 
sich dies indes nicht aus.

mehrere Rechnungen für 
dieselbe Leistung 

Werden mehrere Rechnungen für ein und 
dieselbe Leistung ausgestellt, ohne dass sie 
als Duplikat oder Kopie gekennzeichnet sind, 
sog. § 14c UStG-Rechnungen, schuldet der 
Unternehmer den darin ausgewiesenen 
Steuer betrag auch mehrfach. Der Leistungs-
empfänger hat keinen Vorsteuerabzug. 

Hinweis: Von diesem Grundsatz macht das 
BMF-Schreiben eine Ausnahme, wenn in-
haltlich identische Mehrstücke derselben 
Rechnung übersandt werden.

Besteht eine Rechnung aus mehreren Doku-
menten, gelten diese Regelungen für die Do-
kumente in ihrer Gesamtheit. 

Wird eine E-Rechnung nach einer Änderung 
erneut übermittelt, ohne die ursprüngliche 
Rechnung zu stornieren, schuldet der Unter-
nehmer nochmals die Umsatzsteuer. Gleiches 
gilt bei einer Abrechnung im Gutschriftsver-
fahren.

Umsatzsteuernachschau

Zur Sicherstellung einer effektiven Umsatz-
steuerkontrolle muss der Unternehmer bei 
den der Umsatzsteuer-Nachschau unterlie-
genden Sachverhalten dem Fiskus auf Ver-
langen Einsicht in die gespeicherten Daten 
gewähren, die mit Hilfe eines Datenverarbei-
tungssystems erstellt wurden. Nicht ausrei-
chend ist, dass der Unternehmer nur entspre-
chende Ausdrucke in Papierform bereitstellt. 
Zudem hat der Finanzbeamte das Recht, 
 soweit erforderlich, die vom Unternehmen 
eingesetzten Datenverarbeitungssysteme zu 
nutzen. 

Tipp: Wesentlich für die Anwendung des 
elektronischen Abrechnungsverfahrens ist, 
die Zustimmung des Rechnungsempfängers 
einzuholen. Ferner ist darauf zu achten, die 
E-Rechnungen bei ihrem erstmaligen Eingang 
unversehrt in ihrer ursprünglichen Form zu 
archivieren und das in der Regel bereits vor-
handene innerbetriebliche Kontrollverfahren 
fortzuführen. 
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6. Ausschlussfrist im Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Ausländische Unternehmer können die Er-
stattung der ihnen im Inland in Rechnung 
gestellten Umsatzsteuer unter bestimmten 
Voraussetzungen in einem besonderen Ver-
fahren geltend machen. Für die Vergütung 
der Vorsteuerbeträge in diesem sog. Vorsteuer-
Vergütungsverfahren ist in Deutschland aus-
schließlich das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) in Bonn zuständig. Klagen gegen Ent-
scheidungen des BZSt können nur beim FG 

Köln eingelegt werden. Dieses hatte daher in 
der Vergangenheit schon mehrfach über den 
Charakter der Antragsfrist zu entscheiden 
und die Auffassung vertreten, dass es sich 
hierbei um eine nicht verlängerbare Aus-
schlussfrist handelt (Urteil vom 14.3.2012, 
Az. 2 K 508/11, EFG 2012, S. 1406).

Der EuGH hat die Auffassung des FG Köln mit 
Entscheidung vom 21.6.2012 (Rs. C-294/11, 

Elsacom, DStR 2012, S. 10) bestätigt. Da-
nach ist die Frist, die für die Stellung eines 
Antrags auf Mehrwertsteuererstattung vor-
gesehen ist, eine Ausschlussfrist. 

Hinweis: Für Anträge im Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren gilt ab dem 1.1.2010 nicht 
mehr die bisherige 6-monatige Antragsfrist, 
sondern eine Frist von 9 Monaten.

iii .  soNstiGes

1. Umsatzsteuerliche Organschaft – mittelbare finanzielle Eingliederung 

Eine Kapitalgesellschaft kann nach der neue-
ren Rechtsprechung des BFH (u. a. Urteil vom 
22.4.2010, Az. V R 9/09, BStBl. II 2011,  
S. 597) nicht mehr finanziell in das Unter-
nehmen  einer Schwesterpersonengesellschaft 
eingegliedert und somit auch nicht Organge-
sellschaft sein. Gemäß Abschnitt 2.8. Abs. 5 
UStAE wendet die Finanzverwaltung diese 
Rechtsprechung jedenfalls ab 2012 an, bean-
standet jedoch bis 2011 nicht, wenn weiter-
hin von einem Organschaftsverhältnis ausge-
gangen wird (BMF-Schreiben vom 5.7.2011, 
BStBl. I 2011, S. 703).

Hinweis: Unternehmen unterliegen einem 
ständigen finanziellen Risiko bei der umsatz-
steuerlichen Organschaft, weil deren gesetz-
lichen Tatbestandsmerkmale auslegungsbe-
dürftig sind und der BFH einen zunehmend 
engeren Maßstab an die zu prüfenden Ein-
gliederungsvoraussetzungen stellt. 

Deshalb hält es die Bundessteuerberater-
kammer für erforderlich, die nationalen Rege-
lungen zur umsatzsteuerlichen Organschaft 
zu überdenken. 

Plädiert wird für ein gesetzliches Wahlrecht, 
nach dem die Unternehmen selbst bei Erfül-
lung der Eingliederungsvoraussetzungen ent-
scheiden können, jeweils getrennt zur Um-
satzsteuer veranlagt zu werden, sog. opt-out, 
oder von der Organschaft Gebrauch zu 
 machen, sog. opt-in. Mit Ausnahme Deutsch-
lands und Österreichs sehen alle EU-Mit-
gliedstaaten, in denen eine umsatzsteuer-
liche Organschaft möglich ist, eine derartige 
Regelung vor.

2. Neuer Grenzbetrag für Zusammenfassende Meldungen ab 2012

Der Grenzbetrag der für Zusammenfassende 
Meldungen maßgeblichen Lieferumsätze 
wurde befristet auf den Zeitraum vom 
1.7.2010 bis 31.12.2011 von 50.000 Euro 
auf 100.000 Euro angehoben, § 18a Abs. 1 
Satz 5 UStG. 

Ab dem 1.1.2012 gilt nunmehr wieder die 
geringere Lieferschwelle von 50.000 Euro. 

Hinweis: Bei der Überprüfung des anzu-
wendenden Meldezeitraums unter Berück-
sichtigung des ab 2012 gültigen Grenzbe-

trages von 50.000 Euro ist zu beachten, dass 
dieser auch für die vier vorangegangenen 
Quartale (im Jahr 2011) maßgeblich ist.
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Der BFH hat mit Beschluss vom 27.9.2012 
(Az. II R 9/11, DStR 2012, S. 2063) dem 
BVerfG die Frage vorgelegt, ob § 19 Abs. 1 
i.V.m. §§ 13a und 13b ErbStG in der ab 
1.1.2009 geltenden Fassung wegen Versto-
ßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungswidrig ist.

Nach Auffassung des BFH stellen die erb-
schaftsteuerlichen Privilegien des Erwerbs von 
Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen und Anteilen an Kapital-
gesellschaften oder Anteilen daran über das 
verfassungsrechtlich gerechtfertigte Maß 
 hinausgehende Steuervergünstigungen dar.

Die zusätzlich zu den Freibeträgen des § 16 
ErbStG anwendbaren Steuervergünstigun-
gen nach §§ 13a und 13b ErbStG zusammen 
mit zahlreichen anderen Verschonungen 
führten dazu, dass die Steuerbefreiung die 
Regel und die tatsächliche Besteuerung die 
Ausnahme sei. 

Hinweis: Da die Verfassungsverstöße nach 
Auffassung des BFH zu einer durchgehenden, 
das gesamte Gesetz erfassenden verfassungs-
widrigen Fehlbesteuerung führten, sind laut 
BFH diejenigen Steuerpflichtigen, die die 
Vergünstigungen nicht beanspruchen könn-
ten, in ihrem verfassungsrechtlich geschützten 

Recht auf eine gleichmäßige, der Leistungs-
fähigkeit entsprechende und folgerichtige 
Besteuerung verletzt. 

Gemäß gleich lautendem Ländererlass vom 
14.11.2012 (Az. 2012/0987650) ergehen Erb-
schaftsteuerbescheide nach dem 31.12.2008, 
soweit verfahrensrechtlich möglich, hinsicht-
lich der Frage der Verfassungskonformität 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. 

i .  erbstG iN der ab 1.1.2009 GelteNdeN fassuNG VerfassuNGswidriG?

ii.  übertraGuNG VoN betriebsVerMöGeN

1.  Betriebsvermögensvergünstigungen  
nicht auf Drittstaatenbeteiligungen anwendbar

D | ERBSCHAFTSTEUER

Wesentliche Anteile an Kapitalgesellschaften 
(mehr als 25 %), die im Privatvermögen ge-
halten werden, unterliegen den erbschaft-
steuerlichen Begünstigungen für Betriebs-
vermögen, wenn sich der Sitz oder die 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland oder im EU/EWR-Ausland befindet. 
Dagegen sind Drittstaatenbeteiligungen 
nicht begünstigt. 

Veranlasst durch einen Vorlagebeschluss des 
BFH vom 15.12.2010 (Az. II R 63/09, DStR 

2012, S. 1508), der in der Nichtgewährung 
dieser Begünstigung einen Verstoß gegen 
die Kapitalverkehrsfreiheit sah, hatte der 
 EuGH nun in der Rechtssache Scheunemann 
den im Rahmen eines Erbfalls erfolgten 
Übergang einer 100 %-Beteiligung an einer 
kanadischen Kapitalgesellschaft zu beur-
teilen und mit Urteil vom 19.7.2012  
(Rs. C-31/11, DStR 2012, S. 1508) entschie-
den, die Ungleichbehandlung anhand der 
Niederlassungsfreiheit und nicht anhand der 
Kapitalverkehrsfreiheit zu prüfen. 

Hinweis: Der EuGH betrachtet demzufolge 
die Nichtbegünstigung als mit EU-Recht ver-
einbar, weil die Niederlassungsfreiheit – anders 
als die Kapitalverkehrsfreiheit – nicht auf 
Drittstaaten anwendbar ist. Dieses Urteil ist 
zwar noch zum alten Erbschaftsteuerrecht 
ergangen; es gilt aber gleichermaßen für das 
reformierte Erbschaftsteuerrecht. Auch dieses 
sieht keine Begünstigung von Drittstaaten-
beteiligungen und im Drittland belegenen 
Betriebsvermögen vor. 

2. Basiszins für das vereinfachte Ertragswertverfahren

Für die Bewertung nicht notierter Anteile an 
Kapitalgesellschaften und des Betriebsver-
mögens im Rahmen des sog. vereinfachten 
Ertragswertverfahrens hat das BMF den hier-
für maßgeblichen Basiszins mit Schreiben 
vom 2.1.2012 (Az. IV D 4 – S 3102/07/10001, 
DStR 2012, S. 82) bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Basiszins leitet sich aus der 
langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen ab. Die Deutsche Bundesbank hat 
hierfür auf den 2.1.2012 einen Wert von 
2,44 % errechnet. 

Dies führt zu einem Faktor von 14,41 auf 
den durchschnittlichen Jahresertrag und da-
mit höheren Ertragswerten als im vergange-
nen Jahr.
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iii .  soNstiGes

1. Behandlung von Erwerbsnebenkosten anlässlich einer Schenkung

Bei Schenkungen unter Lebenden können im 
Zusammenhang mit der Ausführung der Zu-
wendung zwangsläufig bestimmte zusätz-
liche Kosten anfallen. Während für Erwerbe 
von Todes wegen die Abzugsfähigkeit der 
Kosten, die dem Erwerber im Zusammen-
hang mit der Erlangung des Erwerbs entste-
hen, in § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG geregelt ist, 
fehlt für Schenkungen eine entsprechende 
gesetzliche Regelung. In einem gleich lau-
tenden Erlass vom 16.3.2012 (BStBl. I 2012, 
S. 338) setzen sich die Obersten Finanzbehör-
den der Länder mit der schenkungsteuer-
lichen Behandlung dieser Erwerbsnebenkos-
ten auseinander.

Allgemeine Erwerbsnebenkosten

Bei den allgemeinen Erwerbsnebenkosten 
(z. B. Kosten der Rechtsänderung, Kosten für 
Notar- oder Handelsregister) handelt es sich 
um Folgekosten der Schenkung. Werden 
diese Kosten vom Beschenkten getragen, 
vermindert sich der Steuerwert der Zuwen-
dung um diesen Betrag. Trägt der Schenker 
die Kosten, wirkt sich dies steuerlich im 
 Ergebnis nicht aus.

Steuer und Rechtsberatung im vorfeld 
der Schenkung

Fallen im Vorfeld der Schenkung Steuerbera-
tungs- oder Rechtsberatungskosten an, stehen 
diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem schenkweise zugewendeten Vermö-
gen. Aus diesem Grund sind diese Kosten 
nicht abziehbar. Übernimmt der Schenker 
diese Kosten, kann es sich um eine zusätz-
liche (schenkungsteuerpflichtige) Bereiche-
rung handeln, wenn eigentlich der Be-
schenkte die Kosten hätte tragen müssen. 

Kosten zur Erstellung der Steuer bzw. 
feststellungserklärung

Die Kosten des Beschenkten für die Erstel-
lung der Schenkungsteuererklärung sind in 
vollem Umfang steuerlich abzugsfähig. Trägt 
der Schenker diese Kosten, wirkt sich dies im 
Ergebnis steuerneutral aus, da die Bereiche-
rung des Beschenkten entsprechend erhöht 
wird, die Kosten aber abzugsfähig sind.

Kosten für Rechtsbehelfsverfahren oder 
finanzgerichtsverfahren im Steuerfest
setzungs bzw. feststellungsverfahren

Wird ein Rechtsbehelfsverfahren oder ein 
 finanzgerichtliches Verfahren erforderlich, 
können die entsprechenden Rechtsverfol-
gungskosten zur Abwehr der Entrichtung der 
eigenen Schenkungsteuer nicht steuermin-
dernd geltend gemacht werden. Werden diese 
Aufwendungen vom Schenker getragen, han-
delt es sich um eine zusätzliche Schenkung. 

gutachterkosten

Kosten eines Gutachters für die Ermittlung 
des gemeinen Werts von Grundbesitz, Be-
triebsvermögen oder nicht notierten Anteilen 
an Kapitalgesellschaften können in vollem 
Umfang abgezogen werden, wenn sie im 
Rahmen der Verpflichtung zur Abgabe der 
Feststellungserklärung angefallen sind. 

Hinweis: Entstehen diese Kosten jedoch erst 
in einem sich an die Wertfeststellung an-
schließenden Rechtsbehelfsverfahren, einem 
finanzgerichtlichen Verfahren o. ä., können 
sie nicht abgezogen werden. Werden diese 
Kosten vom Schenker getragen, handelt es 
sich um eine zusätzliche Zuwendung.

2. Zahlungen eines Ehegatten auf ein Oder-Konto der Eheleute

Mit Urteil vom 23.11.2011 (Az. II R 33/10, 
BStBl. II 2012, S. 473) entschied der BFH, 
dass die Zahlung eines Ehegatten auf ein 
 Gemeinschaftskonto (sog. Oder-Konto) der 
Eheleute zu einer der Schenkungsteuer unter-
liegenden Zuwendung an den anderen Ehe-
gatten führen kann. 

Im Streitfall eröffnete die Klägerin zusammen 
mit ihrem Ehemann ein Oder-Konto, auf das 
nur der Ehemann Einzahlungen in erhebli-
chem Umfang leistete. Das Finanzamt besteu-
erte die Hälfte der eingezahlten Beträge als 
Schenkungen des Ehemannes an die Klägerin. 

Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass das 
Finanzamt anhand objektiver Tatsachen nach-

weisen muss, dass der nicht einzahlende 
Ehegatte im Verhältnis zum einzahlenden 
Ehegatten tatsächlich und rechtlich frei zur 
Hälfte über das eingezahlte Guthaben verfü-
gen kann.

So ist zu klären, ob die Klägerin im Verhältnis 
zu ihrem Ehemann zur Hälfte an dem Konto-
guthaben beteiligt war. Dafür sind die Verein-
barungen der Eheleute sowie die Verwen-
dung des Guthabens maßgebend. Je häufiger 
der nicht einzahlende Ehegatte auf das Gut-
haben des Oder-Kontos zugreift, um eigenes 
Vermögen zu schaffen, umso stärker spricht 
dies dafür, dass er wie der einzahlende Ehe-
gatte zu gleichen Teilen Berechtigter ist. Ver-
wendet der nicht einzahlende Ehegatte da-

gegen nur im Einzelfall einen Betrag zum 
Erwerb eigenen Vermögens, kann das darauf 
hindeuten, dass sich die Zuwendung des ein-
zahlenden Ehegatten an den anderen Ehe-
gatten auf diesen Betrag beschränkt und 
nicht einen hälftigen Anteil am gesamten 
Guthaben auf dem Oder-Konto betrifft.

Tipp: Um klare Verhältnisse zwischen den 
Ehegatten zu schaffen und den Nachweis 
der Zurechnung des Guthabens dem Finanz-
amt gegenüber führen zu können, empfiehlt 
sich der Abschluss einer privatschriftlichen 
Vereinbarung zwischen den Ehegatten, in der 
die Zurechnung des Guthabens, das nicht 
der gemeinsamen Lebensführung dient, ge-
regelt wird.
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3.  Einkommensteuer des Erblassers aus dem Todesjahr  
als Nachlassverbindlichkeit

Grundsätzlich können Steuerschulden des 
Erblassers als Nachlassverbindlichkeiten ab-
gezogen werden und mindern somit die 
 erbschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage. 
Bislang versagte die finanzgerichtliche Recht-

sprechung die Berücksichtigung der Einkom-
mensteuer für das Jahr, in dem der Erblasser 
verstirbt, als Nachlassverbindlichkeit. Mit Ur-
teil vom 4.7.2012 (Az. II R 15/11, DStR 2012, 
S. 1698) revidierte der BFH jedoch diese 

 Auffassung und lässt nun den Abzug von 
Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solida-
ritätszuschlag des Todesjahres als Nachlass-
verbindlichkeiten zu.

4.  Erbschaftsteuerliche Freibetragsberechnung:  
Ermittlung des Zehnjahreszeitraumes

Innerhalb von zehn Jahren von derselben 
Person anfallende Vermögensvorteile werden 
für Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer derart zusammengerechnet, dass dem 
letzten Erwerb die früheren Erwerbe nach 
ihrem früheren Wert zugerechnet werden. 

Mit Urteil vom 28.3.2012 (Az. II R 43/11, 
BStBl. II 2012, S. 599) hat der BFH nun kon-
kretisiert, wie sich dieser Zehnjahreszeitraum 
konkret ermittelt und ausgeführt, dass dieser 
rückwärts zu berechnen und der Tag des 
letzten Erwerbs mitzuzählen ist. 

Hinweis: Demzufolge beginnt der Zehn-
jahreszeitraum mit dem Ende des Tages, an 
dem der letzte Erwerb erfolgt ist.

5.  Erbschaftsteuer-Freibetrag bei beschränkter Steuerpflicht  
europarechtswidrig?

Einem in Deutschland beschränkt Erbschaft-
steuerpflichtigen steht für seinen Erwerb von 
Todes wegen nur ein Freibetrag in Höhe von 
2.000 Euro zu. Im Falle einer unbeschränk-
ten Erbschaftsteuerpflicht sind die Freibe-
träge dagegen deutlich höher und betragen 
je nach Verwandtschaftsverhältnis bis zu 
500.000 Euro. Mit Beschluss vom 2.4.2012 
(Az. 4 K 689/12 Erb, DStRE 2012, S. 1069) 
hegt das FG Düsseldorf Zweifel, ob der Erb-
schaftsteuer-Freibetrag für beschränkt Steu-
erpflichtige im Fall der Ansässigkeit in einem 
Drittstaat mit der Kapitalverkehrsfreiheit zu 
vereinbaren ist und hat dem EuGH die Frage 
zur Entscheidung vorgelegt (Az. C-181/12).

Der EuGH hatte bereits mit Urteil vom 
22.4.2010 (Rs. C-510/08, Mattner, DB 2010, 
S. 931) die Anwendung des geringen Freibe-
trags im Falle der Schenkung eines inländi-
schen Grundstücks für europarechtswidrig 

gehalten, wenn sowohl der Schenker als 
auch der Beschenkte in einem anderen EU-
Mitgliedstaat ihren Wohnsitz haben. Der Ge-
setzgeber sah sich deshalb gezwungen, auch 
in der EU bzw. im EWR ansässigen Steuer-
pflichtigen höhere Freibeträge gesetzlich zu-
zubilligen, wenn diese bereit sind, in einem 
bestimmten Zeitraum ihr gesamtes Weltver-
mögen der deutschen Erbschaftsteuer zu 
 unterwerfen. 

In dem nun anhängigen Verfahren hat der 
EuGH zu entscheiden, ob seine in diesem Be-
schluss getroffenen Grundsätze auch in Bezug 
auf Drittstaaten gelten. Der EuGH urteilte 
jedoch bereits, dass die nach Ansicht des FG 
Düsseldorf im hier vorliegenden Streitfall an-
zuwendende Kapitalverkehrsfreiheit grund-
sätzlich auch in Bezug auf Drittstaaten zu 
beachten ist (EuGH-Urteil vom 18.12.2007, 
Rs. C-101/05, Skatteverket,  EuGHE 2007,  
S. I-11531).

Hinweis: Laut Pressemitteilung vom 
27.9.2012 (IP/12/1018) beschloss nun auch 
die Europäische Kommission wegen des Frei-
betrags von nur 2.000 Euro für beschränkt 
Erbschaftsteuerpflichtige gegen Deutschland 
vor dem EuGH ein Vertragsverletzungsver-
fahren anhängig zu machen. 

Tipp: In vergleichenbaren Fällen kann mit 
Verweis auf das vor dem EuGH anhängige 
Verfahren gegen den Erbschaftsteuerbescheid 
Einspruch eingelegt werden. Zudem könnte 
die Aussetzung der Vollziehung des strei-
tigen Steuerbetrags beantragt werden, wobei 
zu beachten ist, dass im Falle der gegenteili-
gen Auffassung des EuGH das Risiko der Ver-
zinsung des ausgesetzten Steuerbetrags droht.
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Seit der Entscheidung des BFH vom 
15.6.2010 (Az. VIII R 33/07, BStBl. II 2011,  
S. 503) ist die einkommensteuerliche Behand-
lung von Erstattungszinsen zur Einkommen-
steuer einem steten Wandel unterzogen. In 
diesem Urteil entschied der BFH, dass derar-
tige Erstattungszinsen nicht einkommen-
steuerpflichtig sind, wenn sie zu Steuern 
 gewährt werden, die dem Abzugsverbot ge-
mäß § 12 Nr. 3 EStG unterliegen. Dabei han-
delt es sich u. a. um Zinsen auf Einkommen-
steuern. 

Hinweis: Mit Beschluss vom 15.2.2012  
(Az. I B 97/11, DStR 2012, S. 534) stellte der 
BFH klar, dass diese Rechtsprechungsände-
rung nicht auf die wortgleiche Regelung in  
§ 10 Nr. 2 KStG übertragbar ist.

Auf das Urteil zu Erstattungszinsen auf 
 Steuern gemäß § 12 Nr. 3 EStG reagierte der 
Gesetzgeber mit einer Gesetzesänderung. 
Seither ist in § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG die 

Steuerpflicht von Erstattungszinsen explizit 
festgeschrieben und in allen Fällen anzuwen-
den, in denen die Steuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist. 

Diese gesetzliche Neuregelung ist in grund-
sätzlicher Hinsicht sowie in Bezug auf die 
angeordnete Rückwirkung, in der ein Ver-
stoß gegen das verfassungsrechtliche Rück-
wirkungsverbot gesehen werden könnte, 
umstritten. Dazu sind Revisionsverfahren 
beim BFH (Az. VIII R 36/10 sowie VIII R 1/11) 
anhängig. 

Das FG Münster entschied zudem in zwei 
 Urteilen vom 10.5.2012 (Az. 2 K 1947/00 E, 
DStR 2012, S. 8, und 2 K 1950/00 E), dass 
Erstattungszinsen auch nach der gesetzlichen 
Neuregelung in § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG 
weiterhin gemäß § 12 Nr. 3 EStG dem nicht 
steuerbaren Bereich zugewiesen werden und 
somit den steuerpflichtigen Kapitaleinkünf-
ten zuzurechnen sind. Denn § 12 Nr. 3 EStG 

sei eine den einzelnen Einkunftsarten syste-
matisch vorangestellte Vorschrift und genieße 
gegenüber der Regelung des § 20 Abs. 1   
Nr. 7 Satz 3 EStG Vorrang. Gegen die Urteile 
wurde gleichfalls Revision beim BFH unter 
Az. VIII R 28/12 und VIII R 29/12 eingelegt. 

Hinweis: In ihrer Verfügung vom 10.8.2012 
informiert die OFD Magdeburg (Az. S 2252-
117-St 214, BB 2012, S. 2420) darüber, dass 
Einsprüche, die auf diese Revisionsverfahren 
gestützt werden, kraft Gesetzes ruhen. In 
Fällen, in denen die rückwirkende Anwen-
dung der gesetzlichen Neuregelung moniert 
wird, wird zudem Aussetzung der Vollzie-
hung gewährt, da der BFH mit Beschluss 
vom 22.12.2011 (Az. VIII B 190/11, DStR 2012, 
S. 347) nach summarischer Prüfung gleich-
falls verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
die rückwirkende Anwendung der neuen 
Vorschrift geäußert hat. 

i .  überschusseiNküNfte

1. Zweifel an der Steuerpflicht von Erstattungszinsen
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2.  Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften  
aus Vermietung und Verpachtung abziehbar

Der BFH hält an seiner bisherigen restriktiven 
Rechtsprechung nicht länger fest, wonach 
der ursprünglich bestehende wirtschaftliche 
Zusammenhang zwischen dem zur Finanzie-
rung von Anschaffungskosten aufgenom-
menen Darlehen und den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung mit der Veräu-
ßerung des Grundstücks beendet ist und das 
anschließend fortbestehende Restdarlehen 
seine Ursache in dem im privaten Vermögens-
bereich erlittenen nicht steuerbaren Veräu-
ßerungsverlust hat. 

Mit Urteil vom 20.6.2012 (Az. IX R 67/10,  
BB 2012, S. 2273) entschied er, dass entspre-

chende Schuldzinsen grundsätzlich auch dann 
noch als nachträgliche Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung abgezogen werden können, wenn 
das Gebäude veräußert wird, der Veräuße-
rungserlös aber nicht ausreicht, um die Dar-
lehensverbindlichkeit zu tilgen. 

Hinweis: Nach der geänderten Rechtsauffas-
sung des BFH besteht ein ursprünglich gesetz-
ter Veranlassungszusammenhang zwischen 
einem (Rest-)Darlehen, das der Finanzierung 
von Anschaffungskosten eines zur Erzielung 
von Mieteinkünften erworbenen Immobilien-
objektes diente, und den (früheren) Einkünf-

ten aus Vermietung und Verpachtung grund-
sätzlich auch dann weiter fort, wenn der 
Steuerpflichtige das Objekt veräußert und 
der Erlös aus der Veräußerung nicht aus-
reicht, um das ursprünglich zur Anschaffung 
des Grundstücks aufgenommene Darlehen 
abzulösen. Ein fortlaufender Veranlassungs-
zusammenhang liegt nach Ansicht des BFH 
jedoch nicht vor, wenn die Absicht zu einer 
(weiteren) Einkünfteerzielung vor der Veräu-
ßerung des Immobilienobjektes aus anderen 
Gründen weggefallen ist.
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E | BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN 3.  Kosten einer gescheiterten Grundstücksveräußerung  
steuerlich unbeachtlich

Entstehen durch den gescheiterten Versuch, 
eine bislang vermietete Immobilie zu veräu-
ßern, Kosten, z. B. in der Form von Notar- 
und Gerichtskosten für den Abschluss des 
Kaufvertrags und dessen Rückabwicklung, 
sind diese laut Urteil des BFH vom 1.8.2012 
(Az. IX R 8/12, BStBl. II 2012, S. 781) steuer-
lich unbeachtlich.

Nach Ansicht der Richter liegen keine Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung vor, da die Kosten 

nicht durch die bisherige Vermietungstätig-
keit veranlasst sind. Ebenso wenig können 
die Kosten als vergeblich getätigte Veräuße-
rungskosten im Rahmen eines privaten Ver-
äußerungsgeschäfts berücksichtigt werden, 
auch wenn die geplante Veräußerung inner-
halb der zehnjährigen Veräußerungsfrist 
 erfolgen sollte. Denn erst das erfolgreiche 
Veräußerungsgeschäft innerhalb der Veräu-
ßerungsfrist verlagert das Veräußerungs-
ergebnis, etwaige Veräußerungskosten be-
rücksichtigend, in den steuerbaren Bereich. 

Hinweis: Dem Urteil lässt sich jedoch ent-
nehmen, dass die Kosten einer gescheiterten 
Grundstücksveräußerung dann steuerlich zu 
berücksichtigen sein könnten, wenn ein wei-
terer Veräußerungsversuch innerhalb der 
zehnjährigen Veräußerungsfrist erfolgreich 
sein sollte. 

4.  Vorläufige Feststellungen der Einheitswerte  
und Festsetzungen des Grundsteuermessbetrages

Bei dem BVerfG ist unter Az. 2 BvR 287/11 
ein Verfahren zur Verfassungsmäßigkeit der 
Grundsteuer anhängig. In diesem Verfahren 
wird die Ermittlung und Bemessung der Ein-
heitswerte grundsätzlich in Frage gestellt. 

Hinweis: Sollte das BVerfG die Verfassungs-
widrigkeit der Einheitsbewertung feststellen, 
so wäre der Einheitswertbescheid, gegen den 
ein zulässiger Antrag auf Änderung oder 
Aufhebung gestellt wurde, aufzuheben. Dies 
hätte zur Folge, dass nachfolgend erst der 

Grundsteuermessbescheid und dann der 
Grundsteuerbescheid aufgehoben werden 
müssten und die geleistete Grundsteuer er-
stattet würde. 

Im Rahmen gleich lautender Erlasse vom 
19.4.2012 (Az. 2012/0202480, BStBl. I 2012, 
S. 490) haben die obersten Finanzbehörden 
der Länder nun angeordnet, dass die Fest-
stellungen der Einheitswerte für Grundstücke 
und Festsetzungen des Grundsteuermessbe-
trages vorläufig nach § 165 Abs. 1 Satz 2  

Nr. 3 AO durchzuführen sind. Die Finanzver-
waltung gewährt keine Aussetzung der Voll-
ziehung, so dass die Grundsteuer zunächst 
in unveränderter Höhe bezahlt werden muss.

Hinweis: Somit besteht – soweit die Fest-
stellungsbescheide bereits vorläufig ergangen 
sind bzw. ergehen – kein Handlungsbedarf, 
weil die Bescheide bei einer positiven Ent-
scheidung des BVerfG von Amts wegen an-
gepasst werden.

ii .  ausserGewöhNliche belastuNGeN

1.  Nachweis der Zwangsläufigkeit von bestimmten Aufwendungen  
im Krankheitsfall 

Nach § 33 Abs. 1 EStG wird die Einkommen-
steuer auf Antrag ermäßigt, wenn einem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Auf-
wendungen als der überwiegenden Mehrzahl 
der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens-
verhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands erwachsen (au-
ßergewöhnliche Belastung). Hierzu können 
auch Aufwendungen im Krankheitsfall ge-
hören. 

Hinweis: Bestimmte Krankheitskosten, bei 
denen die medizinische Notwendigkeit nicht 
offensichtlich ist, dürfen allerdings nur noch 
berücksichtigt werden, wenn der Steuer-
pflichtige ihre Zwangsläufigkeit z. B. durch ein 
amtsärztliches Gutachten nachweist. Eine 
entsprechende gesetzliche Regelung (§ 33 
Abs. 4 EStG und § 64 EStDV), die in allen 
Fällen anzuwenden ist, in denen die Einkom-
mensteuer noch nicht bestandskräftig fest-

gesetzt ist, hat der Gesetzgeber durch das 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 eingeführt.

Mit Urteil vom 19.4.2012 (Az. VI R 74/10, 
DStR 2012, S. 1269) stellte der BFH nun klar, 
dass die vom Gesetzgeber eingeführten for-
mellen Anforderungen an den Nachweis be-
stimmter Krankheitskosten (für deren Aner-
kennung als außergewöhnliche Belastung) 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 
sind.
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2.  Keine Berücksichtigung von Zivilprozesskosten  
als außergewöhnliche Belastungen

Mit Urteil vom 12.5.2011 (Az. VI R 42/10, 
DStRE 2011, S. 975) entschied der BFH, dass 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Be-
lastungen berücksichtigt werden können, 
wenn eine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
des Verfahrens besteht und dieses nicht mut-
willig erscheint. 

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
hingegen das FG Hamburg in seinem Urteil 
vom 24.9.2012 (Az. 1 K 195/11) und versagte 
Zivilprozesskosten die steuerliche Berücksich-

tigung, weil diese nicht zwangsläufig gewe-
sen seien. Der Steuerpflichtige habe die dem 
Prozess zu Grunde liegenden Ansprüche frei-
willig erworben und sei damit freiwillig ein 
Risiko eingegangen. 

Das BMF erklärte mit Schreiben vom 
20.12.2011 (Az. IV C 4 - S 2284/07/0031:002, 
DStR 2011, S. 2462), die Rechtsprechung 
des BFH nicht über den entschiedenen Ein-
zelfall hinaus anzuwenden.

Zudem schlägt der Finanzausschuss des 
 Bundesrats vor, in das JStG 2013 eine Rege-
lung aufzunehmen, wonach Prozesskosten 
nicht als außergewöhnliche Belastung zu be-
rücksichtigen sind. Derzeit ist offen, ob diese 
Regelung im Vermittlungsverfahren aufge-
griffen wird und Eingang in das JStG 2013 
findet.

3.  Aufwendungen für die Sanierung eines Gebäudes  
als außergewöhnliche Belastung

In drei Urteilen vom 29.3.2012 (Az. VI R 
21/11, VI R 70/10 und VI R 47/10, BStBl. II 
2012, S. 570 ff.) hat der BFH entschieden, 
dass Aufwendungen für die Sanierung eines 
selbst genutzten Wohngebäudes, nicht aber 
die Kosten für übliche Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen oder die Besei-
tigung von Baumängeln, als außergewöhn-
liche Belastung abzugsfähig sein können.

Der BFH anerkennt danach als außerge-
wöhnliche Belastungen Aufwendungen für 
die Sanierung eines Gebäudes, wenn durch 
die Baumaßnahmen konkrete Gesundheits-
gefährdungen, etwa durch ein asbestge-
decktes Dach (Az. VI R 47/10), abgewehrt, 
Brand-, Hochwasser- oder ähnlich unaus-
weichliche Schäden, beispielsweise durch 
den Befall eines Gebäudes mit Echtem Haus-

schwamm (Az. VI R 70/10), beseitigt oder 
vom Gebäude ausgehende unzumutbare 
Beeinträchtigungen (Geruchsbelästigungen, 
Az. VI R 21/11) behoben werden. 

Hinweis: Der Grund für die Sanierung darf 
allerdings weder beim Erwerb des Grund-
stücks erkennbar gewesen, noch vom Grund-
stückseigentümer verschuldet worden sein. 
Auch muss der Steuerpflichtige realisierbare 
Ersatzansprüche gegen Dritte verfolgen, be-
vor er seine Aufwendungen steuerlich gel-
tend machen kann und er muss sich den aus 
der Erneuerung ergebenden Vorteil anrech-
nen lassen („Neu für Alt“). 

Zudem entschied das FG Köln mit rechtskräf-
tigem Urteil vom 8.3.2012 (Az. 10 K 290/11, 
DStRE 2012, S. 609), dass Baukosten zur 

 Abschirmung einer Eigentumswohnung vor 
Elektrosmog als außergewöhnliche Belastun-
gen berücksichtigt werden können.

Hinweis: Die Richter begründen ihre Auf-
fassung mit der neueren Rechtsprechung des 
BFH, wonach nicht nur das medizinisch Not-
wendige im Sinne einer Mindestversorgung, 
sondern jedes in einem Krankheitsfall gerecht-
fertigte diagnostische und therapeutische 
Verfahren zwangsläufig ist. Im Streitfall wur-
den die Elektrosmogsensibilität privatärztlich 
und die stark auffälligen Hochfrequenzimmis-
sionen im Rohbau der Eigentumswohnung 
von einem Ingenieur für Baubiologie und 
Umwelttechnik bescheinigt.

Hinweis: Mit den EStÄR 2012 werden 
punktuelle Erleichterungen bei der Erbrin-
gung des Nachweises eingeräumt. Bei einer 
Augen-Laser-Operation ist ein amtsärztliches 
Attest nicht erforderlich. Bei andauernder 

Erkrankung mit anhaltendem Verbrauch von 
Medikamenten reicht die einmalige Vorlage 
einer Verordnung. Bei Sehhilfen genügt es, 
wenn die Notwendigkeit in der Vergangen-
heit durch einen Augenarzt festgestellt 

 wurde und in der Folgezeit die Sehschärfen-
bestimmung durch einen Augenoptiker er-
folgt (R 33.4 Abs. 1 EStÄR 2012). 
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Manche EU-Mitgliedstaaten sehen bei der 
Möglichkeit der Übertragung von Verlusten 
innerhalb eines Konzerns Einschränkungen 
vor, wenn der Verlust einer dort ansässigen 
Betriebsstätte einer gebietsfremden Gesell-
schaft vom Gewinn einer gebietsansässigen 
Gesellschaft abgezogen werden soll. So set-
zen die maßgeblichen steuerlichen Regelun-
gen in Großbritannien voraus, dass die Ver-
luste nicht für die Zwecke einer ausländischen 

Steuer verwendet werden können. Im Fall 
der Verlustübertragung einer in Großbritan-
nien ansässigen Gesellschaft ist hingegen 
keine entsprechende Regelung zu beachten. 
Diese Einschränkung beeinträchtigt gemäß 
Urteil des EuGH vom 6.9.2012 (Rs. C-18/11, 
Philips Electronics UK Ltd, NZG 2012,  
S. 1115) die Niederlassungsfreiheit des ge-
bietsfremden Unternehmens. 

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH dürfte 
die Unionsrechtswidrigkeit der deutschen 
Organschaftsregelungen in §§ 14ff. KStG 
zur Folge haben, soweit inländische Betriebs-
stättenverluste ausländischer Tochtergesell-
schaften nicht mit Gewinnen deutscher Mut-
tergesellschaften verrechnet werden können.

i .   Verbot der übertraGuNG iNlÄNdischer betriebsstÄtteNVerluste  
eiNer GebietsfreMdeN auf eiNe GebietsaNsÄssiGe Gesellschaft  
eu-rechtswidriG

F | INTERNATIONALES STEUERRECHT

ii .  doppelbesteueruNGsabkoMMeN

1. Aktuelle Entwicklungen bei den Abkommen

Die nachfolgenden Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) zwischen Deutschland und 
den genannten Staaten wurden in 2012 geän-
dert bzw. neu gefasst. Der Inhalt der Abkom-
men entspricht in den meisten Fällen den 
Regelungen des OECD-Musterabkommens. 

Um wirksam zu werden, benötigen die Ab-
kommen die Ratifizierung, d. h. deren Umset-
zung durch ein Gesetzgebungsverfahren in 
beiden Vertragsstaaten, sowie den Austausch 
der Ratifizierungsurkunden.

DbA verfahrensstand in Deutschland 

mauritius Unterzeichnung des Abkommens am 7.10.2011
 Gesetzentwurf vom 18.5.2012

niederlande Unterzeichnung des Abkommens am 12.4.2012
 Gesetzesbeschluss im Bundestag am 25.10.2012

Liechtenstein Unterzeichnung des Abkommens am 17.11.2011
 Gesetzesbeschluss im Bundestag am 25.10.2012

Luxemburg Unterzeichnung des Abkommens am 23.4.2012
 Gesetzesbeschluss im Bundestag am 25.10.2012

Singapur Übereinkommen zur Ergänzung des DBA: September 2012

Spanien Gesetzesbeschluss am 16.1.2012
 Austausch der Ratifikationsurkunden am 18.7.2012
 Inkrafttreten am 18.10.2012, 
 anzuwenden auf Zahlungen ab dem 1.1.2013

taiwan Unterzeichnung am 19. bzw. 28.12.2011
 Zustimmung des Bundesrats am 21.9.2012
 Inkrafttreten am 7.11.2012

türkei Unterzeichnung des Abkommens am 19.9.2011
 Inkrafttreten des revidierten Abkommens am 1.8.2012, 
 rückwirkende Anwendung ab 1.1.2011
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2. Verfassungswidrigkeit eines Treaty override

Nach § 50d Abs. 8 EStG wird für die Einkünf-
te eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus 
nichtselbständiger Arbeit die in einem Dop-
pelbesteuerungsabkommen vereinbarte Frei-
stellung der Einkünfte ungeachtet des 
 Abkommens nur gewährt, soweit der steuer-
pflichtige Arbeitnehmer nachweist, dass der 
Staat, dem nach dem Abkommen das Be-
steuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteue-
rungsrecht verzichtet hat oder dass die in 
diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten 
Steuern entrichtet wurden. Diese Nachweise 
sind in der Praxis oft schwer zu führen. Durch 
die einkommensteuerliche Regelung setzt 
sich der Gesetzgeber letztlich einseitig über 
die völkerrechtlich vereinbarte Freistellung 
der Arbeitslöhne hinweg; mithin wird der 
Völkerrechtsvertrag gebrochen. Es wird seit-
her heftig diskutiert, ob der Gesetzgeber 
durch diesen Treaty override gegen Verfas-
sungsrecht verstößt.

Zunächst hatte der BFH die Frage eines mög-
lichen Treaty override noch offen gelassen. 
Mit Beschluss vom 10.1.2012 (Az. I R 66/09, 
BB 2012, S. 1249) hat der BFH nunmehr dem 
BVerfG diese Frage zur Entscheidung vorgelegt. 

Hinweis: Nach Auffassung des BFH steht  
§ 50d Abs. 8 EStG nicht in Einklang mit der 
verfassungsmäßigen Ordnung und dem 
Gleichheitssatz. Die herkömmliche, früher 
auch vom BVerfG vertretene Rechtauffassung, 
wonach es dem Gesetzgeber unbenommen 
bleibt, den Völkerrechtsvertrag zu „überschrei-
ben“, lässt sich laut BFH nach zwischenzeit-
lich gewandelter Sicht des BVerfG nicht 
 länger aufrechterhalten.

Im Streitfall beanspruchte ein Geschäftsfüh-
rer und Arbeitnehmer einer deutschen Kapi-
talgesellschaft, der für diese Gesellschaft in 
der Türkei arbeitete, mit seinem Arbeitslohn 
aus dieser Tätigkeit in Deutschland steuerbe-
freit zu werden, weil das Besteuerungsrecht 

hierfür nach dem DBA mit der Türkei nicht 
Deutschland, sondern der Türkei zusteht. 
Das Finanzamt berief sich auf § 50d Abs. 8 
EStG und lehnte die Steuerfreistellung ab, 
weil nicht nachgewiesen war, dass der Arbeit-
nehmer in der Türkei entsprechende Einkom-
mensteuer bezahlt oder dass die Türkei auf 
das ihr zustehende Besteuerungsrecht ver-
zichtet habe. Die abkommensrechtliche Frei-
stellung wurde dabei negiert.

Hinweis: Die vom BVerfG zu entscheidende 
Fragestellung betrifft unmittelbar nur die 
Vorschrift des § 50d Abs. 8 EStG. Mittelbar 
steht jedoch eine Vielzahl einschlägiger Rege-
lungen auf dem Prüfstand des Verfassungs-
gerichts: Der deutsche Gesetzgeber hat vor 
allem in der jüngeren Vergangenheit in erheb-
lichem Maße von dem seit langem umstritte-
nen Mittel des Treaty overriding Gebrauch 
gemacht, auch um eine „Keinmalbesteue-
rung“ zu vermeiden. 

iii .   GeltuNG der eu-sozialVersicheruNGsabkoMMeN  
auch ausserhalb der eu

Innerhalb der Europäischen Union erfolgt die 
sozialversicherungsrechtliche Abstimmung bei 
grenzüberschreitenden Personaleinsätzen seit 
dem 1.5.2010 über die Verordnungen (EG) 
883/04 und 987/09. Bisher fanden diese 
 beiden Verordnungen nur auf die 27 EU-Mit-
gliedstaaten Anwendung, während im Ver-
hältnis zur Schweiz, zu Island, Norwegen 
und Liechtenstein die alten sozialversiche-
rungsrechtlichen Regelungen der VO (EWG) 
1408/71 und 574/72 fortgalten.

Schweiz

Zwischenzeitlich konnte das zwischen der EU 
und der Schweiz geschlossene Sektoralab-
kommen angepasst werden, so dass die 
 neuen EU-Verordnungen mit Wirkung ab 
dem 1.4.2012 auch in der Schweiz gelten. 
Die bisherigen Regelungen sind nur noch 
 innerhalb einer zehnjährigen Übergangsfrist 

von Bedeutung. Sie gelten für Sachverhalte, 
die vor dem 1.4.2012 begonnen haben, bis 
31.3.2022 fort. Betroffene Arbeitnehmer 
können aber wählen, ob sie nach neuem 
Verordnungsrecht behandelt werden wollen. 

Tipp: Dies hat insbesondere Konsequenzen 
für Personen, die in der Schweiz und mindes-
tens einem EU-Staat tätig sind. Zur Wahrung 
des gewünschten Status in der Sozialversiche-
rung sind die Gestaltungen neu zu prüfen 
und ggf. zu justieren.

Dagegen hat die Schweiz die sog. Drittstaa-
tenVO (EU) 1231/10 nicht übernommen. 
Diese Verordnung dehnt zum 1.1.2011 den 
persönlichen Geltungsbereich der neuen So-
zialversicherungs-Verordnungen auf Staats-
angehörige von Nicht-EU-Staaten aus. 

island, Liechtenstein und norwegen 

Auch in Island, Liechtenstein und Norwegen 
ist zwischenzeitlich das formelle Ratifizie-
rungsverfahren abgeschlossen, so dass die 
Neuregelungen ab dem 1.6.2012 auch in 
diesen Ländern gelten.

Hinweis: Aufgrund der Neuregelungen 
können Arbeitnehmer maximal 24 Monate 
in diese Länder entsandt werden. Eine Ver-
längerung über 24 Monate hinaus ist nicht 
mehr vorgesehen, kann aber in Einzelfällen 
ausnahmsweise bis zu einer Gesamtdauer von 
sechs Jahren erlaubt werden. Eine Ablösung 
des entsandten Arbeitnehmers im Rahmen 
sog. Kettenentsendungen ist im Regelfall 
nicht zulässig. Statt des bisherigen Vordrucks 
E 101 ist künftig der neue Vordruck A 1 zu 
verwenden, um den Versicherungsanspruch 
zu dokumentieren.
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Aufgrund eines Urteils des EuGH vom 
20.1.2009 (Az. C-350/06, C-520/06, NJW 
2009, S. 495), dem sich das Bundesarbeits-
gericht (BAG) mit Entscheidung vom 
24.3.2009 (Az. 9 AZR 983/07, NJW 2009,  
S. 2238) angeschlossen hatte, durfte in der 
Vergangenheit der Urlaubsanspruch von 
Langzeitkranken nicht erlöschen. Im Jahres-
abschluss war daher zumindest für den ge-
setzlich garantierten Mindesturlaub von 24 
Tagen (§ 3 BUrlG) je Krankheitsjahr eine 
Rückstellung für noch nicht genommenen 
Urlaub zu bilden.

Nach einem neueren Urteil des EuGH vom 
22. November 2011 (Az. C-214/10, NZA 2011, 

S. 1333) kann dem Arbeitgeber allerdings 
nicht zugemutet werden, dass ein Arbeit-
nehmer aufgrund seiner Krankheit unbe-
grenzt Urlaubsansprüche ansammeln kann. 
In diesem Zusammenhang hat der EuGH aus-
geführt, dass einzelstaatliche Rechtsvorschrif-
ten oder sich etwa aus Tarifverträgen erge-
bende Gepflogenheiten, die die Ansprüche 
auf bezahlten Jahresurlaub bei einem wäh-
rend mehrerer Bezugszeiträume arbeitsunfä-
higen Mitarbeiter auf 15 Monate einschrän-
ken, dem EU-Recht nicht entgegenstehen.

Zwar ist der Anspruch jedes Arbeitnehmers 
auf bezahlten Jahresurlaub ein besonders 
bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der 

EU, von dem grundsätzlich nicht abgewichen 
werden darf. Daher muss ein Übertragungs-
zeitraum die Dauer des Bezugszeitraums, für 
den er gewährt wird, auch deutlich über-
schreiten. Dies war in dem entschiedenen 
Rechtsstreit mit 15 Monaten der Fall.

Hinweis: Liegt demnach ein Manteltarifver-
trag vor, der die Übertragungsmöglichkeit 
von bezahltem Urlaub bei längerer Krankheit 
auf einen Zeitraum von mindestens 12 Mo-
naten beschränkt, sind am Bilanzstichtag für 
die Bildung der Rückstellung von noch nicht 
genommenem Urlaub von Langzeitkranken 
nur die hiernach noch nicht verfallenen bzw. 
erloschenen Ansprüche anzusetzen.

i .  bilaNzieruNG

1. Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub bei Langzeitkranken

G | WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

2. „Rente ab 67“ gilt auch für Betriebsrenten

Die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre gilt auch für die betriebliche 
 Altersversorgung. Sofern die einschlägige 
Versorgungsordnung vor der Erhöhung der 
gesetzlichen Altersgrenze in Kraft getreten 
ist, soll dies sogar dann gelten, wenn darin 
ausdrücklich der Rentenbeginn mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres vorgesehen ist. 

Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des 
BAG (Az. 3 AZR 11/10) handelt es sich trotz 
des scheinbar eindeu tigen Wortlauts der im 
Urteilsfall einschlägigen Versorgungsordnung 
um eine dyna mische Verweisung auf die 
 Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Das BAG begründet dies da-
mit, dass aufgrund der seit 1916 unverän-
derten Altersgrenze bei der Abfassung der 
entsprechenden Regelungen keine Veranlas-
sung zur Verwendung einer variablen For-
mulierung gesehen wurde. Auch sei die be-
triebliche Altersversorgung als Ergänzung 
zur gesetzlichen Rente konzipiert, die sich 
daher an deren Altersgrenze orientiere. Ein-
deutige Aussagen lassen sich laut BAG im 

Einzelfall erst nach Würdigung der Gesamt-
umstände und insbesondere der jeweiligen 
Pensionsordnung treffen.

Bilanziell führt die Heraufsetzung der Alters-
grenze grundsätzlich zu einer Verminderung 
der Pensionsrückstellung. Zum einen werden 
der Ansammlungszeitraum und der Diskon-
tierungszeitraum verlängert und zum ande-
ren wird – da sich die Lebenserwartung nicht 
verändert – der Zeitraum des Rentenbezuges 
verkürzt. Ohne Berücksichtigung der Über-
gangsregelung (stufenweise Erhöhung des 
Renteneintrittsalters um einen Monat je Ge-
burtsjahr) könnte sich im Extremfall theore-
tisch eine Minderung des Rückstellungsbe-
darfs für eine einzelne Zusage um bis zu 
20 % ergeben. Dieser Wert ist allerdings sehr 
von den Besonderheiten des Einzelfalls ab-
hängig. Insbesondere bei jüngeren Anwär-
tern wird er deutlich niedriger liegen. 

Entscheidend für die Auswirkungen des Urteils 
ist auch, ob ein fester Rentenbetrag, ein be-
stimmter Prozentsatz des letzten Gehalts oder 

z. B. eine Rentenhöhe in Abhängigkeit von 
der Anzahl der Dienstjahre vereinbart wurde. 
Sofern – wie in den beiden letztgenannten 
Fällen – aus dem späteren Renteneintritt auch 
eine Erhöhung des Ruhegeldanspruches 
 resultiert, vermindert dies die vorgenannte 
Minderung des Rückstellungsbedarfs.

Tipp: Um die bilanziellen Auswirkungen auf 
den nächsten Jahresabschluss abschätzen zu 
können, empfiehlt es sich zu untersuchen, 
ob die Rechtsprechung des BAG für die je-
weilige Pensionszusage einschlägig ist. Dabei 
könnten sich komplexe Rechtsfragen erge-
ben, deren Klärung frühzeitig angegangen 
werden sollte, damit diese Information bei 
Ermittlung des Rückstellungsbedarfs bzw. 
bei Beauftragung des Pensionsgutachters 
bereits vorliegt.

Da es sich um keine Änderung von Rechnungs-
legungsvorschriften handelt, gibt es keine 
Übergangsvorschrift. Dies hat zur Folge, dass 
der Effekt vollständig im nächsten Jahresab-
schluss zu berücksichtigen ist.
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3. Vorjahreszahlen in handelsrechtlichen Abschlüssen

Das Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.  (IDW) 
hat zwei neue Stellungnahmen verabschiedet:

1.  Vorjahreszahlen im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss (IDW RS HFA 39)

2.  Vorjahreszahlen im handelsrechtlichen 
Konzernabschluss und Konzernrechnungs-
legung bei Änderungen des Konsolidie-
rungskreises (IDW RS HFA 44).

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB sind im Einzelab-
schluss zu jedem Posten in der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Vorjah-
reswerte anzugeben. Sofern Angaben, die 
wahlweise in der Bilanz/GuV gemacht wer-
den können, im Anhang gemacht werden, 
sind auch dafür Vorjahreswerte anzugeben. 
Wenn die Vorjahreszahlen mit denen des 
 aktuellen Geschäftsjahres nicht vergleichbar 
sind, kann die Vergleichbarkeit durch Erläu-
terung im Anhang oder durch Anpassung 
und Erläuterung der Vorjahresbeträge wie-
derhergestellt werden. Vergleichbarkeit liegt 
nicht vor, wenn sich die Zusammensetzung 
eines Postens wesentlich geändert hat. Dazu 
führen u. a.:

  wesentliche Umgliederungen (Ausweis-
änderungen),

  Vermögenszu- und -abgänge durch Ver-
schmelzung oder Spaltung, da die Vor-
gänge außerhalb der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit liegen,

  Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
oder Unternehmens(ver)käufe, bei denen 
Vermögensgegenstände und Schulden 
ganzer Unternehmen/Unternehmensteile 
zugehen bzw. abgehen.

Die Vergleichbarkeit bleibt hingegen unbe-
einflusst bei folgenden Sachverhalten:

  Zu- und Abgänge von Vermögensgegen-
ständen und Schulden im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit,

  Änderung der Ansatz- und Bewertungs-
methoden,

  Rechtsformänderungen.

Bei unterschiedlicher Länge des Vergleichs-
zeitraums (Rumpfgeschäftsjahr) können auf 
freiwilliger Basis zusätzlich Vergleichszahlen 
in den Jahresabschluss aufgenommen wer-
den (z. B. in Drei-Spalten-Form), die die Ver-
änderungen aufgrund der unterschiedlichen 
Dauer des Geschäftsjahres erkennbar machen.

Bei Konzernabschlüssen sind noch weitere 
Aspekte zu berücksichtigen: Bei erstmaliger 
Erstellung eines Konzernabschlusses besteht 
keine Pflicht zur Angabe von Vorjahreswer-
ten. Freiwillig können aber die Werte einer 
um ein Jahr vorverlagerten Erstkonsolidie-
rung oder die Zahlen im Zeitpunkt der Erst-
konsolidierung auf den Beginn des Konzern-
geschäftsjahres angegeben werden. Die 
Angabe von Vorjahreszahlen in der Konzern-
GuV entfällt im letzteren Fall.

Bei wesentlichen Veränderungen des Konso-
lidierungskreises verlangt § 294 Abs. 2 HGB 
eine Erläuterung im Konzernabschluss. Solche 
Änderungen ergeben sich z. B. durch Zu-/
Abgänge von Tochter- oder Gemeinschafts-
unternehmen, beim Wechsel von der Quoten- 
zur Vollkonsolidierung oder von diesen zur 
Equity-Bilanzierung. Sie sind wesentlich, wenn 
die Entwicklung, die ohne die Änderung des 
Konsolidierungskreises zu verzeichnen war, 
nicht erkennbar ist.

Gemäß § 313 Abs. 2 Nr. 1 und 3 HGB sind 
wesentliche Änderungen des Konsolidie-
rungskreises im Konzernanhang darzustel-
len. Darüber hinaus sind im Konzernanhang 
quantitative Angaben zu machen, die die 
Auswirkungen gegenüber dem Vorjahresab-
schluss erkennen lassen. Anstelle zusätzlicher 
Anhangangaben kann auch eine sog. Drei-
Spalten-Bilanz mit angepassten Vorjahres-
zahlen erstellt werden. Können die Vorjahres-
werte nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand ermittelt werden – das ist insbe-
sondere bei Erweiterungen des Konsolidie-
rungskreises häufig der Fall – sind im Anhang 
oder in einer sog. modifizierten Drei-Spalten-
Bilanz ersatzweise aktuelle Zahlen anzuge-

ben, die an den Konsolidierungskreis des 
Vorjahres angepasst sind.

Bei unterjährigen Veränderungen des Konso-
lidierungskreises sind Aufwendungen und 
Erträge gemäß § 300 Abs. 2 HGB in den 
Konzernabschluss einzubeziehen, solange die 
jeweilige Tochtergesellschaft zum Konzern 
gehört. Somit ist bei unterjährigen Erst- oder 
Entkonsolidierungen grundsätzlich eine Auf-
teilung der Aufwendungen und Erträge an-
hand eines Zwischenabschlusses notwendig. 
Bei einer Entkonsolidierung dürfen die auf den 
Konzern entfallenden Aufwendungen und 
Erträge hilfsweise auch statistisch geschätzt 
werden. GuV-Zahlen von Tochterunterneh-
men, deren Aufwendungen und Erträge im 
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 
und -erträgen des Konzerns keine wesent-
liche Bedeutung zukommt, können vereinfa-
chend gänzlich einbezogen oder weggelas-
sen werden.
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4.  Geänderte Fassung des IDW RS HFA 7 zu „Handelsrechtliche  
Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften“ verabschiedet

Der HFA hat am  6.2.2012 die Änderungen 
der IDW-Stellungnahme zur Rechnungsle-
gung: „Handelsrechtliche Rechnungslegung 
bei Personenhandelsgesellschaften“ (IDW RS 
HFA 7 n.F.), die infolge des BilMoG erforder-
lich wurden, verabschiedet.

Gegenüber dem veröffentlichten Entwurf 
vom 11.3.2011 wurden nur wenige Ände-
rungen vorgenommen.

Hinweis: Die wesentlichen Änderungen be-
treffen die Berücksichtigung des neuen  
§ 290 HGB für die Konzernrechnungslegungs-
pflicht bei Personenhandelsgesellschaften 
und einen neuen Abschnitt zur Bilanzierung 
latenter Steuern, der auf die Besonderheiten 
für Personenhandelsgesellschaften eingeht. 
Weiterhin wurde ein Ausweiswahlrecht in 
der Bilanz für auf Grund erwarteter Steuer-
belastungen gebildete Rückstellungen auf-

genommen. Diese Rückstellungen können 
entweder unter den Steuerrückstellungen 
gesondert oder unter den sonstigen Rück-
stellungen ausgewiesen werden.

5.  IDW RS HFA 18: Bilanzierung von Anteilen an Personenhandels-
gesellschaften im handelsrechtlichen Jahresabschluss

Nach der Einführung des BilMoG bekam die 
Bildung aktiver und passiver latenter Steuern 
eine zunehmende Bedeutung. Aus diesem 
Grund wurde der entsprechende Abschnitt 
des IDW RS HFA 18 gänzlich neu gefasst.

Bei Ansatz und Bewertung einer Beteiligung 
an einer Personenhandelsgesellschaft können 
Differenzen zwischen der Steuerbilanz und 
der Handelsbilanz entstehen. In der Steuer-
bilanz stellt die Beteiligung kein eigenstän-
diges Wirtschaftsgut dar. Vielmehr wird der 
Wert des steuerlichen Kapitalkontos anhand 
der Spiegelbildmethode abgebildet. Es um-
fasst neben dem anteiligen Gesamthands-
vermögen des Gesellschafters auch etwaige 
Sonder- und/oder Ergänzungsbilanzen. Ferner 
werden im steuerlichen Kapitalkonto sämtliche 
Entnahmen, Einlagen und die steuerlichen 
Jahresergebnisse (Gewinne und Verluste) ab-
gebildet. Dabei werden letztere phasen-
gleich vereinnahmt.

Im Gegensatz dazu wird eine Beteiligung in der 
Handelsbilanz gemäß § 253 Abs. 1 S. 1 HGB 
mit den Anschaffungskosten bewertet. Da 
es sich hier um einen eigenständigen Vermö-
gensgegenstand handelt, ist die Beteiligung 
bei einer dauerhaften Wertminderung auf 
den niedrigeren beizulegenden Wert außer-
planmäßig abzuschreiben.

Aus den unterschiedlichen Wertansätzen in 
der Steuerbilanz und der Handelsbilanz kön-
nen temporäre Differenzen entstehen, die zu 
aktiven oder passiven latenten Steuern führen. 
Nachdem durch das BilMoG das timing-Kon-
zept durch das temporary-Konzept ersetzt 
wurde, sind nun zusätzlich auch die sog. 
quasi-permanenten Differenzen bei der Er-
mittlung der latenten Steuern zu berücksich-
tigen. Folglich sind auch Differenzen mit ein-
zubeziehen, die sich erst z. B. im Falle einer 
Veräußerung der Beteiligung umkehren. Da-
raus resultiert also, dass auf der Ebene des 

bilanzierenden Gesellschafters einer Perso-
nenhandelsgesellschaft grundsätzlich latente 
Steuern berücksichtigt werden müssen, die 
aus Differenzen zwischen dem handelsrecht-
lichen Beteiligungsansatz und dem steuer-
lichen Kapitalkonto bestehen. 

Hinweis: Ob auf Ebene des Gesellschafters 
der Personenhandelsgesellschaft tatsächlich 
latente Steuern zu bilanzieren sind, hängt 
von der Rechtsform des Gesellschafters ab. 
Ist der Gesellschafter selbst eine Personen-
handelsgesellschaft, kommt bei diesem ein 
Ansatz latenter Steuern nicht in Betracht. Ist 
der Gesellschafter jedoch eine Kapitalgesell-
schaft kann der Ansatz latenter Körper-
schaftsteuer erforderlich sein. Latente Ge-
werbesteuer ergibt sich aufgrund der 
gewerbe steuerlichen Hinzurechnungs- und 
Kürzungsvorschriften grundsätzlich nicht.

ii .   uNsicherheiteN bei erGebNisabführuNGsVertraG  
uNd abführuNGssperre

Die Gewinnabführung einer Organgesell-
schaft ist gemäß dem entsprechend auf 
GmbHs anwendbaren § 301 AktG begrenzt 
auf den Gewinn nach Zuführung zur gesetz-
lichen Rücklage und nach Dotierung einer 
Ausschüttungssperre. 

Hinweis: Eine Ausschüttungssperre ist zu 
bilden, wenn selbst geschaffene immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens bzw. ein Überhang aktiver latenter 
Steuern aktiviert oder ein Deckungsvermögen 
zu Pensionszusagen zu mehr als den An-
schaffungskosten bewertet werden (§ 268 
Abs. 8 HGB). 

Damit wird die Organgesellschaft hinsicht-
lich des Höchstbetrages der Gewinnabfüh-
rung so behandelt, wie eine Gesellschaft 
ohne Ergebnisabführungsvertrag in Bezug 
auf den Höchstbetrag der Gewinnausschüt-
tung behandelt werden würde.
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Wenn bei der Organgesellschaft etwa selbst-
geschaffenes immaterielles Anlagevermögen 
aktiviert wird, wird diese Aktivierung in der 
Steuerbilanz nicht nachvollzogen (§ 5 Abs. 2 
EStG). Dadurch entsteht eine passivierungs-
pflichtige latente Steuerschuld (§ 274 HGB). 
Da die Organgesellschaft selbst keine Steu-
ern zahlt, stellt sich die Frage, in wessen 
 Bilanz die latente Steuer zu passivieren ist: Die 
Organgesellschaft verfügt über keine latente 
Steuerschuld und bei der Organträgerin be-
steht kein Unterschied zwischen Handels- 
und Steuerbilanz. Nach herrschender Mei-
nung wird dieser Konflikt durch Passivierung 
bei der Organträgerin gelöst.

Sofern die Organträgerin ihre Organgesell-
schaften mit Steuerumlagen belastet, kann 
dieses Problem aber auch anders gelöst wer-
den. DRS 18.35 lässt in diesem Fall die Wahl-
freiheit zu, die passive Steuerlatenz entweder 
bei der Organträgerin (formale Betrachtungs-
weise) oder bei der Organgesellschaft (wirt-
schaftliche Betrachtungsweise) zu passivieren. 
Damit wird die Grundlage geschaffen, bei der 
Organgesellschaft originäre Steuerlatenzen 
abzubilden und somit latente Steuern dort 
zu erfassen, wo sie wirtschaftlich verursacht 
werden.

Unter Berücksichtigung einer Abführungs-
sperre kann diese Wahlfreiheit durchaus zu 
materiellen Konsequenzen führen. Hat bei-
spielsweise eine Organgesellschaft einen 
 Gewinn vor 30 %-iger Steuerumlage von 
200.000 Euro, von dem 100.000 Euro auf 

die Aktivierung selbsterstellter immaterieller 
Vermögensgegenstände entfallen, und wird 
die Steuerlatenz in Fall A bei ihr (wirtschaft-
liche Betrachtungsweise) oder in Fall B bei 
der Organträgerin (formale Betrachtungs-
weise) gebildet, ergeben sich folgende Zah-
lungskonsequenzen:

In dem vorstehenden Fall könnte auch erwo-
gen werden, die Ausschüttungssperre nicht 
wie dargestellt nach der Brutto-, sondern 
nach der Nettomethode zu bestimmen. 
Dann entspräche sie dem Ertrag aus der Ak-
tivierung selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens (100.000 Euro) abzüglich des darauf 
entfallenden Steueraufwandes (30.000 Euro). 
Somit wäre der abführungsgesperrte Betrag 
gemindert und die Gewinnabführung dann 
entsprechend 30.000 Euro höher. 

Eine abschließende Meinung zu dieser Be-
schränkung der Abführungssperre existiert 
bisher nicht. 

Hinweis: Brisanz erhält diese Frage dadurch, 
dass die steuerliche Anerkennung des Ergeb-
nisabführungsvertrages voraussetzt, dass die 
Abführungssperre vollumfänglich beachtet 
wird. Eine abweichende Auffassung der 
 Finanzverwaltung könnte daher zu einem 
rückwirkenden Wegfall der gesamten Organ-
schaft führen. Bei diesen oder ähnlichen Un-
sicherheiten im Zusammenhang mit Ergeb-
nisabführung und Abführungssperre sollte 
daher steuerlicher Rat eingeholt werden.

 fall A fall b

Gewinn vor Steuer 200.000 Euro 200.000 Euro

Bildung latente Steuer - 30.000 Euro 0 Euro

Steuerumlage - 30.000 Euro - 60.000 Euro

Ausschüttungssperre - 100.000 Euro - 100.000 Euro

Gewinnabführung 40.000 Euro 40.000 Euro

Steuerumlage 30.000 Euro 60.000 Euro

Zahlung an Organträger 70.000 Euro 100.000 Euro

iii .  soNstiGes

1.  Rückabwicklung eines Wertpapierkaufs  
bei verletzter Ad hoc-Publizitätspflicht

Seit fast zehn Jahren finden sich in den  
§§ 37b, 37c WpHG eigenständige Rechts-
grundlagen zur Regelung eines Schadens-
ersatzes für den Fall der Verletzung einer Ad 
hoc-Publizitätspflicht. Bedingt durch anfäng-
liche Anwendungsschwierigkeiten waren 
diese Normen jedoch bislang von unterge-
ordneter praktischer Bedeutung. 

Nach § 37b WpHG macht sich ein Emittent 
von Finanzinstrumenten, die zum Handel an 
einer inländischen Börse zugelassen sind, 
schadensersatzpflichtig, wenn er es unter-
lässt, unverzüglich eine Insiderinformation 
zu veröffentlichen, die ihn unmittelbar be-
trifft, wenn ein Dritter die Finanzinstrumente 
entweder nach der Unterlassung erwirbt und 

er bei Bekanntwerden der Insiderinformation 
noch Inhaber der Finanzinstrumente ist oder 
er die Finanzinstrumente vor dem Entstehen 
der Insiderinformation erwirbt und nach der 
Unterlassung veräußert. Gleiches gilt, wenn 
entsprechende unwahre Informationen ver-
öffentlicht werden, § 37c WpHG.
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Der BGH hat nun mit Urteil vom 13.12.2011 
(Az. XI ZR 51/10, BB 2012, S. 530) in Fällen 
unterlassener oder falscher Veröffentlichung 
von Ad hoc-Mitteilungen die Möglichkeit des 
Schadensausgleichs im Wege der Rückab-
wicklung anerkannt. Neben dem Nachweis 
einer Pflichtverletzung durch unterlassene 
bzw. falsche Veröffentlichung einer Ad hoc-
Mitteilung ist die Ermittlung der konkreten 
Schadenshöhe von besonderer Bedeutung. 

Bisher vertrat die Rechtsprechung die Auf-
fassung, dass sich die Schadenshöhe nur aus 
der Differenz zwischen dem tatsächlichen 
Kaufpreis und dem hypothetisch wahren 
Kurswert im Zeitpunkt des Kaufs ergibt (sog. 
Kursdifferenzschaden), so auch Landgericht 
Hamburg mit Urteil vom 10.6.2009 (Az. 329 
O 338/08, ZIP 2010, S. 1395). 

Nach nunmehr höchstrichterlicher Recht-
sprechung kann der Anleger künftig auch 
Schadensersatz im Zuge der Rückabwicklung 
verlangen. Damit folgt der BGH explizit der 
bereits seit 2004 in der Literatur vertretenen 
Rechtsposition eines Partners unseres Hauses 
(Escher-Weingart/Lägeler/Eppinger, WM 2004, 
S. 1845). Jetzt kann der geschädigte Anleger 
einen Ausgleich durchsetzen, indem er den 
zu teuren Wertpapierkauf mit dem Emitten-
ten der erworbenen Wertpapiere rückabwi-
ckelt. Hierdurch erhält der Anleger Zug-um-
Zug gegen Rückgabe der Wertpapiere seinen 
ursprünglich bezahlten Kaufpreis erstattet.

Hinweis: Als noch immer zu überwindende 
Hürde ist jedoch die Beweislastregelung an-
zuführen. Der Anleger muss beweisen, dass 
gerade die unveröffentlichte bzw. unwahre 

Tatsache kausal für seine Kaufentscheidung 
war. Dieser Beweis gelingt ihm, wenn er 
glaubhaft darlegen kann, dass die Entschei-
dung zum Kauf des Wertpapiers nicht ge-
fasst worden wäre, hätte er Kenntnis von 
den tatsächlichen Umständen gehabt.

Im Ergebnis eröffnet die Anerkennung der 
Möglichkeit zur Rückabwicklung eines Wert-
papiergeschäfts bei verletzter Ad hoc-Publi-
zitätspflicht Anlegern eine unter Umständen 
weiterreichende Schadenskompensation als 
bei bloßem Ausgleich des Kursdifferenzscha-
dens. Konkret ermöglicht die Rechtsprechung 
des BGH zusätzlich die Kompensation eines 
auch nach dem Kauf durch unternehmensin-
terne bzw. -externe (neue) Entwicklungen 
eingetretenen Kursverlusts – die Anforde-
rungen an die Beweislast bleiben indes hoch.

2. Reform des KapMuG verabschiedet

Der Bundestag hat am 28.6.2012 das „Ge-
setz zur Reform des Kapitalanleger-Muster-
verfahrensgesetzes“ (KapMuG) in zweiter 
und dritter Lesung verabschiedet (BT-Drs. 
17/8799 i. d. F. der Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses BT-Drs. 17/10160).

Hinweis: Das ursprüngliche KapMuG wurde 
im Jahr 2005 beschlossen. Darin wurde zur 
effektiven gerichtlichen Handhabung von 
Massenklagen mit kapitalmarktrechtlichem 
Bezug ein neuartiges Musterverfahren ein-
geführt. Aufgrund zahlreicher zivilprozessu-
aler Neuerungen befristete der Gesetzgeber 
die Geltungsdauer des Gesetzes zunächst 
auf fünf Jahre, um in dieser Zeit zu evaluie-
ren, ob sich das Gesetz in der Praxis bewährt. 
Nach einer Verlängerung der Geltungsdauer 
um zwei weitere Jahre tritt das Gesetz nun-
mehr am 31.10.2012 außer Kraft.

Im Rahmen einer Evaluation hatte sich erge-
ben, dass das Kapitalanleger-Musterverfah-
ren ein taugliches Instrument zur Bewälti-
gung von Massenklagen im Bereich des 
Kapitalmarktrechts ist. Allerdings wurde in 
einigen Punkten Überarbeitungspotenzial 
gesehen. Das nun verabschiedete Gesetz 
greift einige Verbesserungsvorschläge aus 
dem Abschlussbericht zur Evaluation auf.

Das nun beschlossene Gesetz erweitert den 
Anwendungsbereich gegenüber dem bishe-
rigen Recht moderat auf Rechtsstreitigkeiten 
mit nur mittelbarem Bezug zu einer öffentli-
chen Kapitalmarktinformation. 

Hinweis: Dadurch kann zukünftig auch die 
Haftung wegen fehlerhafter Anlagevermitt-
lung oder -beratung, in der eine öffentliche 
Kapitalmarktinformation, etwa ein Prospekt, 
verwendet wurde, Gegenstand eines Muster-
verfahrens sein. 

Auch wird ein einfacher Zugang zum Mus-
terverfahren eröffnet. So können Kapitalan-
leger künftig einen Anspruch zum Muster-
verfahren anmelden und dadurch bewirken, 
dass die Verjährung ihres Anspruchs ge-
hemmt wird. 

Hinweis: Auf diese Weise können sie den 
Ausgang des Musterverfahrens abwarten 
und erst danach entscheiden, ob sie Klage 
erheben. 

Ferner kommt es zu einer Vereinfachung des 
Vergleichsabschlusses im Musterverfahren, 
um dort eine gebündelte gütliche Beilegung 
der Rechtsstreitigkeiten zu fördern. Zudem 
werden die Eröffnung des Musterverfahrens 

und seine Erledigung durch eine Reihe von 
Einzelmaßnahmen, wie etwa durch die Ein-
führung einer Frist, innerhalb derer ein zuläs-
siger Musterverfahrensantrag bekannt zu 
machen ist, und durch die Verlagerung der 
Zuständigkeit für Erweiterungen des Muster-
verfahrens vom Landgericht auf das Ober-
landesgericht, beschleunigt. 

Schließlich wird die Zulässigkeit der gerichtli-
chen Trennung von streitgenössischen Klagen 
in Einzelverfahren begrenzt, um ein gemein-
sames gerichtliches Vorgehen der Kapitalan-
leger bereits in der ersten Instanz zu fördern.

Hinweis: Das neue KapMuG unterliegt er-
neut – diesmal einer achtjährigen – Befris-
tung. In dieser Zeit sollen die Erfahrungen 
mit dem neuen Musterverfahren ausgewer-
tet werden, damit der Gesetzgeber abschlie-
ßend entscheiden kann, ob das Musterver-
fahren dauerhaft in das Zivilverfahrensrecht 
aufgenommen werden soll. Das Gesetz be-
darf keiner Zustimmung des Bundesrates. Es 
wurde am 25.10.2012 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht (BGBl. I 2012, S. 2182).
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In einer Leitsatzentscheidung vom 20.9.2011 
hat der BGH (Az. II ZR 234/09, ZIP 2011, S. 5) 
zu den Prüfungspflichten von Vorständen 
und Berufsträgern als Aufsichtsräte bei recht-
lich schwierigen Fallgestaltungen Stellung 
genommen. 

Im Streitfall wurden durch eine Aktiengesell-
schaft vor der vollen Leistung des Ausgabe-
betrages Aktien ausgegeben. Aufsichtsrat 
der Aktiengesellschaft war ein Rechtsanwalt, 

der mit seiner Kanzlei die rechtswidrige Kapi-
talerhöhung vorbereitet hatte. 

Laut BGH hatten Vorstand und Aufsichtsrat 
eine Pflichtverletzung gemäß § 93 Abs. 3 Nr. 4 
AktG begangen. Die Vorstände hätten sich 
nicht ausreichend über die bestehende Rechts-
lage informiert und seien deshalb schadens-
ersatzpflichtig. Sie müssten sich bei rechtlich 
schwierigen Sachverhalten von unabhängi-
gen und qualifizierten Berufsträgern beraten 

lassen und ihrerseits den erteilten Rechtsrat 
einer sorgfältigen Plausibilitätskontrolle unter-
ziehen. Eine Beratung und Genehmigung 
durch den Aufsichtsrat ersetze nicht die eigen-
ständige Prüfung des Vorstands. 

Hinweis: Der Rechtsrat muss über eine bloße 
Auskunft oder das Übersenden eines Ver-
tragsentwurfs hinausgehen und die Rechts-
lage umfassend würdigen.

Der Geschäftsanteil des Gesellschafters einer 
GmbH kann aus wichtigem Grund durch Ge-
sellschafterbeschluss ohne seine Zustimmung 
eingezogen werden, wenn die Satzung der 
GmbH eine entsprechende Regelung enthält. 

Hinweis: Üblicherweise regeln Satzungen 
die Möglichkeit der Einziehung ohne Zustim-
mung des Betroffenen, insbesondere für den 
Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
bei ihm, der Zwangsvollstreckung eines 
Gläubigers in seinen Geschäftsanteil, der Ver-
letzung wesentlicher Verpflichtungen aus der 
Satzung durch ihn oder des Eintritts uner-
wünschter Dritter in die Gesellschaft (z. B. 
beim Tod eines Gesellschafters). 

Beschließen die Gesellschafter bei Vorliegen 
eines solchen Grundes die Einziehung des 
Geschäftsanteils, muss anschließend der Ein-
ziehungsbeschluss dem betroffenen Gesell-
schafter von der Geschäftsführung bekannt 
gemacht werden, sofern er nicht in der Gesell-
schafterversammlung anwesend ist, in der 
die Einziehung beschlossen wird. 

Regelt die Satzung, dass der Gesellschafter 
mit Bekanntmachung des Einziehungsbe-
schlusses an ihn ausscheidet, war bislang 
schon anerkannt, dass diese Klausel grund-
sätzlich wirksam ist. Viele Satzungen enthal-
ten aber keine entsprechende Regelung. Für 
diesen Fall war bisher noch nicht höchstrich-
terlich geklärt, wann die Einziehung des 
 Geschäftsanteils wirksam wird. 

Hinweis: Der Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Einziehung ist für den Verlust der Gesellschaf-
terrechte des ausgeschlossenen Gesellschaf-
ters, insbesondere für das Stimmrecht und 
das Gewinnbezugsrecht, von Bedeutung. 

Nun hat der BGH im Urteil vom 24.1.2012 
(Az. II ZR 109/11, WPg 2012, S. 520) ent-
schieden, dass die Einziehung auch ohne aus-
drückliche Regelung in der Satzung grund-
sätzlich mit der Mitteilung des Beschlusses 
an den betroffenen Gesellschafter wirksam 
wird. Das hat den Vorteil, dass die Entschei-
dungsfindung in der Gesellschaft nach dem 
Einziehungsbeschluss erleichtert wird. 

Der ausgeschlossene Gesellschafter ist nach 
der aktuellen BGH-Entscheidung ebenfalls 
geschützt. Sein Abfindungsanspruch ist da-
durch gesichert, dass die verbleibenden Ge-
sellschafter in Höhe ihrer Beteiligungsquote 
für die Abfindung haften, wenn sie die Gesell-
schaft fortsetzen und die Gesellschaft nicht 
in die Lage versetzen, den Abfindungsan-
spruch aus dem das Stammkapital überstei-
genden Vermögen (sog. ungebundenes Ver-
mögen) zu erfüllen. Die persönliche Haftung 
der verbleibenden Gesellschafter lässt sich 
dadurch rechtfertigen, dass ihnen der Wert 
des Geschäftsanteils des ausscheidenden 
Gesellschafters zugutekommt. 

Hinweis: Der Einziehungsbeschluss ist nichtig, 
wenn bereits bei der Beschlussfassung fest-
steht, dass die Abfindung nicht aus ungebun-
denem Vermögen der Gesellschaft gezahlt 
werden kann. Die Regelungen zur Einzie-
hung in Gesellschaftsverträgen von GmbHs 
sollten darauf hin überprüft werden, ob sie 
mit dem BGH-Urteil im Einklang stehen. 

i .  Gesellschaftsrecht

1. Sorgfaltspflichten der Organe einer Aktiengesellschaft

2.  BGH schafft Rechtssicherheit bei der Einziehung  
von GmbH-Geschäftsanteilen

H | ZIVILRECHT



76 | 77

RÜCKBLICK | ziVilrecht  | h

Wird eine Gesellschaft errichtet, ist sie bei 
dem zuständigen Handelsregister anzumel-
den. Dabei ist nach § 8 Abs. 2 GmbHG in der 
Anmeldung die Versicherung abzugeben, 
dass die Leistungen auf die Geschäftsanteile 
bewirkt sind und dass sich der Gegenstand 
der Leistungen endgültig in der freien Verfü-
gung der Geschäftsführer befindet. Unter-
bleibt die mit der Versicherung und der An-
meldung etwaiger mit einer wirtschaftlichen 
Neugründung einhergehender Satzungsän-
derungen zu verbindende Offenlegung der 
wirtschaftlichen Neugründung gegenüber 
dem Registergericht, haften die Gesellschaf-

ter im Umfang einer Unterbilanz, die in dem 
Zeitpunkt besteht, zu dem die wirtschaftliche 
Neugründung entweder durch die Anmeldung 
der Satzungsänderungen oder durch die Auf-
nahme der wirtschaftlichen Tätigkeit erst-
mals nach außen in Erscheinung tritt. Dies 
entschied der BGH mit Urteil vom 6.3.2012 
(Az. II ZR 56/10, DStR 2012, S. 974).

Hinweis: Sofern die Offenlegung einer wirt-
schaftlichen Neugründung fehlt, tragen die 
unter dem Gesichtspunkt der Unterbilanz-
haftung in Anspruch genommenen Gesell-
schafter die Darlegungs- und Beweislast 

 dafür, dass in dem Zeitpunkt, zu dem die 
wirtschaftliche Neugründung nach außen in 
Erscheinung getreten ist, keine Differenz 
zwischen dem (statutarischen) Stammkapital 
und dem Wert des Gesellschaftsvermögens 
bestanden hat. 

Des Weiteren stellte der BGH klar, dass die 
Verpflichtung dieses Gesellschafters, eine 
zum Zeitpunkt einer wirtschaftlichen Neu-
gründung bestehende Unterbilanz auszu-
gleichen, eine auf den Geschäftsanteil rück-
ständige Leistung ist, für die der Erwerber 
des Geschäftsanteils haftet. 

Ein GmbH-Geschäftsführer, der über keine 
ausreichenden persönlichen Kenntnisse ver-
fügt, die er für die Prüfung benötigt, ob er 
einen Insolvenzantrag stellen muss, hat sich 
bei Anzeichen einer Krise der Gesellschaft 

unverzüglich von einer unabhängigen, für 
die zu klärenden Fragestellungen fachlich 
qualifizierten Person beraten zu lassen. Dies 
entschied der BGH mit Urteil vom 27.3.2012 
(Az. II ZR 171/10, DB 2012, S. 1320). 

Hinweis: Dabei darf er sich nicht mit einer 
unverzüglichen Auftragserteilung begnügen, 
sondern muss auch auf eine unverzügliche 
Vorlage des Prüf ergebnisses hinwirken.

Die Limited ist eine Gesellschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, deren Haftung auf das 
Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. Sie un-
terliegt britischem Recht. Das Mindestkapital 
beträgt ein Pfund. Sie kann schnell und un-
bürokratisch gegründet werden. Hört jedoch 
eine solche Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung mit Sitz in England dort auf zu be-
stehen, weil sie aus dem dortigen Gesell-
schaftsregister gelöscht wurde, besteht diese 
Gesellschaft gemäß rechtskräftigem Beschluss 
des OLG Celle vom 29.5.2012 (Az. 6 U 15/12, 
NZG 2012, S. 738) in Deutschland fort. 

Hinweis: Betreibt die Gesellschaft in Deutsch-
land ein Handelsgewerbe, ist sie als offene 
Handelsgesellschaft, anderenfalls als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts zu behandeln. 
Diese Betrachtung hat erhebliche Auswir-
kungen auf die haftungsrechtliche Situation 
der beteiligten Gesellschafter.

3.  Unterbilanzhaftung bei unterbliebener Offenlegung  
der wirtschaftlichen Neugründung einer GmbH

4.  Geschäftsführer müssen auf unverzügliche Vorlage  
des Prüfergebnisses für Insolvenzantrag hinwirken

5.  In England erloschene Limited besteht in Deutschland  
als Personengesellschaft weiter

H | ZIVILRECHT
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Der Geschäftsführer einer GmbH hat nach 
Widerruf seiner Bestellung bei fortbestehen-
dem Anstellungsverhältnis grundsätzlich kei-
nen Anspruch auf Weiterbeschäftigung in 
einer seiner früheren Tätigkeit vergleich-
baren leitenden Funktion, sofern sich nichts 
Abweichendes aus dem Anstellungsvertrag 
ergibt. Dies entschied der BGH mit Urteil 
vom 11.10.2010 (Az. II ZR 266/08, NJW 2011, 

S. 920). Im Streitfall wurde der GmbH- 
Geschäftsführer aufgrund eines Beschlusses 
der Gesellschafterversammlung abberufen 
und der Geschäftsführeranstellungsvertrag 
gekündigt. 

Der BGH verneinte sowohl einen Weiterbe-
schäftigungsanspruch des GmbH-Geschäfts-
führers als auch einen auf Beschäftigung in 

einer der früheren Tätigkeit vergleichbaren 
leitenden Funktion. Sofern der Anstellungs-
vertrag keine entsprechende ausdrückliche 
Regelung enthält, beinhaltet er regelmäßig 
nur die Anstellung als Geschäftsführer. Eine 
Tätigkeit unterhalb der Organebene ist typi-
scherweise nicht vereinbart. 

ii .  arbeitsrecht

1.  Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers:  
Kein Weiterbeschäftigungsanspruch in leitender Funktion

2.  Altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer  
verstößt gegen das Diskriminierungsverbot

3. BGH wendet erstmals AGG auf GmbH-Geschäftsführer an

4. Teilzeitanspruch besteht grundsätzlich auch für Führungskräfte

Nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) dürfen 
Beschäftigte grundsätzlich nicht wegen ihres 
Alters benachteiligt werden. Dabei liegt eine 
unmittelbare altersbedingte Benachteiligung 
vor, wenn eine Person wegen ihres Alters 
 eine weniger günstige Behandlung als eine 
andere Person in einer vergleichbaren Situa-
tion erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
Eine unterschiedliche Behandlung wegen 

des Alters ist lediglich ausnahmsweise zuläs-
sig, wenn sie objektiv und angemessen sowie 
durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Vor 
diesem Hintergrund entschied das BAG mit 
Urteil vom 20.3.2012 (Az. 9 AZR 529/10,  
DB 2012, S. 1814), dass die altersabhängige 
Staffelung der Urlaubsdauer im Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) gegen 
das Verbot der Benachteiligung wegen des 
Alters verstößt.

Hinweis: Die Entscheidung des BAG ist für 
die Praxis von großer Bedeutung. Eine alters-
abhängige Staffelung der Urlaubsdauer fin-
det sich nicht nur im TVöD, sondern oftmals 
auch in Arbeitsverträgen. Arbeitgeber müssen 
sich bewusst machen, dass eine altersabhän-
gige Staffelung der Urlaubsdauer im Arbeits-
vertrag in der Regel unwirksam ist und den 
betroffenen Arbeitnehmern die maximale Zahl 
an Urlaubstagen zusteht.

Der BGH hat mit Urteil vom 23.4.2012 (Az. II 
ZR 163/10, NJW 2012, S. 2351) erstmals ent-
schieden, dass ein auf eine bestimmte Dauer 
bestellter Geschäftsführer einer GmbH, der 
nach Ablauf seines Vertrages nicht als Ge-
schäftsführer weiterbeschäftigt wird, in den 
Schutzbereich des AGG fällt. 

Nach § 6 Abs. 3 AGG findet das Gesetz teil-
weise Anwendung auf Geschäftsführer einer 
GmbH, soweit es um den Zugang zu dem 
Geschäftsführeramt und um den beruflichen 
Aufstieg geht. In dem Beschluss, den Kläger 
nach dem Auslaufen seiner Bestellung nicht 
weiter als Geschäftsführer zu beschäftigen, 

hat der Senat eine Entscheidung über den 
Zugang zu dem Amt gesehen. 

Das Arbeitsgericht Berlin entschied mit Urteil 
vom 20.4.2012 (Az. 28 Ca 17989/11,  
DB 2012, S. 1448), dass ein Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer mit Führungsaufgaben 
den Wunsch nach Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit nicht allein mit dem Hinweis dar-

auf abschlagen kann, eine Führungskraft 
 arbeitet – nach dem Konzept des Unterneh-
mens – eben „in Vollzeit“. 

Nach Auffassung der Richter gehört es viel-
mehr zu den Pflichten eines Unternehmens, 

alle zumutbaren organisatorischen Maßnah-
men zu ergreifen, damit auch Arbeitnehmer 
in leitenden Positionen in Teilzeit arbeiten 
können.
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CHECKLISTE

uNterNehMeNsbesteueruNG

Anpassungen für erstmalige Anwendung der E-Bilanz

Vorbereitung der authentifizierten, elektronischen  
Übermittlung von Meldungen

Optimierung der Steuerbelastung  
durch Einnahmen-/Ausgabenverlagerungen

Da für das Wirtschaftsjahr 2013 in aller Re-
gel eine E-Bilanz abzugeben ist, sollten spä-
testens mit Beginn der Buchführung für das 
Wirtschaftsjahr 2013 Vorkehrungen getrof-
fen werden, um entsprechend der durch die 
Finanzverwaltung vorgegebenen Taxonomie 
zu buchen. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung stellt die 
 aktuelle Taxonomie unter www.esteuer.de 
zur Verfügung.

Tipp: Durch eine Überprüfung der Kompa-
tibilität der Buchhaltung mit den Vorgaben 
der E-Bilanz vor dem Beginn des Wirtschafts-

jahres 2013 lassen sich umfassende Umbu-
chungen oder Aufteilungen von Buchungs-
positionen vermeiden. Wir haben hierzu ein 
spezielles E-Bilanz-Tool entwickelt – sprechen 
Sie uns an! 

Da ab 1.1.2013 Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, 
Lohnsteueranmeldungen und Zusammen-
fassende Meldungen mit Authentifizierung 

elektronisch an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln sind, sollten die erforderlichen 
Zertifikate zeitnah beantragt werden (vgl. 
Ausblick A. V. 2.). 

Sofern die Meldungen von verschiedenen 
Abteilungen im Unternehmen erledigt wer-
den, sollte ggf. pro Abteilung ein Zertifikat 
beantragt werden.

Zwar ist, nachdem die Gesetzesinitiative zum 
Abbau der kalten Progression in 2012 nicht 
zum Abschluss gebracht wurde, keine Ände-
rung des Einkommensteuertarifs 2013 im 
Vergleich zu 2012 vorgesehen. 

Dennoch sollten im Falle von voraussichtlich 
deutlich unterschiedlich hohen Einkünften in 
2012 und 2013 Möglichkeiten zur Verlage-
rung von Einnahmen bzw. Ausgaben von 
 einem in den anderen Veranlagungszeitraum 
geprüft werden. 

Um den Gewinn auf der Einnahmenseite im 
Jahr 2012 zu verringern, könnten Aufträge 
erst nach dem Jahreswechsel bearbeitet wer-

den oder Lieferungen an Kunden ggf. erst im 
neuen Jahr erfolgen. Wird ein höherer Ge-
winn bzw. die Vermeidung eines Verlustes in 
2012 angestrebt, ist an die Realisierung stiller 
Reserven z. B. durch die Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens im 
Rahmen eines sale-and-lease-back zu denken. 

Bei nicht bilanzierenden Unternehmen lässt 
sich die Höhe des Gewinns zudem dadurch 
steuern, dass z. B. Reparaturen in das auslau-
fende Jahr vorgezogen werden, um den Ge-
winn für 2012 zu mindern, bzw. in das kom-
mende Jahr verschoben werden, um den 
Gewinn in 2013 zu erhöhen oder einen dro-
henden Verlust dort zu vermeiden. 

Hinweis: Insbesondere sollte ein Augenmerk 
darauf gerichtet werden, die Anwendung 
der „Reichensteuer“, die ab einem zu ver-
steuernden Einkommen von 250.731 Euro 
bzw. bei Zusammenveranlagung ab 501.462 
Euro greift,  zu vermeiden. Mit Blick auf die 
Zukunft könnte dabei z. B. in Betracht gezo-
gen werden, Einkunftsquellen auf Kinder zu 
übertragen. Allerdings ist hierbei auf eine 
mögliche Steuerbelastung mit Schenkung-
steuer zu achten, wobei angesichts der per-
sönlichen Freibeträge im Allgemeinen (Eltern-
teil an Kind 400.000 Euro innerhalb der 
letzten zehn Jahre) und der Steuervergünsti-
gungen für die Übertragung von Betriebsver-
mögen im Speziellen oftmals keine Schen-
kungsteuer anfallen dürfte. 
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Nutzung des Abgeltungsteuersystems

Die Abgeltungsteuer ist nur auf private Kapi-
talerträge anwendbar. Kapitalerträge, die hin-
gegen im Betriebsvermögen generiert werden, 
erhöhen den Unternehmensgewinn, der mit 
dem individuellen Einkommensteuersatz zu 
versteuern ist. Ist dieser für 2012 bzw. 2013 
voraussichtlich höher als der Abgeltungsteu-
ersatz von 25 %, bietet sich eine Entnahme 
nicht betriebsnotwendiger Mittel an, um die-
se dann im Privatvermögen anzulegen und 
daraus erzielte Kapitaleinkünfte der geringe-
ren pauschalen Steuer zu unterwerfen. 

Sofern demnächst eine unentgeltliche Über-
tragung von Betriebsvermögen geplant ist, 
sollte hierbei aber die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer nicht aus den Augen verloren 
werden. Betriebsvermögen geniest im Ver-
gleich zur Schenkung von Privatvermögen 
deutliche Steuervergünstigungen. Sollte je-
doch die vom Bundesrat vorgeschlagene Ver-
schärfung der Bestimmung des erbschaft-
steuerlichen Verwaltungsvermögens doch 
noch Eingang in das Erbschaftsteuergesetz 
finden, würde allerdings eine Entnahme liqui-
der, nicht betriebsnotwendiger Mittel das 

Verhältnis des demnach neu definierten Ver-
waltungsvermögens zum Gesamtbetriebsver-
mögen verbessern und damit die Möglichkeit 
bestehen, an diese Steuervergünstigungen 
zu gelangen (vgl. Ausblick D. I.). 

Tipp: Da bei einer Steueroptimierung durch 
Verlagerung von Vermögen aus dem Betriebs-
vermögen in den Privatvermögensbereich 
zahlreiche steuerliche Fragen zu klären sind, 
empfiehlt sich eine auf die individuellen Ver-
hältnisse zugeschnittene Beratung. 

Thesaurierungsbesteuerung bei Personenunternehmen

Einzelunternehmer, Freiberufler oder natür-
liche Personen als Gesellschafter einer Perso-
nengesellschaft können nicht entnommene 
Gewinne statt mit ihrem individuellen Ein-
kommensteuersatz mit dem Thesaurierungs-
steuersatz von 28,25 % besteuern. Werden 
die Gewinne zu einem späteren Zeitpunkt 
entnommen, erfolgt eine Nachversteuerung 
mit 25 % Einkommensteuer (zuzüglich des 
Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer). 
Dabei gelten auch Zahlungen von betrieb-

lichen Konten für nicht abzugsfähige Betriebs-
ausgaben, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, 
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag als 
entnommen. 

In der Summe kann eine höhere Steuerbelas-
tung anfallen als bei sofortiger Versteuerung 
der Gewinne. Allerdings bietet die Thesau-
rierungsbesteuerung die Möglichkeit der 
Steuerstundung, wenn z. B. liquide Mittel für 
anstehende Reinvestitionen benötigt werden. 

Tipp: Ob die Nutzung der Thesaurierungsbe-
steuerung sinnvoll ist, lässt sich nicht pau-
schal beantworten. Hier empfiehlt sich in 
 jedem Falle eine Überprüfung anhand der 
konkreten Umstände. Zudem sollten in diesem 
Zusammenhang noch andere Möglichkeiten 
der Steuerstundung in die Überlegungen 
einbezogen werden, wie z. B. die Nutzung des 
Investitionsabzugsbetrags, sofern die Größen-
merkmale nicht überschritten werden.

Überentnahmen

Werden in einem Einzelunternehmen oder 
einer Personengesellschaft im Wirtschafts-
jahr höhere Entnahmen getätigt als Gewinn 
erzielt oder Einlagen zugeführt wurden (sog. 
Überentnahmen), sind betriebliche Schuld-
zinsen in Höhe von 6 % der Überentnahmen 
nicht abzugsfähig, soweit der so ermittelte 
Betrag 2.050 Euro übersteigt. 

Tipp: Um den Schuldzinsenabzug in vollem 
Umfang zu gewährleisten, könnten z. B. bis 
zum Ende des Wirtschaftsjahres Einlagen ge-
tätigt  oder auf weitere Entnahmen verzich-
tet werden, um Überentnahmen zu vermei-
den bzw. die Freigrenze von 2.050 Euro an 
Schuldzinsen auf Überentnahmen nicht zu 
überschreiten. Wird zur Vermeidung von 

Überentnahmen eine Einlage getätigt, kann 
diese in der Folge auch wieder entnommen 
werden. Allerdings sollte dies nicht unmittel-
bar nach Ende des Jahres und auch nicht in 
gleicher Höhe erfolgen, da sonst ein Gestal-
tungsmissbrauch vorliegen könnte (vgl. FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 18.3.2009, 
Az. 2 K 160/06, EFG 2009, S. 1354).

Negatives Kapitalkonto

Erzielt eine Kommanditgesellschaft Verluste, 
können Kommanditisten, stille Gesellschafter 
oder Unterbeteiligte die Verluste nur dann 
im Verlustentstehungsjahr unmittelbar nut-
zen, wenn hierdurch kein negatives Kapital-
konto entsteht. 

Tipp: Die Verlustnutzung kann u. a. dadurch 
sichergestellt werden, dass bis zum Ende des 
Wirtschaftsjahres entsprechende Einlagen 
getätigt werden. Da die Einlagen jedoch nur 
dazu dienen können, den Verlust im Verlust-
entstehungsjahr zum Ausgleich zu bringen, 

sollte die Höhe der erforderlichen Einlagen 
genauestens geprüft werden. 
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Zinsschranke

Übersteigen die Zinsaufwendungen eines 
Personenunternehmens oder einer Kapital-
gesellschaft 30 % des verrechenbaren EBITDA, 
sind diese steuerlich nicht abziehbar, sofern 
keine der Ausnahmen von der Anwendung 
dieser Zinsschranke greift. Die nicht abzieh-
baren Zinsaufwendungen vermindern ggf. 
den steuerlichen Gewinn der Folgejahre, so-
fern dann wiederum die Vorgaben der Zins-
schranke eingehalten werden. 

Hinweis: Da die Zinsschranke nur anzuwen-
den ist, wenn die Zinsaufwendungen, soweit 
sie die Zinserträge übersteigen, mindestens 
drei Mio. Euro betragen, sollte überprüft 
werden, ob von dieser Freigrenzenregelung 
Gebrauch gemacht werden kann, indem z. B. 
kurzfristig noch Zinserträge realisiert werden. 

Zudem ist die Zinsschranke unbeachtlich, 
wenn der Betrieb nicht oder nur anteilig zu 
einem Konzern gehört. Bei Konzernzugehö-

rigkeit kann schließlich noch die sog. Escape-
Klausel greifen, wenn die Eigenkapitalquote 
zum Schluss des vorangegangenen Abschluss-
stichtags mindestens 98 % der Eigenkapital-
quote des Konzerns beträgt. Hier kann zumin-
dest auf die Anwendung der Escape-Klausel 
im kommenden Wirtschaftsjahr dadurch Ein-
fluss genommen werden, dass z. B. durch 
eine Bilanzverkürzung die dann maßgebliche 
Eigenkapitalquote verbessert wird.

Gewinnabführungsvertrag

Beinhaltet derzeit der zwischen dem Organ-
träger und der Organgesellschaft vereinbarte 
Gewinnabführungsvertrag nicht bereits einen 
dynamischen Verweis auf den Wortlaut des 
§ 302 AktG in seiner jeweils geltenden 
 Fassung, steht dies, sofern die im Unterneh-
menssteuerreformgesetz enthaltene geplante 
Änderung in Kraft tritt, dann nicht der 
 ertragsteuerlichen Anerkennung der Organ-

schaft entgegen, wenn die Verlustübernah-
me tatsächlich entsprechend § 302 AktG 
 erfolgt und bis spätestens 31.12.2014 der 
Gewinnabführungsvertrag an die Neurege-
lung angepasst wird. Auf die Anpassung 
kann jedoch verzichtet werden, wenn die 
Organschaft vor dem 1.1.2015 beendet wird 
(s. Ausblick A. III. 2.).

Tipp: Um Zweifel an der Anerkennung der 
ertragsteuerlichen Organschaft aus dem 
Weg zu räumen, sollte der Gewinnabfüh-
rungsvertrag zeitnah an die neuen gesetz-
lichen Anforderungen angepasst werden, 
sofern die entsprechende Regelung Geset-
zeskraft erlangt. 

Einbringungsvorgänge: Nachweispflichten zum 31.5.2013 erfüllen

Wer seit Geltung des SEStEG ab 2007 ein 
Einzelunternehmen, einen Teilbetrieb oder 
einen Mitunternehmeranteil zu Buch- oder 
Zwischenwerten in eine Kapitalgesellschaft 
eingebracht hat, muss nur dann keinen Ein-
bringungsgewinn versteuern, wenn die 
 Anteile nicht innerhalb einer siebenjährigen 
Sperrfrist veräußert werden. Dies ist dem 
 Finanzamt jährlich jeweils bis spätestens zum 

31.5. schriftlich durch eine Bescheinigung, 
wem die Anteile als wirtschaftlichem Eigen-
tümer zuzurechnen sind, nachzuweisen. 

Hinweis: Wichtig ist, dass es sich bei der 
Stichtagsfrist zum 31.5. um eine Ausschluss-
frist handelt. Wird der Nachweis bis dahin 
nicht erbracht, gelten die Anteile automa-
tisch als veräußert mit der Folge, dass das 

Finanzamt rückwirkend auf den Zeitpunkt 
der Einbringung einen Einbringungsgewinn 
festsetzt und der Besteuerung unterwirft. 

Der Nachweis des wirtschaftlichen Eigentü-
mers kann durch Vorlage des Jahresabschlus-
ses mit Anhang oder durch Vorlage eines 
Auszugs aus dem Aktienregister oder einer 
Gesellschafterliste erbracht werden. 

arbeitNehMerbesteueruNG

Beantragung der Berücksichtigung eines Freibetrags 
im Lohnsteuerabzugsverfahren

Arbeitgeber können seit November 2012 die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale seiner Arbeit-
nehmer elektronisch beim Finanzamt abzu-
rufen und diese ab Januar 2013 dem Lohn-
steuerabzug zu Grunde legen. 

Arbeitnehmer, die bei Nutzung der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale ab Januar 
2013 die Berücksichtigung eines Freibetrag 
im Lohnsteuerabzugsverfahren, z. B. für Kos-
ten der doppelten Haushaltsführung, errei-
chen möchten, müssen deshalb möglichst 

zeitnah einen entsprechenden Antrag bei 
dem für sie zuständigen Wohnsitzfinanzamt 
stellen. Der Freibetrag wird dem Arbeitgeber 
im Rahmen der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale zur Verfügung gestellt (vgl. 
Ausblick B. II.).
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Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags

Bei Ermittlung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit in 2012 wird in jedem Fall 
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 
1.000 Euro berücksichtigt. Die tatsächlich 
anfallenden Werbungskosten sind nur dann 
beachtlich, wenn sie diesen Pauschbetrag 

übersteigen. Es empfiehlt sich deshalb, Wer-
bungskosten, sofern möglich, geballt in 
 einem Jahr anfallen zu lassen, um in einem 
Jahr möglichst hohe tatsächlich angefallene 
Werbungskosten geltend zu machen und in 
den anderen Jahren den Pauschbetrag zu 

berücksichtigen. Sind z. B. Anschaffungen 
von Arbeitsmitteln geplant, könnten diese in 
dem Jahr getätigt werden, in dem infolge 
 eines beruflich bedingten Umzugs auch Um-
zugskosten als Werbungskosten berücksich-
tigt werden können.

besteueruNG VoN priVatpersoNeN

Beeinflussung der Höhe der Vermietungseinkünfte

Im Sinne einer optimierten Steuerbelas-
tungsplanung bestehen insbesondere bei 
Vermietungseinkünften Gestaltungsspielräu-
me. Da nicht regelmäßig wiederkehrende 
Einnahmen und Ausgaben dem Jahr der Ver-
einnahmung bzw. Verausgabung zuzurech-

nen sind, können die Vermietungseinkünfte 
z. B. durch das Vorziehen oder Verzögern 
von Erhaltungsarbeiten beeinflusst werden. 
Nebenkosten-Vorauszahlungen können an-
gepasst und Nebenkosten-Abrechnungen so 
erstellt werden, dass der Mittelzu- bzw. 

 Mittelabfluss entsprechend noch in 2012 
oder erst in 2013 erfolgt. Bei hohen Erhal-
tungsaufwendungen, die in 2012 angefallen 
sind, ist zudem das Wahlrecht zu beachten, 
diese auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig zu 
verteilen.

Beeinflussung des persönlichen Einkommensteuersatzes  
durch weitere Maßnahmen

Auch wenn es von 2012 auf 2013 nicht zu 
einer Änderung des Einkommensteuertarifs 
kommt, lohnt sich eine Überprüfung der Ent-
wicklung des persönlichen Einkommensteu-
ersatzes. Ist in 2013 mit einer steigenden 
Einkommensentwicklung zu rechnen, sollten 
steuerwirksame Zahlungen in das nächste 
Jahr verschoben werden. Bei einem zu er-
wartenden geringeren Einkommen in 2013, 
kann sich die entgegengesetzte Vorgehens-
weise lohnen. Auch sollte mit in die Überle-
gungen einfließen, wenn im kommenden 
Jahr mit einer Änderung des Personenstands 
wegen einer geplanten Hochzeit zu rechnen 
ist. Bei Anwendung des Splittingtarifs kann 
je nach Höhe der Einkünfte der einzelnen 
Ehegatten ein deutlich von 2012 abweichen-
der persönlicher Einkommensteuersatz an-
zuwenden sein. 

Die Höhe des zu versteuernden Einkommens 
und damit der persönliche Einkommensteu-
ersatz lässt sich z. B. durch die Steuerung der 
Zahlung von Kirchensteuern, Spenden, Kinder-
betreuungskosten, haushaltsnahen Dienst-
leistungen oder Unterhalt beeinflussen. Bei 
tendenziell steigender Einkommensentwick-
lung sollte die Verschiebung derartiger Aus-
gaben ins nächste Jahr, bei sinkender Ein-
kommensentwicklung das Vorziehen dieser 
Zahlungen noch in diesem Jahr in Betracht 
gezogen werden. Allerdings ist bei einigen 
Positionen zu beachten, dass die Aufwen-
dungen nur innerhalb bestimmter Grenzen 
berücksichtigt werden können.

Bei Spenden ist dabei auf die Höchstbetrags-
regelung zu achten. So können bis zu 20 % 
des Gesamtbetrags der Einkünfte (oder 4 ‰ 

der Summe der gesamten Umsätze und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter) berücksichtigt werden. 

Kinderbetreuungskosten können seit 2011 
unabhängig davon als Sonderausgaben ab-
gezogen werden, ob sie erwerbsbedingt oder 
nicht erwerbsbedingt angefallen sind. Auf-
wendungen werden zu 2/3 steuerlich berück-
sichtigt, wobei der Abzug auf 4.000 Euro im 
Veranlagungszeitraum begrenzt ist.



82 | 83

checkliste

Antragsfrist für Verlustbescheinigung

Verluste aus privaten Kapitalanlagen werden 
unterjährig mit positiven Einkünften aus Ka-
pitalanlagen verrechnet, die auf Konten und 
in Depots derselben Bank entstehen. Zudem 
ist zwischen den Konten und Depots von 
Ehegatten bei derselben Bank ein Ausgleich 
von Verlusten und positiven Erträgen unter-
jährig nur möglich, wenn sie gemeinsam 
 einen Freistellungsauftrag erteilt haben. 

Ein am Jahresende verbleibender Verlust des 
Kapitalanlegers wird von der Bank in das Fol-
gejahr übertragen und dort mit positiven 
Einkünften aus Kapitalanlagen aus von ihr 
verwalteten Konten und Depots verrechnet. 

Werden in 2012 auf den Konten und Depots 
einer Bank Verluste und auf den Konten und 
Depots einer anderen Bank positive Kapital-
einkünfte erzielt und soll bereits in 2012 ein 
Ausgleich zwischen den bei verschiedenen 
Banken entstandenen Verlusten und positi-
ven Einkünften erfolgen, kann dies nur im 
Wege der Einkommensteuerveranlagung be-
rücksichtigt werden. Hierzu hat der Anleger 
bis spätestens 15.12.2012 die Ausstellung 
einer Verlustbescheinigung bei der Bank zu 
beantragen, bei der die Verluste entstanden 
sind. Diese Bank wird deshalb die Verluste im 
Folgejahr nicht mehr berücksichtigen. 

Hinweis: Ob die Beantragung einer Verlust-
bescheinigung sinnvoll ist, sollte wohl be-
dacht werden, da der Antrag unwiderruflich 
ist. So könnte ein bankeninterner Verlustüber-
trag steuerlich vorteilhafter als der Verlust-
ausgleich im Verlustentstehungsjahr sein, 
wenn die positiven Einkünfte bei einer ande-
ren Bank den Sparer-Pauschbetrag nicht über-
steigen oder die positiven Kapitaleinkünfte 
in 2012 einem niedrigeren individuellen Ein-
kommensteuersatz (unterhalb dem Abgel-
tungsteuersatz von 25 %) unterliegen als für 
2013 zu erwarten ist.
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